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ÖFFNUNGSZEITEN GESCHÄFTSSTELLE VG WEIDENBERG
Rathausplatz 1, 95466 Weidenberg - Telefon: 09278 / 977-0, Fax: 09278 / 977-77
Internet: www.weidenberg.de, E-Mail: vg.poststelle@weidenberg.de
Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr
Mittwoch zusätzlich  von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Außerhalb der Öff nungszeiten sind nach Rücksprache mit dem jeweiligen Sachgebiet individuelle Terminvereinbarungen möglich.

Wir bitten für eine persönliche Vorsprache im Einwohnermeldeamt und Passamt sowie im Standesamt um 
vorherige Terminvereinbarung, auch um Wartezeiten zu vermeiden.

GRÜNGUTCONTAINER
Kirchenpingarten, Emtmannsberg, Seybothenreuth und Weidenberg sind frei zugänglich

SPRECHSTUNDEN BÜRGERMEISTER
Emtmannsberg / Birk  nach telefonischer Vereinbarung unter   0170 / 2122115
Kirchenpingarten   nach telefonischer Vereinbarung unter   0175 / 8850355
Seybothenreuth   nach telefonischer Vereinbarung unter   0171 / 4379244
Weidenberg    Telefonisch ODER persönliches Gespräch nach tel. Terminvereinbarung
 im Übrigen keine festen Sprechstunden  Tel. 09278 / 97733

24-STUNDEN-BEREITSCHAFTSRUFNUMMERN DER WASSER- UND KLÄRWERKE
Gemeinde Wasserversorgung Abwasserentsorgung
Emtmannsberg 09209 / 918162 0175 / 2738469
Kirchenpingarten 09278 / 7740600 od. 0173 / 8648022 09275 / 7069 od. 0171 / 8151120
Seybothenreuth 09209 / 918162 09275 / 238
Weidenberg 09278 / 7709999 09278 / 7743642

Amtliches Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg
Das amtliche Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg 
erscheint monatlich und in der Regel immer am Monatsanfang in einer Aufl age 
von 2350 Exemplaren.

Verantwortlich für den Inhalt:
Der Gemeinschaftsvorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, 
Hans Wittauer, Rathausplatz 1, 95466 Weidenberg.

In der Rubrik „Vereine, Verbände und Sonstiges“ werden Veranstaltungs-
termine veröffentlicht. Bei anstehenden Jahreshauptversammlungen von 
Vereinen wird die Tagesordnung nur dann mitveröffentlicht, wenn Neuwahlen 
und/oder Satzungsänderungen Inhalt der Versammlung sind.

Bezugspreis pro Jahr: 12 Euro (nur für Bezieher im Bereich der VG
Weidenberg; 13 Euro zzgl. aktuelle Portokosten bei Postzustellung)

Technische Gesamtherstellung / Anzeigenannahme:
Team Sebald GbR, Gablonzer Str. 4, 95466 Weidenberg
Tel. (0 92 78) 98 51 76, E-Mail: anzeigen@team-sebald.de

Druck:
Schmidt und Buchta, Fliegerweg 7, 95233 Helmbrechts
Tel. (0 92 52) 9 24 83, E-Mail: info@schmidt-buchta.de

Redaktionsannahmeschluss ist i.d.R. der 18. des Vormonats. Fällt dieser auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, gilt der vorangehende Werktag.

IMPRESSUM

Durch die Bereitstellung von Text- und Bildmaterial erklären Sie Ihr Einverständnis zur Veröffentlichung im amtlichen Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft 
Weidenberg, Sie tragen für ihre Beiträge einschließlich der Einholung aller Bildrechte sämtliche Kosten und die volle persönliche Verantwortung.
Dieses Einverständnis gilt ebenso für die spätere Veröffentlichung der Online-Version auf den Webseiten der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg und deren 
Mitgliedsgemeinden. Die Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereit-
gestellten Dokumente, Bildmaterial und Informationen. Haftungsansprüche gegen die Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, welche sich auf Schäden materieller 
oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern 
seitens der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Das Copyright für veröffentliche Grafi ken und Texte bleibt allein beim Herausgeber dieses Mitteilungsblattes. Eine Vervielfältigung oder Verwendung von Grafi ken 
und Texten in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet. 

Redaktionsannahmeschluss: 17. Januar für Februar 2025
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT

Ablesung der Wasserzähler für das Jahr 2024

Im Februar 2025 wird die Jahresabrechnung 2024 für die Wasser- und Abwasser-
gebühren erstellt.
Dazu ist die Ablesung der Wasserzähler erforderlich.
Die Bürgerinnen und Bürger wurden mit Schreiben vom 12.12.2024 aufgefordert, 
den Zählerstand selbständig zum 31.12. abzulesen und diesen der VG Weiden-
berg bis zum 07.01.2025 mitzuteilen.
Sollten Sie Ihren Zählerstand bisher noch nicht gemeldet haben, bitten wir Sie, 
dies zu erledigen, da wir sonst den Verbrauch für die Jahresabrechnung nur schät-
zen können. Hauseigentümer, bei denen bereits ein Funkwasserzähler eingebaut 
wurde, haben keine Ablesekarte erhalten. Die Ablesung erfolgt automatisch durch 
unsere Wasserwarte. 

Im Zuge der Ablesung der Wasserzähler treten immer wieder Fälle auf, bei denen 
durch tropfende Wasserhähne, defekte Spülkästen und Leitungen oder Defekten 
an Heizungsanlagen usw. extreme Mehrverbräuche festgestellt werden. In Ihrem 
eigenen Interesse können wir Ihnen nur empfehlen, monatlich einen Blick auf Ihre 
Wasserzähler zu werfen, um Differenzen schnell zu erkennen und beheben zu 
können.

Das Steueramt der VG Weidenberg steht für Auskünfte zur Verfügung, 
Tel. 09278/977-76 Frau Lehmann.
Vielen Dank für Ihre Mitwirkung.

Weidenberg, 12. Dezember 2024
Hans Wittauer
Gemeinschaftsvorsitzender

Herstellungsbeiträge für Wasser und Kanal

Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der Ent-
wässerungs- bzw. Wasserversorgungseinrichtung einen Beitrag.
Dieser Beitrag wird nach der Grundstücks- und der Geschossfl äche der vorhande-
nen Gebäude berechnet.

Bei Änderungen dieser Flächen, z.B. durch einen Dachgeschossausbau, sind die 
Beitragsschuldner verpfl ichtet, der Gemeinde die für die Höhe der Schuld maß-
geblichen Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser 
Veränderungen Auskunft zu erteilen.

Sollten sich auf Ihrem Grundstück Veränderungen ergeben haben, bitten wir Sie 
uns diese zu melden.

Das Steueramt der VG Weidenberg steht für Auskünfte zur Verfügung, 
Tel. 09278/977-40 Frau Weiß.
Vielen Dank für Ihre Mitwirkung.

Weidenberg, 12. Dezember 2024
Hans Wittauer
Gemeinschaftsvorsitzender

Hundesteuer 2025

Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gemeindegebiet unterliegt 
einer gemeindlichen Jahresaufwandsteuer nach Maßgabe der entsprechenden 
Satzung. Maßgebend ist das Kalenderjahr.
Die Steuerpfl icht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen nur in weniger als drei aufei-
nander folgenden Kalendermonaten erfüllt werden.

Mit dieser Bekanntmachung werden alle Hundehalter aufgefordert, noch nicht 
gemeldete steuerpfl ichtige Hunde unverzüglich der Verwaltungsgemeinschaft zu 
melden.
Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die Verwaltungsge-
meinschaft ein Hundezeichen aus.
Der steuerpfl ichtige Hundehalter soll den Hund unverzüglich bei der Verwaltungs-
gemeinschaft abmelden, wenn er ihn veräußert oder der Hund verendet ist, einge-
schläfert wurde, wenn der Hund entlaufen und nicht mehr zurückgekehrt ist, oder 
wenn der Halter aus der Verwaltungsgemeinschaft weggezogen ist.

Fallen die Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung weg oder ändern sie 
sich, so ist das der Verwaltungsgemeinschaft unverzüglich anzuzeigen.

Das Steueramt der VG Weidenberg steht für Auskünfte zur Verfügung, 
Tel. 09278/977-76 Frau Lehmann. 

Weidenberg, 12. Dezember 2024
Hans Wittauer
Gemeinschaftsvorsitzender

Wohnungswechsel

Bei einem Wohnungswechsel in eine andere Gemeinde oder auch innerhalb der 
Gemeinde bitten wir, die melderechtlichen Vorschriften einzuhalten.

Danach muss ein Wohnungswechsel gem. § 17 Bundesmeldegesetz innerhalb 
zwei Wochen bei der zuständigen Meldebehörde angezeigt werden.

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass dies auch unter gewissen Voraussetzun-
gen, bei einem dauerhaften Umzug in ein Seniorenheim oder ähnliche Einrichtun-
gen, gilt.

Zuständig beim Wohnungswechsel ist immer das Einwohnermeldeamt in dessen 
Zuständigkeitsbereich gezogen wird. Eine Abmeldung bei der bisherigen Gemein-
de entfällt. Eine Abmeldepfl icht besteht nur beim Wegzug ins Ausland oder bei der 
Aufgabe einer Nebenwohnung.

Nach den melderechtlichen Vorschriften ist die o.g. Frist einzuhalten, da die Ver-
letzung der Meldepfl icht ein Ordnungswidrigkeitsverfahren darstellt und mit einer 
gebührenpfl ichtigen Verwarnung bzw. mit einem Bußgeld geahndet werden kann.

Wer als Rentner den Wohnort wechselt, sollte nicht versäumen, dies dem Renten-
service der Deutschen Post AG mitzuteilen. Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser 
Einwohnermeldeamt gerne zur Verfügung. Telefon 09278 / 977 – 46.

Welche Unterlagen bei der An-, Um- oder Abmeldung vorzulegen sind, ersehen sie 
auf unserer Homepage (www.weidenberg.de)

Weidenberg, 12. Dezember 2024
Hans Wittauer
Gemeinschaftsvorsitzender
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Grundsteuer 2025

Am 10. April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die 
Grundsteuer wegen veralteter Einheitswerte nicht mehr verfassungsgemäß ist.

Das Bayerische Grundsteuergesetz wurde daraufhin vom Landtag am 23. Novem-
ber 2021 beschlossen. 

Grundlage für die zu zahlende Grundsteuer sind die Feststellungsbescheide über 
den Grundsteuermessbetrag der Finanzämter. Diese Grundlagenbescheide sind 
für die Grundsteuerfestsetzung bindend.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Fragen zum zugrunde gelegten 
Grundsteuermessbetrag oder den Grundsteueräquivalenzbeträgen bzw. 
dem Grundsteuerwert nicht von der Gemeinde beantwortet werden können.

Um kostenpfl ichtige Widerspruchsentscheidungen zu vermeiden, wenden Sie sich 
in diesen Fällen bei Fragen bitte schriftlich an Ihr zuständiges Finanzamt, 
oder die Informations-Hotline zur Bayerischen Grundsteuer unter der 
Telefonnummer 089 30700077.

Emtmannsberg, 12. Dezember 2024
Gerhard Herrmannsdörfer
Erster Bürgermeister

Anmeldung Kindertageseinrichtung Emtmannsberg

Anmeldungen zum Besuch der Kindertageseinrichtung der Gemeinde Emtmanns-
berg ab dem Kindergartenjahr 2025/2026 sind online über das Bürgerserviceportal 
der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg möglich. Bitte melden Sie sich im Por-
tal an und senden Sie uns Ihre Bedarfsanmeldung online zu. Ihre Bedarfsanmel-
dung bitten wir bis spätestens 28. Februar 2025 bei uns einzureichen.

Auch wenn die Aufnahme erst im laufenden Kindergartenjahr 2025/2026 ge-
wünscht ist, melden Sie sich bitte bis spätestens 28. Februar 2025 über das Bür-
gerserviceportal an. 

Änderungen der Buchungszeiten sind bitte mit den in den Einrichtungen auslie-
genden Buchungs- und Beitragsvereinbarungen rechtzeitig zu beantragen. Vor-
drucke fi nden Sie auch im Internet. 

Informationen über die Kindertageseinrichtung erhalten Sie auf den Internetseiten 
der Gemeinde Emtmannsberg. Gern können Sie aber auch bei einem persönli-
chen Termin die Einrichtung näher kennen lernen. Setzen Sie sich hierzu bitte mit 
der Einrichtungsleitung (0 92 09) 13 50 in Verbindung. 

Bei Problemen sind wir Ihnen gern behilfl ich. 
Ansprechpartner:  Frau Mayer (0 92 78) 9 77-48
   Frau Schober (0 92 78) 9 77-82
   Frau Trautner (0 92 78) 9 77-23

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssat-
zung der Gemeinde Emtmannsberg (BGS/EWS)

Vom 12. Dezember 2024

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemein-
de Emtmannsberg folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungs-
satzung:

§ 1
Beitragserhebung

Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der Ent-
wässerungseinrichtung einen Beitrag.

§ 2
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich 
nutzbare Grundstücke erhoben sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die 
keine entsprechende Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsächlich 
Abwasser anfällt, wenn
1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungseinrich-
 tung besteht oder
2. sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Entwässerungseinrich-
 tung tatsächlich angeschlossen sind.

§ 3
Entstehen der Beitragsschuld

(1) 1Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. 2Än-
dern sich die für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 
5 Abs. 2a KAG, entsteht die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der 
Maßnahme.
(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand 
vor dem Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit 
Inkrafttreten dieser Satzung.

§ 4
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigen-
tümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist.

§ 5
Beitragsmaßstab

(1) 1Der Beitrag wird nach der Grundstücksfl äche und der Geschossfl äche der 
vorhandenen Gebäude berechnet.
2Die beitragspfl ichtige Grundstücksfl äche wird bei Grundstücken von mindestens 
2000 m² Fläche (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten bei bebauten 
Grundstücken auf das 4-fache der beitragspfl ichtigen Geschossfl äche, mindes-
tens jedoch 2000 m², bei unbebauten Grundstücken auf 2000 m² begrenzt.
(2) 1Die Geschossfl äche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Ge-
schossen zu ermitteln. 2Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. 3Dach-
geschosse werden nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind.
4Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung kei-
nen Bedarf nach Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen oder die 
nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für 
Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die Schmutzwasserableitung an-
geschlossen sind. 5Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn 
und soweit sie über die Gebäudefl uchtlinie hinausragen.
(3) 1Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig 
ist, sowie bei sonstigen unbebauten Grundstücken wird als Geschossfl äche ein 
Viertel der Grundstücksfl äche in Ansatz gebracht. 2Grundstücke, bei denen die zu-
lässige oder die für die Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebauung 
im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten 
als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke im Sinn des Satzes 1.
(4) 1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die 
Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil er-
höht.
2Eine Beitragspfl icht entsteht insbesondere,
–  im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, so-
 weit für diese bisher noch keine Beiträge geleistet wurden,
–  im Falle der Geschossfl ächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen 
 Geschossfl ächen sowie im Falle des Abs. 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Verviel-
 fachung errechnende zusätzliche Grundstücksfl äche,
–  im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder 
 Gebäudeteils im Sinn des § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der Nutzungsände-
 rung die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit entfallen.
(5) 1Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Abs. 3 festgesetzt 
worden ist, später bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 be-

EMTMANNSBERG
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rücksichtigten Geschossfl ächen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grund-
stücksfl ächen neu berechnet. 2Dieser Betrag ist nachzuentrichten.
3Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossfl ächen, so ist für die Be-
rechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem 
der ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde.
 

§ 6
Beitragssatz

(1) Der Beitrag beträgt
a) pro m² Grundstücksfl äche   2,92 €
b) pro m² Geschossfl äche 30,97 €.
(2) 1Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden 
darf oder kann, wird der Grundstücksfl ächenbeitrag nicht erhoben. 2Fällt diese 
Beschränkung weg, wird der Grundstücksfl ächenbeitrag nacherhoben. 

§ 7
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.

§ 7a
Beitragsablösung

1Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspfl icht abgelöst werden. 2Der 
Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. 3Ein 
Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 8
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Ver-
änderung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüs-
se i. S. d. § 3 EWS ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen 
Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils 
tatsächlichen Höhe zu erstatten.
(2) 1Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. 
2Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigen-
tümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentü-
mer bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner. 3§ 7 gilt entsprechend.
(3) 1Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. 2Der 
Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsan-
spruchs. 3Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.
 

§ 9
Gebührenerhebung

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung Grundge-
bühren und Einleitungsgebühren.
 

§ 9a
Grundgebühr

(1) 1Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfl uss (Qn) bzw. Dauerdurchfl uss 
(Q3) der verwendeten Wasserzähler im Sinne von § 19 WAS berechnet. 2Befi nden 
sich auf dem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Hauptwasserzähler, 
so wird die Grundgebühr für jeden Hauptwasserzähler berechnet. 3Soweit Wasser-
zähler nicht eingebaut sind, wird der Dauerdurchfl uss geschätzt, der nötig wäre, 
um die mögliche Wasserentnahme messen zu können.
(2) 1Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauer-
durchfl uss

bis  4 m³/h 36,-- €/Jahr,
bis 10 m³/h 72,-- €/Jahr,
bis 16 m³/h 144,-- €/Jahr,
  
2Dies entspricht einem Nenndurchfl uss
bis  2,5 m³/h 36,-- €/Jahr,
bis  6 m³/h 72,-- €/Jahr,
bis 10 m³/h 144,-- €/Jahr,

§ 10
Einleitungsgebühr

(1) 1Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach 
der Menge der Abwässer berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den 
angeschlossenen Grundstücken zugeführt werden. 2Die Gebühr beträgt 5,38 € pro 
Kubikmeter Abwasser.
(2) 1Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungs-
einrichtung und aus der Eigengewinnungsanlage zugeführten Wassermengen 

abzüglich der nachweislich auf dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehal-
tenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht nach Abs. 4 ausgeschlossen ist.
2Die Wassermengen werden durch geeichten Wasserzähler ermittelt.
3Sie sind von der Gemeinde zu schätzen, wenn
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirkli-
chen Wasserverbrauch bzw. die eingeleitete Abwassermenge nicht angibt.
4Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasserzähler erfasst, werden 
als dem Grundstück aus der Eigengewinnungsanlage zugeführte Wassermenge 
pauschal 15 m³ pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 30.06. mit Wohnsitz 
auf dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, neben der tatsächlich aus 
der öffentlichen Wasserversorgung abgenommenen angesetzt, insgesamt aber 
nicht weniger als 35 m³ pro Jahr und Einwohner. 5In begründeten Einzelfällen sind 
ergänzende höhere Schätzungen möglich. 6Es steht dem Gebührenpfl ichtigen frei, 
den Nachweis eines niedrigeren Wasserverbrauchs bzw. einer niedrigeren einge-
leiteten Abwassermenge zu führen; Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.
(3) 1Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermengen 
obliegt dem Gebührenpfl ichtigen. 2Er ist grundsätzlich durch geeichte und ver-
plombte Wasserzähler zu führen, die der Gebührenpfl ichtige auf eigene Kosten 
zu installieren hat. 3Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung gilt für jedes 
Stück Großvieh bzw. für jede Großvieheinheit eine Wassermenge von 20 m³/Jahr 
als nachgewiesen. 4Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene Vieh-
zahl. 5Der Nachweis der Viehzahl obliegt dem Gebührenpfl ichtigen; er kann durch 
Vorlage des Bescheids der Tierseuchenkasse erbracht werden.
(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen
a) Wassermengen bis zu 12 m³ jährlich,
b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und
c) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser.
(5) 1Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch insoweit begrenzt, 
als der Wasserverbrauch 35 m³ pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 30.06. 
mit Wohnsitz auf dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, unterschreiten 
würde. 2In begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere betriebsbezogene 
Schätzungen möglich.

§ 10 a
Gebührenabschläge

1Wird vor Einleitung der Abwässer im Sinn des § 10 dieser Satzung in die Entwäs-
serungsanlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf 
dem Grundstück verlangt, so ermäßigen sich die Einleitungsgebühren um 10 %. 
2Das gilt nicht für Grundstücke mit gewerblichen oder sonstigen Betrieben, bei de-
nen die Vorklärung oder Vorbehandlung lediglich bewirkt, dass die Abwässer dem 
durchschnittlichen Verschmutzungsgrad oder der üblichen Verschmutzungsart der 
eingeleiteten Abwässer entsprechen. 
 

§ 11
Gebührenzuschläge

Für Abwässer im Sinn des § 10 dieser Satzung, deren Beseitigung Kosten verur-
sacht, die die durchschnittlichen Kosten der Beseitigung von Hausabwasser um 
mehr als 30 % übersteigen, wird ein Zuschlag bis zur Höhe des den Grenzwert 
übersteigenden Prozentsatzes des Kubikmeterpreises für die Einleitungsgebühr 
erhoben.

§ 12
Entstehen der Gebührenschuld

(1) Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Einleitung von Abwasser (in die Ent-
wässerungsanlage.
(2) 1Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 2Der Tag wird im erstmals 
ergehenden Bescheid bestimmt. 3Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem 
Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebüh-
renschuld neu.

§ 13
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld 
Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich 
berechtigt ist.
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befi ndli-
chen Betriebs.
(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemeinschaft.
(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.
(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegenüber den in den 
Abs. 1 bis 4 genannten Gebührenschuldnern festgesetzt worden sind, als öffent-
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liche Last auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 
Abs. 7 KAG).

§ 14
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung

(1) 1Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. 2Die Grund- und die Einleitungsge-
bühr werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.
(2) 1Auf die Gebührenschuld sind zum 15. März, 15. Mai, 15. August und 15. 
November jedes Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Viertels des Jahresver-
brauchs der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. 2Fehlt eine solche Vor-
jahresabrechnung, so setzt die Gemeinde die Höhe der Vorauszahlungen unter 
Schätzung der Jahresgesamteinleitung fest.

§ 15
Pfl ichten der Beitrags- und Gebührenschuldner

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpfl ichtet, der Gemeinde für die Höhe 
der Abgabe maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den 
Umfang dieser Veränderungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechen-
der Unterlagen – Auskunft zu erteilen.

§ 16
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 22. März 2013 außer Kraft.

Weidenberg, 12. Dezember 2024
Gerhard Herrmannsdörfer
Erster Bürgermeister
Gemeinde Emtmannsberg

Zweite Satzung zur Änderung der Satzung für die 
öffentliche Entwässerungseinrichtung der Gemeinde 

Emtmannsberg (Entwässerungssatzung – EWS -)

Vom 12. Dezember 2024

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 2 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und 3 der Gemein-
deordnung (GO) sowie Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Bayerisches Wassergesetz (BayWG) 
erlässt die Gemeinde Emtmannsberg folgende

2. Satzung zur Änderung der Satzung für die öffentliche Entwässerungsein-
richtung der Gemeinde Emtmannsberg (Entwässerungssatzung – EWS -)

§ 1

Die Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung der Gemeinde Emt-
mannsberg (Entwässerungssatzung – EWS -) vom 22. März 2013 (veröffentlicht 
im Amtlichen Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg vom 28. 
März 2013, Nr. 04/2013) wird wie folgt geändert:

1. § 4 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:
„Der Nachweis für die Voraussetzungen des Satzes 1 ist vom Grundstückseigen-
tümer zu erbringen.“
b) Der bisherige Satz 2 wird zu Satz 3.
2. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 eingefügt:
„(6) Die Gemeinde darf zur Entlastung der öffentlichen Einrichtung bestimmen, 
dass Niederschlagswasser nur mittels einer Oberfl ächenwasserrückhaltung ge-
drosselt eingeleitet wird.“
b) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7.

3. § 10 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 eingefügt:
„Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn die Gemeinde nicht innerhalb von drei Mo-
naten nach Zugang der vollständigen Planunterlagen ihre Zustimmung schriftlich 

verweigert.“
b) Der bisherige Absatz 2 Satz 2 wird Satz 4.
c) Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt geändert:
Der Punkt wird durch einen Strichpunkt ersetzt sowie danach wird ergänzt: „Satz 
3 gilt entsprechend.“ 
d) In Absatz 3 Satz 1 werden nach den Wörtern „erteilt worden ist“ die Wörter „oder 
als erteilt gilt“ eingefügt. 

4. § 12 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Der Grundstückseigentümer hat die von ihm zu unterhaltenden Grundstücks-
anschlüsse, Messschächte und Grundstücksentwässerungsanlagen, die an 
Misch- oder Schmutzwasserkanäle angeschlossen sind, in Abständen von jeweils 
20 Jahren ab Inbetriebnahme auf eigene Kosten durch einen fachlich geeigneten 
Unternehmer auf Mängelfreiheit prüfen und das Ergebnis durch diesen bestätigen 
zu lassen. Für Anlagen in Wasserschutzgebieten gelten kürzere Abstände ent-
sprechend den Festlegungen in der jeweiligen Schutzgebietsverordnung; ist dort 
nichts geregelt ist die Dichtheit wiederkehrend alle fünf Jahre durch Sichtprüfung 
und alle zehn Jahre durch Druckprobe oder ein anderes gleichwertiges Verfahren 
nachzuweisen. Festgestelle Mängel hat der Grundstückseigentümer unverzüglich 
beseitigen zu lassen. Bei erheblichen Mängeln ist innerhalb von sechs Monaten 
nach Ausstellung der Bestätigung eine Nachprüfung durchzuführen. Die Gemein-
de kann verlangen, dass die Bestätigung über die Mängelfreiheit und über die 
Nachprüfung bei festgestellten Mängeln vorgelegt werden.“ 

5. § 15 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Nummer 6 werden nach dem Komma die Wörter „sowie Drainwas-
ser,“ ergänzt.
b) In Absatz 2 Nummer 12 werden nach dem Wort „Brennwert-Heizkesseln“, die 
Wörter „; das gilt nicht für Ölbrennwertkessel bis 200 kW, die mit schwefelarmen 
Heizöl EL betrieben werden“ eingefügt.
c) In Absatz 6 wird folgender Satz 3 eingefügt:
„Darüber hinaus kann die Gemeinde im Einzelfall, insbesondere aufgrund tatsäch-
licher Baugrundverhältnisse, die Einleitung von Grund- und Quellwasser sowie 
Drainwasser zulassen; die näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung 
sind in einer gesonderten Vereinbarung zu regeln.“

§ 2

Die Satzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.

Weidenberg, 12. Dezember 2024
Gerhard Herrmannsdörfer
Erster Bürgermeister
Gemeinde Emtmannsberg

Widmung zur Ortsstraße

Folgender Straßenabschnitt wird zum 22.08.2018 zur Ortsstraße gewidmet:

Die in der Gemeinde Emtmannsberg, Landkreis Bayreuth, Regierungsbezirk 
Oberfranken, verlängerte Straßenstrecke der Ortsstraße Weidacker, wird mit 
Wirkung vom 22.08.2018 zur Ortsstraße gewidmet.

Die neu gewidmete Strecke beginnt an Fl.Nr. 82, Gem. Emtmannsberg, bei Fl.Nr. 
83 und 83/1, bei Fl.Nr. 325/15 und 92/12, Gem. Emtmannsberg, und endet an den 
Fl.Nrn. 367/1 und 367/24 nördliche Grundstücksspitze, sowie Fl.Nrn.367/24 und 
367/28 im Wendehammer (km 0,540).

Träger der Straßenbaulast ist die Gemeinde Emtmannsberg.

Die Verfügung einschließlich der Begründung kann in der Geschäftsstelle der 
Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, Gurtstein 11, während der Dienststunden 
eingesehen werden.

Emtmannsberg, 13. Dezember 2024
Gerhard Herrmannsdörfer
Erster Bürgermeister
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KIRCHENPINGARTEN

Grundsteuer 2025

Am 10. April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die 
Grundsteuer wegen veralteter Einheitswerte nicht mehr verfassungsgemäß ist.

Das Bayerische Grundsteuergesetz wurde daraufhin vom Landtag am 23. Novem-
ber 2021 beschlossen. 

Grundlage für die zu zahlende Grundsteuer sind die Feststellungsbescheide über 
den Grundsteuermessbetrag der Finanzämter. Diese Grundlagenbescheide sind 
für die Grundsteuerfestsetzung bindend.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Fragen zum zugrunde gelegten 
Grundsteuermessbetrag oder den Grundsteueräquivalenzbeträgen bzw. 
dem Grundsteuerwert nicht von der Gemeinde beantwortet werden können.

Um kostenpfl ichtige Widerspruchsentscheidungen zu vermeiden, wenden Sie sich 
in diesen Fällen bei Fragen bitte schriftlich an Ihr zuständiges Finanzamt, oder die 
Informations-Hotline zur Bayerischen Grundsteuer unter der 
Telefonnummer 089 30700077.

Kirchenpingarten, 12. Dezember 2024
Markus Brauner
Erster Bürgermeister

Anmeldung Kindertageseinrichtung Kirchenpingarten

Anmeldungen zum Besuch der Kindertageseinrichtung der Gemeinde Kirchenpin-
garten ab dem Kindergartenjahr 2025/2026 sind online über das Bürgerservice-
portal der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg möglich. Bitte melden Sie sich im 
Portal an und senden Sie uns Ihre Bedarfsanmeldung online zu. Ihre Bedarfsan-
meldung bitten wir bis spätestens 28. Februar 2025 bei uns einzureichen. Auch 
wenn die Aufnahme erst im laufenden Kindergartenjahr 2025/2026 gewünscht ist, 
melden Sie sich bitte bis spätestens 28. Februar 2025 über das Bürgerservicepor-
tal an. Änderungen der Buchungszeiten sind bitte mit den in den Einrichtungen 
ausliegenden Buchungs- und Beitragsvereinbarungen rechtzeitig zu beantragen. 
Vordrucke fi nden Sie auch im Internet.
Informationen über die Kindertageseinrichtung erhalten Sie auf den Internetseiten 
der Gemeinde Kirchenpingarten. 

Gern können Sie aber auch bei einem persönlichen Termin die Einrichtung näher 
kennen lernen. Setzen Sie sich hierzu bitte mit der Einrichtungsleitung 
unter (0 92 78) 16 27 in Verbindung.

Bei Problemen sind wir Ihnen gern behilfl ich.
Ansprechpartner:
   Frau Mayer (0 92 78) 9 77-48
   Frau Schober (0 92 78) 9 77-82
   Frau Trautner (0 92 78) 9 77-23

Grundsteuer 2025
Am 10. April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die 
Grundsteuer wegen veralteter Einheitswerte nicht mehr verfassungsgemäß ist.

Das Bayerische Grundsteuergesetz wurde daraufhin vom Landtag am 23. Novem-
ber 2021 beschlossen. 

Grundlage für die zu zahlende Grundsteuer sind die Feststellungsbescheide über 
den Grundsteuermessbetrag der Finanzämter. Diese Grundlagenbescheide sind 
für die Grundsteuerfestsetzung bindend.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Fragen zum zugrunde gelegten 
Grundsteuermessbetrag oder den Grundsteueräquivalenzbeträgen bzw. 
dem Grundsteuerwert nicht von der Gemeinde beantwortet werden können.

Um kostenpfl ichtige Widerspruchsentscheidungen zu vermeiden, wenden Sie sich 
in diesen Fällen bei Fragen bitte schriftlich an Ihr zuständiges Finanzamt, oder die 
Informations-Hotline zur Bayerischen Grundsteuer unter der 
Telefonnummer 089 30700077.

Seybothenreuth, 12. Dezember 2024
Reinhard Preißinger
Erster Bürgermeister

Anmeldung Kindertageseinrichtung Seybothenreuth
Anmeldungen zum Besuch der Kindertageseinrichtung der Gemeinde Seybothen-
reuth ab dem Kindergartenjahr 2025/2026 sind online über das Bürgerservicepor-
tal der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg möglich. Bitte melden Sie sich im 
Portal an und senden Sie uns Ihre Bedarfsanmeldung online zu. Ihre Bedarfsan-
meldung bitten wir bis spätestens 28. Februar 2025 bei uns einzureichen. Auch 

wenn die Aufnahme erst im laufenden Kindergartenjahr 2025/2026 gewünscht ist, 
melden Sie sich bitte bis spätestens 28. Februar 2025 über das Bürgerservicepor-
tal an. Änderungen der Buchungszeiten sind bitte mit den in den Einrichtungen 
ausliegenden Buchungs- und Beitragsvereinbarungen rechtzeitig zu beantragen. 
Vordrucke fi nden Sie auch im Internet.
Informationen über die Kindertageseinrichtung erhalten Sie auf den Internetseiten 
der Gemeinde Seybothenreuth. 

Gern können Sie aber auch bei einem persönlichen Termin die Einrichtung näher 
kennen lernen. Setzen Sie sich hierzu bitte mit der Einrichtungsleitung 
unter (0 92 75) 14 32 in Verbindung.

Bei Problemen sind wir Ihnen gern behilfl ich.
Ansprechpartner:
   Frau Mayer (0 92 78) 9 77-48
   Frau Schober (0 92 78) 9 77-82
   Frau Trautner (0 92 78) 9 77-23

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssat-
zung der Gemeinde Seybothenreuth (BGS/EWS)

Vom 04. Dezember 2024

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemein-
de Seybothenreuth folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungs-
satzung:

§ 1
Beitragserhebung

Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der Ent-
wässerungseinrichtung einen Beitrag.

SEYBOTHENREUTH
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§ 2
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich 
nutzbare Grundstücke erhoben sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die 
keine entsprechende Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsächlich 
Abwasser anfällt, wenn
1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungseinrich-
 tung besteht oder
2. sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Entwässerungsein-
 richtung tatsächlich angeschlossen sind.

§ 3
Entstehen der Beitragsschuld

(1) 1Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. 2Än-
dern sich die für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 
5 Abs. 2a KAG, entsteht die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der 
Maßnahme.
(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand 
vor dem Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit 
Inkrafttreten dieser Satzung.

§ 4
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigen-
tümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist.
 

§ 5
Beitragsmaßstab

(1) 1Der Beitrag wird nach der Grundstücksfl äche und der Geschossfl äche der 
vorhandenen Gebäude berechnet.
2Die beitragspfl ichtige Grundstücksfl äche wird bei Grundstücken von mindestens 
2000 m² Fläche (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten bei bebauten 
Grundstücken auf das 4-fache der beitragspfl ichtigen Geschossfl äche, mindes-
tens jedoch 2000 m², bei unbebauten Grundstücken auf 2000 m² begrenzt.
(2) 1Die Geschossfl äche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Ge-
schossen zu ermitteln. 2Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. 3Dach-
geschosse werden nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind.
4Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung kei-
nen Bedarf nach Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen oder die 
nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für 
Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die Schmutzwasserableitung an-
geschlossen sind. 5Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn 
und soweit sie über die Gebäudefl uchtlinie hinausragen.
(3) 1Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig 
ist, sowie bei sonstigen unbebauten Grundstücken wird als Geschossfl äche ein 
Viertel der Grundstücksfl äche in Ansatz gebracht. 2Grundstücke, bei denen die zu-
lässige oder die für die Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebauung 
im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten 
als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke im Sinn des Satzes 1.
(4) 1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die 
Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil er-
höht.
2Eine Beitragspfl icht entsteht insbesondere,
–  im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, so-
 weit für diese bisher noch keine Beiträge geleistet wurden,
–  im Falle der Geschossfl ächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen 
 Geschossfl ächen sowie im Falle des Abs. 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Ver-
 vielfachung errechnende zusätzliche Grundstücksfl äche,
–  im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder 
 Gebäudeteils im Sinn des § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der Nutzungsände-
 rung die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit entfallen.
(5) 1Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Abs. 3 festgesetzt 
worden ist, später bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 be-
rücksichtigten Geschossfl ächen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grund-
stücksfl ächen neu berechnet. 2Dieser Betrag ist nachzuentrichten.
3Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossfl ächen, so ist für die Be-
rechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem 
der ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde.
 

§ 6
Beitragssatz

(1) Der Beitrag beträgt
 a) pro m² Grundstücksfl äche 1,23 €
 b) pro m² Geschossfl äche 9,23 €.
(2) 1Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden 
darf oder kann, wird der Grundstücksfl ächenbeitrag nicht erhoben. 2Fällt diese Be-
schränkung weg, wird der Grundstücksfl ächenbeitrag nacherhoben. 

§ 7
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.

§ 7a
Beitragsablösung

1Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspfl icht abgelöst werden. 2Der 
Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. 3Ein 
Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 8
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Ver-
änderung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüs-
se i. S. d. § 3 EWS ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen 
Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils 
tatsächlichen Höhe zu erstatten.
(2) 1Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. 
2Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigen-
tümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentü-
mer bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner. 3§ 7 gilt entsprechend.
(3) 1Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. 2Der 
Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsan-
spruchs. 3Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.
 

§ 9
Gebührenerhebung

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung Grundge-
bühren und Einleitungsgebühren.
 

§ 9a
Grundgebühr

(1) 1Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfl uss (Qn) bzw. Dauerdurchfl uss 
(Q3) der verwendeten Wasserzähler im Sinne von § 19 WAS berechnet. 2Befi nden 
sich auf dem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Hauptwasserzähler, 
so wird die Grundgebühr für jeden Hauptwasserzähler berechnet. 3Soweit Wasser-
zähler nicht eingebaut sind, wird der Dauerdurchfl uss geschätzt, der nötig wäre, 
um die mögliche Wasserentnahme messen zu können.
(2) 1Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauer-
durchfl uss

bis  4 m³/h   36,-- €/Jahr,
bis 10 m³/h   72,-- €/Jahr,
bis 16 m³/h 144,-- €/Jahr,
  
2Dies entspricht einem Nenndurchfl uss
bis  2,5 m³/h   36,-- €/Jahr,
bis  6 m³/h   72,-- €/Jahr,
bis 10 m³/h 144,-- €/Jahr,
  

§ 10
Einleitungsgebühr

(1) 1Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach 
der Menge der Abwässer berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den 
angeschlossenen Grundstücken zugeführt werden. 2Die Gebühr beträgt 4,64 € pro 
Kubikmeter Abwasser.
(2) 1Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungs-
einrichtung und aus der Eigengewinnungsanlage zugeführten Wassermengen 
abzüglich der nachweislich auf dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehal-
tenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht nach Abs. 4 ausgeschlossen ist.
2Die Wassermengen werden durch geeichten Wasserzähler ermittelt.
3Sie sind von der Gemeinde zu schätzen, wenn
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, 
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 oder
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirkli-
 chen Wasserverbrauch bzw. die eingeleitete Abwassermenge nicht angibt.
4Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasserzähler erfasst, werden 
als dem Grundstück aus der Eigengewinnungsanlage zugeführte Wassermenge 
pauschal 15 m³ pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 30.06. mit Wohnsitz 
auf dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, neben der tatsächlich aus 
der öffentlichen Wasserversorgung abgenommenen angesetzt, insgesamt aber 
nicht weniger als 35 m³ pro Jahr und Einwohner. 5In begründeten Einzelfällen sind 
ergänzende höhere Schätzungen möglich. 6Es steht dem Gebührenpfl ichtigen frei, 
den Nachweis eines niedrigeren Wasserverbrauchs bzw. einer niedrigeren einge-
leiteten Abwassermenge zu führen; Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.
(3) 1Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermengen 
obliegt dem Gebührenpfl ichtigen. 2Er ist grundsätzlich durch geeichte und ver-
plombte Wasserzähler zu führen, die der Gebührenpfl ichtige auf eigene Kosten 
zu installieren hat. 3Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung gilt für jedes 
Stück Großvieh bzw. für jede Großvieheinheit eine Wassermenge von 20 m³/Jahr 
als nachgewiesen. 4Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene Vieh-
zahl. 5Der Nachweis der Viehzahl obliegt dem Gebührenpfl ichtigen; er kann durch 
Vorlage des Bescheids der Tierseuchenkasse erbracht werden.
(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen
 a) Wassermengen bis zu 12 m³ jährlich,
 b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und
 c) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser.
(5) 1Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch insoweit begrenzt, 
als der Wasserverbrauch 35 m³ pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 30.06. 
mit Wohnsitz auf dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, unterschreiten 
würde. 2In begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere betriebsbezogene 
Schätzungen möglich.
 

§ 10 a
Gebührenabschläge

Wird vor Einleitung der Abwässer im Sinn des § 10 dieser Satzung in die Entwäs-
serungsanlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf 
dem Grundstück verlangt, so ermäßigen sich die Einleitungsgebühren um 10 %. 
Das gilt nicht für Grundstücke mit gewerblichen oder sonstigen Betrieben, bei de-
nen die Vorklärung oder Vorbehandlung lediglich bewirkt, dass die Abwässer dem 
durchschnittlichen Verschmutzungsgrad oder der üblichen Verschmutzungsart der 
eingeleiteten Abwässer entsprechen. 

§ 11
Gebührenzuschläge

Für Abwässer im Sinn des § 10 dieser Satzung, deren Beseitigung Kosten verur-
sacht, die die durchschnittlichen Kosten der Beseitigung von Hausabwasser um 
mehr als 30 % übersteigen, wird ein Zuschlag bis zur Höhe des den Grenzwert 
übersteigenden Prozentsatzes des Kubikmeterpreises für die Einleitungsgebühr 
erhoben.

§ 12
Entstehen der Gebührenschuld

(1) Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Einleitung von Abwasser (in die Ent-
wässerungsanlage.
(2) 1Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 2Der Tag wird im erstmals er-
gehenden Bescheid bestimmt. 3Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem 
Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebüh-
renschuld neu.

§ 13
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld 
Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich 
berechtigt ist.
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befi ndli-
chen Betriebs.
(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemeinschaft.
(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.
(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegenüber den in den 
Abs. 1 bis 4 genannten Gebührenschuldnern festgesetzt worden sind, als öffent-
liche Last auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 
Abs. 7 KAG).

§ 14
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung

(1) 1Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. 2Die Grund- und die Einleitungsge-
bühr werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.
(2) 1Auf die Gebührenschuld sind zum 15. März, 15. Mai, 15. August und 15. 
November jedes Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Viertels des Jahresver-
brauchs der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. 2Fehlt eine solche Vor-
jahresabrechnung, so setzt die Gemeinde die Höhe der Vorauszahlungen unter 
Schätzung der Jahresgesamteinleitung fest.

§ 15
Pfl ichten der Beitrags- und Gebührenschuldner

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpfl ichtet, der Gemeinde für die Höhe 
der Abgabe maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den 
Umfang dieser Veränderungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechen-
der Unterlagen – Auskunft zu erteilen.

§ 16
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 11. Dezember 1996 außer Kraft.

Weidenberg, 04. Dezember 2024
Reinhard Preißinger
Erster Bürgermeister
Gemeinde Seybothenreuth

Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung 
der Gemeinde Seybothenreuth 

(Entwässerungssatzung – EWS –) 
Vom 04. Dezember 2024

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und 3 der Gemein-
deordnung (GO) sowie Art. 34 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes 
(BayWG) erlässt die Gemeinde Seybothenreuth folgende Satzung:

§ 1
Öffentliche Einrichtung

(1) Die Gemeinde betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Abwasserbeseitigung 
(Entwässerungseinrichtung) für das Gebiet der Gemeindeteile Seybothenreuth 
und Würnsreuth. 
(2) Art und Umfang der Entwässerungseinrichtung bestimmt die Gemeinde.
(3) Zur Entwässerungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen Straßengrund 
liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse.
 

§ 2
Grundstücksbegriff, Verpfl ichtete

(1) Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende 
und einem gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentü-
mers, das eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um 
mehrere Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts 
handelt. Soweit rechtlich verbindliche planerische Vorgaben vorhanden sind, sind 
sie zu berücksichtigen.
(2) Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer erlassenen Vorschriften 
gelten auch für Teileigentümer, Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Woh-
nungserbbauberechtigte, Nießbraucher und sonstige zur Nutzung eines Grund-
stücks dinglich Berechtigte. Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berech-
tigt und verpfl ichtet; sie haften als Gesamtschuldner.

§ 3
Begriffsbestimmungen

Im Sinn dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung:
1. Abwasser
 ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen 
 Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trocken-
 wetter damit zusammen abfl ießende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von 
 Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen ge-
 sammelt abfl ießende Wasser (Niederschlagswasser).
 Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das in landwirtschaftlichen 
 Betrieben anfallende Abwasser (einschließlich Jauche und Gülle), das dazu 
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 bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutz-
 te Böden aufgebracht zu werden; nicht zum Aufbringen bestimmt ist insbeson-
 dere das häusliche Abwasser.
2. Kanäle 
 sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder Regenwasserkanäle 
 einschließlich der Sonderbauwerke wie z. B. Schächte, Regenbecken, Pump-
 werke, Regenüberläufe.
3. Schmutzwasserkanäle
 dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Schmutzwasser.
4. Mischwasserkanäle
 sind zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlags- und Schmutzwasser 
 bestimmt.
5. Regenwasserkanäle
 dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Niederschlagswasser.
6. Sammelkläranlage
 ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanälen gesammelten Abwassers 
 einschließlich der Ableitung zum Gewässer.
7. Grundstücksanschlüsse
 sind
 – bei Freispiegelkanälen:
 die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht. Ist entgegen § 9 Abs. 3 
 Satz 1 EWS kein Kontrollschacht vorhanden, endet der Grundstücksanschluss 
 an der Grenze des öffentlichen Straßengrundes zu privaten Grundstücjken.
 – bei Druckentwässerung:
 die Leitungen vom Kanal bis zum Abwassersammelschacht.
 – bei Unterdruckentwässerung:
 die Leitungen vom Kanal bis einschließlich des Hausanschlussschachts.
8. Grundstücksentwässerungsanlagen
 sind
 – bei Freispiegelkanälen:
 die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers 
 dienen, bis einschließlich des Kontrollschachts. Hierzu zählt auch die im Be-
 darfsfall erforderliche Hebeanlage zur ordnungsgemäßen Entwässerung 
 eines Grundstücks (§ 9 Abs. 4). Ist entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 EWS kein 
 Kontrollschacht vorhanden, endet die Grundstücksentwässerungsanlage an 
 der Grenze privater Grundstücke zum öffentlichen Straßengrund.
 – bei Druckentwässerung:
 die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers die-
 nen, bis einschließlich des Abwassersammelschachts.
 – bei Unterdruckentwässerung:
 die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers die-
 nen, bis zum Hausanschlussschacht.
9. Kontrollschacht
 ist ein Übergabeschacht, der zur Kontrolle und Wartung der Anlage dient.
10. Abwassersammelschacht (bei Druckentwässerung)
 ist ein Schachtbauwerk mit Pumpen- und Steuerungsanlage.
11. Hausanschlussschacht (bei Unterdruckentwässerung)
 ist ein Schachtbauwerk mit einem als Vorlagebehälter dienenden Stauraum 
 sowie einer Absaugventileinheit.
12. Messschacht
 ist eine Einrichtung für die Messung des Abwasserabfl usses oder die Entnah-
 me von Abwasserproben.
13. Abwasserbehandlungsanlage
 ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schädlichkeit des Abwassers vor Ein-
 leitung in den Kanal zu vermindern oder zu beseitigen. Hierzu zählen insbe-
 sondere Kleinkläranlagen zur Reinigung häuslichen Abwassers sowie Anla-
 gen zur (Vor-) Behandlung gewerblichen oder industriellen Abwassers.
14. Fachlich geeigneter Unternehmer
 ist ein Unternehmer, der geeignet ist, Arbeiten an Grundstücksentwässe-
 rungsanlagen fachkundig auszuführen. Voraussetzungen für die fachliche 
 Eignung sind insbesondere
 – die ausreichende berufl iche Qualifi kation und Fachkunde der verantwortli-
 chen technischen Leitung,
 – die Sachkunde des eingesetzten Personals und dessen nachweisliche
 Qualifi kation für die jeweiligen Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanla-
 gen,
 – die Verfügbarkeit der benötigten Werkzeuge, Maschinen und Geräte,
 – die Verfügbarkeit und Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften,
 – eine interne Qualitätssicherung (Weiterbildung, Kontrollen und Dokumenta-
 tion).

§ 4
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein Grundstück nach 
Maßgabe dieser Satzung an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird. 
Er ist berechtigt, nach Maßgabe der §§ 14 bis 17 das anfallende Abwasser in die 
Entwässerungseinrichtung einzuleiten.
(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstü-
cke, die durch einen Kanal erschlossen sind. Der Grundstückseigentümer kann 
unbeschadet weiter gehender bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften nicht 
verlangen, dass neue Kanäle hergestellt oder bestehende Kanäle geändert wer-
den. Welche Grundstücke durch einen Kanal erschlossen werden, bestimmt die 
Gemeinde.
(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht,
 1. wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht ohne Weiteres von 
  der Entwässerungseinrichtung übernommen werden kann und besser von 
  demjenigen behandelt wird, bei dem es anfällt oder
 2. solange eine Übernahme des Abwassers technisch oder wegen des unver-
  hältnismäßig hohen Aufwands nicht möglich ist.
(4) Die Gemeinde kann den Anschluss und die Benutzung versagen, wenn die 
gesonderte Behandlung des Abwassers wegen der Siedlungsstruktur das Wohl 
der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt.
(5) Unbeschadet des Abs. 4 besteht ein Benutzungsrecht nicht, soweit eine Ver-
sickerung oder anderweitige Beseitigung von Niederschlagswasser ordnungsge-
mäß möglich ist. Der Nachweis für die Voraussetzungen des Satzes 1 ist vom 
Grundstückseigentümer zu erbringen. Die Gemeinde kann hiervon Ausnahmen 
zulassen oder bestimmen, wenn die Einleitung von Niederschlagswasser aus be-
triebstechnischen Gründen erforderlich ist.

§ 5
Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpfl ichtet, bebaute Grundstücke an 
die Entwässerungseinrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). Ein Anschluss-
zwang besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist.
(2) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpfl ichtet, auch unbebaute Grund-
stücke an die Entwässerungseinrichtung anzuschließen, wenn Abwasser anfällt.
(3) Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anlagen, bei deren Be-
nutzung Abwasser anfallen kann, dauernd oder vorübergehend vorhanden sind.
(4) Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der Abwassereinleitung nach 
Menge oder Beschaffenheit zur Folge haben, muss der Anschluss vor dem Beginn 
der Benutzung des Baus hergestellt sein. In allen anderen Fällen ist der Anschluss 
nach schriftlicher Aufforderung durch die Gemeinde innerhalb der von ihr gesetz-
ten Frist herzustellen.
(5) Auf Grundstücken, die an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen sind, 
ist im Umfang des Benutzungsrechts alles Abwasser in die Entwässerungseinrich-
tung einzuleiten (Benutzungszwang). Verpfl ichtet sind der Grundstückseigentümer 
und alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Verlangen der Gemeinde die 
dafür erforderliche Überwachung zu dulden.
 

§ 6
Befreiung von Anschluss- oder Benutzungszwang

(1) Von der Verpfl ichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz 
oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen 
Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht 
zumutbar ist. Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei 
der Gemeinde einzureichen.
(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Aufl agen und Widerrufsvor-
behalt erteilt werden.

§ 7
Sondervereinbarungen

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss oder zur Benutzung be-
rechtigt oder verpfl ichtet, kann die Gemeinde durch Vereinbarung ein besonderes 
Benutzungsverhältnis begründen.
(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und 
der Beitrags- und Gebührensatzung entsprechend. Ausnahmsweise kann in der 
Sondervereinbarung Abweichendes bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist.

§ 8
Grundstücksanschluss

(1) Der Grundstücksanschluss wird, soweit er nicht nach § 1 Abs. 3 Bestandteil 
der Entwässerungseinrichtung ist, vom Grundstückseigentümer hergestellt, ver-
bessert, erneuert, geändert und unterhalten sowie stillgelegt und beseitigt; § 9 Abs. 
2 und 6 sowie §§ 10 bis 12 gelten entsprechend.
(2) Die Gemeinde bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grundstücks-
anschlüsse. Sie bestimmt auch, wo und an welchen Kanal anzuschließen ist. Be-
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gründete Wünsche des Grundstückseigentümers werden dabei nach Möglichkeit 
berücksichtigt. Soll auf Verlangen des Grundstückseigentümers ein zusätzlicher 
Grundstücks(teil)anschluss im öffentlichen Straßengrund hergestellt werden, kann 
die Gemeinde verlangen, dass die näheren Einzelheiten einschließlich der Kosten-
tragung vorher in einer gesonderten Vereinbarung geregelt werden.
(3) Jeder Grundstückseigentümer, dessen Grundstück an die Entwässerungsein-
richtung angeschlossen oder anzuschließen ist, muss die Verlegung von Grund-
stücksanschlüssen, den Einbau von Schächten, Schiebern, Messeinrichtungen 
und dergleichen und von Sonderbauwerken zulassen, ferner das Anbringen von 
Hinweisschildern dulden, soweit diese Maßnahmen für die ordnungsgemäße Be-
seitigung des auf seinem Grundstück anfallenden Abwassers erforderlich sind.

§ 9
Grundstücksentwässerungsanlage

(1) Jedes Grundstück, das an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird, 
ist vorher vom Grundstückseigentümer mit einer Grundstücksentwässerungsan-
lage zu versehen. Wird das Schmutzwasser über die Entwässerungseinrichtung 
abgeleitet, aber keiner Sammelkläranlage zugeführt, ist die Grundstücksentwäs-
serungsanlage mit einer Abwasserbehandlungsanlage auszustatten.
(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Abwasserbehandlungsanla-
ge im Sinn des Abs. 1 Satz 2 sind nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik herzustellen, zu betreiben, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern, zu 
unterhalten, stillzulegen oder zu beseitigen. Für die Reinigungsleistung der Ab-
wasserbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 ist darüber hinaus der Stand 
der Technik maßgeblich.
(3) Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein Kontrollschacht zu er-
richten. Die Gemeinde kann verlangen, dass anstelle oder zusätzlich zum Kont-
rollschacht ein Messschacht zu erstellen ist. Bei Druckentwässerung oder Unter-
druckentwässerung gelten Sätze 1 und 2 nicht, wenn die Kontrolle und Wartung 
der Grundstücksentwässerungsanlage über den Abwassersammelschacht oder 
den Hausanschlussschacht durchgeführt werden kann.
(4) Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, kann die Gemeinde vom 
Grundstückseigentümer den Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage zur Ent-
wässerung des Grundstücks verlangen, wenn ohne diese Anlage eine ordnungs-
gemäße Beseitigung des Abwassers bei einer den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik entsprechenden Planung und Ausführung des Kanalsystems für die 
Gemeinde nicht möglich oder nicht wirtschaftlich ist.
(5) Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Entwässerungseinrichtung hat 
sich jeder Anschlussnehmer selbst zu schützen.
(6) Die Gemeinde darf zur Entlastung der öffentlichen Einrichtung bestimmen, 
dass Niederschlagswasser nur mittels einer Oberfl ächenwasserrückhaltung ge-
drosselt eingeleitet wird.
(7) Die Grundstücksentwässerungsanlage sowie Arbeiten daran dürfen nur durch 
fachlich geeignete Unternehmer ausgeführt werden. Die Gemeinde kann den 
Nachweis der fachlichen Eignung verlangen.

§ 10
Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage

(1) Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt oder geändert wird, 
sind der Gemeinde folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen:
 a) Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im Maßstab 1:1000,
 b) Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, aus denen der Verlauf der 
 Leitungen und im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Abwasserbehandlungsanlage 
 ersichtlich sind,
 c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwässerungsgegen-
 stände im Maßstab 1:100, bezogen auf Normal-Null (NN), aus denen insbe-
 sondere die Gelände- und Kanalsohlenhöhen, die maßgeblichen Kellersoh-
 lenhöhen, Querschnitte und Gefälle der Kanäle, Schächte, höchste Grund-
 wasseroberfl äche zu ersehen sind,
 d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Be-
 schaffenheit erheblich vom Hausabwasser abweicht, zugeführt wird, ferner 
 Angaben über
 – Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner auf dem Grundstück, 
  wenn deren Abwasser miterfasst werden soll,
 – Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, der Erzeugnisse,
 – die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge,
 – Höchstzufl uss und Beschaffenheit des zum Einleiten bestimmten 
  Abwassers,
 – die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehandlung des Abwassers 
  (Kühlung, Reinigung, Neutralisation, Dekontaminierung) mit Bemessungs-
  nachweisen.
 Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch den wasserwirtschaftlichen 
 Betriebsplan (Zufl uss, Verbrauch, Kreislauf, Abfl uss) und durch Pläne der zur 

 Vorbehandlung beabsichtigten Einrichtungen.
Die Pläne müssen den bei der Gemeinde aufl iegenden Planmustern entsprechen. 
Alle Unterlagen sind vom Grundstückseigentümer und dem Planfertiger zu unter-
schreiben. Die Gemeinde kann erforderlichenfalls weitere Unterlagen anfordern.
(2) Die Gemeinde prüft, ob die geplante Grundstücksentwässerungsanlage den 
Bestimmungen dieser Satzung entspricht. Ist das der Fall, erteilt die Gemeinde 
schriftlich ihre Zustimmung und gibt eine Fertigung der eingereichten Unterlagen 
mit Zustimmungsvermerk zurück; die Zustimmung kann unter Bedingungen und 
Aufl agen erteilt werden. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn die Gemeinde nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Zugang der vollständigen Planunterlagen ihre 
Zustimmung schriftlich verweigert. Entspricht die Grundstücksentwässerungsan-
lage nicht den Bestimmungen dieser Satzung, setzt die Gemeinde dem Grund-
stückseigentümer unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berich-
tigung und erneuten Einreichung der geänderten Unterlagen bei der Gemeinde; 
Satz 3 gilt entsprechend.
(3) Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage 
darf erst begonnen werden, wenn die Zustimmung nach Abs. 2 erteilt worden ist 
oder als erteilt gilt. Eine Genehmigungspfl icht nach sonstigen, insbesondere nach 
straßen-, bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung 
unberührt.
(4) Von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 kann die Gemeinde Ausnahmen zu-
lassen.

§ 11
Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage

(1) Der Grundstückseigentümer hat der Gemeinde den Beginn des Herstellens, 
des Änderns, des Ausführens größerer Unterhaltungsarbeiten oder des Beseiti-
gens spätestens drei Tage vorher schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig den Un-
ternehmer zu benennen. Muss wegen Gefahr im Verzug mit den Arbeiten sofort 
begonnen werden, ist der Beginn innerhalb von 24 Stunden schriftlich anzuzeigen.
 
 
(2) Die Gemeinde ist berechtigt, die Arbeiten zu überprüfen. Der Grundstücksei-
gentümer hat zu allen Überprüfungen Arbeitskräfte, Geräte und Werkstoffe bereit-
zustellen.
(3) Der Grundstückseigentümer hat die Grundstücksentwässerungsanlage vor 
Verdeckung der Leitungen auf satzungsgemäße Errichtung und vor ihrer Inbe-
triebnahme auf Mängelfreiheit durch einen nicht an der Bauausführung beteiligten 
fachlich geeigneten Unternehmer prüfen und das Ergebnis durch diesen bestä-
tigen zu lassen. Dies gilt nicht, soweit die Gemeinde die Prüfungen selbst vor-
nimmt; sie hat dies vorher anzukündigen. Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Werden 
die Leitungen vor Durchführung der Prüfung auf satzungsgemäße Errichtung der 
Grundstücksentwässerungsanlage verdeckt, sind sie auf Anordnung der Gemein-
de freizulegen.
(4) Soweit die Gemeinde die Prüfungen nicht selbst vornimmt, hat der Grund-
stückseigentümer der Gemeinde die Bestätigungen nach Abs. 3 vor Verdeckung 
der Leitungen und vor Inbetriebnahme der Grundstücksentwässerungsanlage 
unaufgefordert vorzulegen. Die Gemeinde kann die Verdeckung der Leitungen 
oder die Inbetriebnahme der Grundstücksentwässerungsanlage innerhalb eines 
Monats nach Vorlage der Bestätigungen oder unverzüglich nach Prüfung durch die 
Gemeinde schriftlich untersagen. In diesem Fall setzt die Gemeinde dem Grund-
stückseigentümer unter Angabe der Gründe für die Untersagung eine angemes-
sene Nachfrist für die Beseitigung der Mängel; Sätze 1 und 2 sowie Abs. 3 gelten 
entsprechend.
(5) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 2, die Bestätigungen des fachlich geeigneten 
Unternehmers oder die Prüfung durch die Gemeinde befreien den Grundstücksei-
gentümer, den ausführenden oder prüfenden Unternehmer sowie den Planfertiger 
nicht von der Verantwortung für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung und 
Ausführung der Anlage.
(6) Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestätigung eines privaten Sachverstän-
digen der Wasserwirtschaft über die ordnungsgemäße Errichtung der Abwasser-
behandlungsanlage gemäß den Richtlinien für Zuwendungen für Kleinkläranlagen 
vor, ersetzt diese in ihrem Umfange die Prüfung und Bestätigung nach Abs. 3 und 
Abs. 4.

§ 12
Überwachung

(1) Der Grundstückseigentümer hat die von ihm zu unterhaltenden Grundstücks-
anschlüsse, Messschächte und Grundstücksentwässerungsanlagen, die an 
Misch- oder Schmutzwasserkanäle angeschlossen sind, in Abständen von jeweils 
20 Jahren ab Inbetriebnahme auf eigene Kosten durch einen fachlich geeigneten 
Unternehmer auf Mängelfreiheit prüfen und das Ergebnis durch diesen bestätigen 
zu lassen. Für Anlagen in Wasserschutzgebieten gelten kürzere Abstände ent-
sprechend den Festlegungen in der jeweiligen Schutzgebietsverordnung; ist dort 
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nichts geregelt ist die Dichtheit wiederkehrend alle fünf Jahre durch Sichtprüfung 
und alle zehn Jahre durch Druckprobe oder ein anderes gleichwertiges Verfahren 
nachzuweisen. Festgestellte Mängel hat der Grundstückseigentümer unverzüglich 
beseitigen zu lassen. Bei erheblichen Mängeln ist innerhalb von sechs Monaten 
nach Ausstellung der Bestätigung eine Nachprüfung durchzuführen. Die Gemein-
de kann verlangen, dass die Bestätigung über die Mängelfreiheit und über die 
Nachprüfung bei festgestellten Mängeln vorgelegt werden.
(2) Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbehandlungsanlagen gelten 
die einschlägigen wasserrechtlichen Bestimmungen, insbesondere Art. 60 Abs. 1 
und 2 BayWG für Kleinkläranlagen.
(3) Der Grundstückseigentümer hat Störungen und Schäden an den Grund-
stücksanschlüssen, Messschächten, Grundstücksentwässerungsanlagen, Über-
wachungseinrichtungen und Abwasserbehandlungsanlagen unverzüglich der 
Gemeinde anzuzeigen.
(4) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaf-
fenheit erheblich vom Hausabwasser abweicht, der Entwässerungseinrichtung 
zugeführt, kann die Gemeinde den Einbau und den Betrieb von Überwachungs-
einrichtungen verlangen. Hierauf wird in der Regel verzichtet, soweit für die Ein-
leitung eine wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde vorliegt 
und die Ergebnisse der wasserrechtlich vorgeschriebenen Eigen- oder Selbstüber-
wachung der Gemeinde vorgelegt werden.
(5) Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 ist die Gemeinde befugt, die Grundstücksentwäs-
serungsanlagen jederzeit zu überprüfen, Abwasserproben zu entnehmen sowie 
Messungen und Untersuchungen durchzuführen. Dasselbe gilt für die Grund-
stücksanschlüsse und Messschächte, wenn sie die Gemeinde nicht selbst unter-
hält. Die Gemeinde kann jederzeit verlangen, dass die vom Grundstückseigentü-
mer zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand gebracht werden, der Störungen 
anderer Einleiter, Beeinträchtigungen der Entwässerungseinrichtung und Gewäs-
serverunreinigungen ausschließt. Führt die Gemeinde aufgrund der Sätze 1 oder 
2 eine Überprüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, der Messschächte 
oder der vom Grundstückseigentümer zu unterhaltenden Grundstücksanschlüsse 
auf Mängelfreiheit durch, beginnt die Frist nach Abs. 1 Satz 1 mit Abschluss der 
Prüfung durch die Gemeinde neu zu laufen.
(6) Die Verpfl ichtungen nach den Abs. 1 bis 5 gelten auch für den Benutzer des 
Grundstücks.

§ 13
Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück

Sobald ein Grundstück an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen ist, sind 
nicht der Ableitung zur Entwässerungseinrichtung dienende Grundstücksentwäs-
serungsanlagen sowie dazugehörige Abwasserbehandlungsanlagen in dem Um-
fang außer Betrieb zu setzen, in dem das Grundstück über die Entwässerungsein-
richtung entsorgt wird. § 9 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.

§ 14
Einleiten in die Kanäle

(1) In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, in Regenwasserkanäle 
nur Niederschlagswasser eingeleitet werden. In Mischwasserkanäle darf sowohl 
Schmutz- als auch Niederschlagswasser eingeleitet werden.
(2) Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet werden darf, bestimmt die 
Gemeinde.

§ 15
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen

(1) In die Entwässerungseinrichtung dürfen Stoffe nicht eingeleitet oder einge-
bracht werden, die
 – die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Gesundheit beein-
  trächtigen,
 – die Entwässerungseinrichtung oder die angeschlossenen Grundstücke 
  gefährden oder beschädigen,
 – den Betrieb der Entwässerungseinrichtung erschweren, behindern oder 
  beeinträchtigen,
 – die landwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung des Klärschlamms 
  erschweren oder verhindern oder
 – sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, auswir-
  ken.
(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für
 1. feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin oder Öl,
 2. infektiöse Stoffe, Medikamente,
 3. radioaktive Stoffe,
 4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Abwassers in der 
 Sammelkläranlage oder des Gewässers führen, Lösemittel,
 5. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstungen, Gase oder 

 Dämpfe verbreiten können,
 6. Grund- und Quellwasser, sowie Drainwasser,
 7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, Sand, Kies, 
 Faserstoffe, Zement, Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, Küchenabfälle, 
 Schlachtabfälle, Treber, Hefe, fl üssige Stoffe, die erhärten,
 8. Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, Gülle, Abwasser 
 aus Dunggruben und Tierhaltungen, Silagegärsaft, Blut aus Schlächtereien, 
 Molke,
 9. Absetzgut, Räumgut, Schlämme oder Suspensionen aus Abwasserbe-
 handlungsanlagen und Abortgruben unbeschadet gemeindlicher Regelun-
 gen zur Beseitigung der Fäkalschlämme,
10. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Langle-
 bigkeit, Anreicherungsfähigkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschä-
 digenden oder erbgutverändernden Wirkung als gefährlich zu bewerten 
 sind wie Schwermetalle, Cyanide, halogenierte Kohlenwasserstoffe, Poly-
 cyclische Aromaten, Phenole.
Ausgenommen sind
 – unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art und in der 
  Menge, wie sie auch im Abwasser aus Haushaltungen üblicherweise anzu-
  treffen sind;
 – Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsanlage zurückge-
  halten werden können und deren Einleitung die Gemeinde in den Einlei-
  tungsbedingungen nach Abs. 3 oder 4 zugelassen hat;
 – Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach § 58 des Wasserhaushalts-
  gesetzes eingeleitet werden dürfen.
 11. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben,
 – von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Behandlung in der Sam-
  melkläranlage nicht den Mindestanforderungen nach § 57 des Wasser-
  haushaltsgesetzes entsprechen wird,
 – das wärmer als +35 °C ist,
 – das einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 aufweist,
 – das aufschwimmende Öle und Fette enthält,
 – das als Kühlwasser benutzt worden ist.
 12. nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-Heizkesseln; das 
 gilt nicht für Ölbrennwertkessel bis 200 kW, die mit schwefelarmem Heizöl EL 
 betrieben werden,
 13. nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit 
 einer Nennwertleistung über 200 kW.
(3) Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Satz 2 zweiter Spiegelstrich 
werden gegenüber den einzelnen Anschlusspfl ichtigen oder im Rahmen einer 
Sondervereinbarung festgelegt.
(4) Über Abs. 3 hinaus kann die Gemeinde in Einleitungsbedingungen auch die 
Einleitung von Abwasser besonderer Art und Menge ausschließen oder von be-
sonderen Voraussetzungen abhängig machen, soweit dies zum Schutz des Be-
triebspersonals, der Entwässerungseinrichtung oder zur Erfüllung der für den 
Betrieb der Entwässerungseinrichtung geltenden Vorschriften, insbesondere der 
Bedingungen und Aufl agen des der Gemeinde erteilten wasserrechtlichen Be-
scheids, erforderlich ist.
(5) Die Gemeinde kann die Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 und 4 neu festle-
gen, wenn die Einleitung von Abwasser in die Entwässerungseinrichtung nicht nur 
vorübergehend nach Art oder Menge wesentlich geändert wird oder wenn sich die 
für den Betrieb der Entwässerungseinrichtung geltenden Gesetze oder Bescheide 
ändern. Die Gemeinde kann Fristen festlegen, innerhalb derer die zur Erfüllung 
der geänderten Anforderungen notwendigen Maßnahmen durchgeführt werden 
müssen.
(6) Die Gemeinde kann die Einleitung von Stoffen im Sinn der Abs. 1 und 2 zu-
lassen, wenn der Verpfl ichtete Vorkehrungen trifft, durch die die Stoffe ihre ge-
fährdende oder schädigende Wirkung verlieren oder der Betrieb der Entwässe-
rungseinrichtung nicht erschwert wird. In diesem Fall hat er der Gemeinde eine 
Beschreibung mit Plänen in doppelter Fertigung vorzulegen. Darüber hinaus kann 
die Gemeinde im Einzelfall, insbesondere aufgrund tatsächlicher Baugrundverhält-
nisse, die Einleitung von Grund- und Quellwasser sowie Drainwasser zulassen; 
die näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung sind in einer gesonder-
ten Vereinbarung zu regeln.
(7) Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-
Heizkesseln oder aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwert-
leistung über 200 kW in die Entwässerungseinrichtung ein, ist er verpfl ichtet, das 
Kondensat zu neutralisieren und der Gemeinde über die Funktionsfähigkeit der 
Neutralisationsanlage jährlich eine Bescheinigung eines Betriebes nach § 2 Abs. 
1 Satz 2 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz oder eines geeigneten Fachbetriebs 
vorzulegen.
(8) Besondere Vereinbarungen zwischen der Gemeinde und einem Verpfl ichteten, 
die das Einleiten von Stoffen im Sinn des Abs. 1 durch entsprechende Vorkehrun-
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gen an der Entwässerungseinrichtung ermöglichen, bleiben vorbehalten.
(9) Wenn Stoffe im Sinn des Abs. 1 in eine Grundstücksentwässerungsanlage oder 
in die Entwässerungseinrichtung gelangen, ist dies der Gemeinde sofort anzuzei-
gen.

§ 16
Abscheider

Sofern mit dem Abwasser Leichtfl üssigkeiten (z. B. Benzin, Öle oder Fette) mitab-
geschwemmt werden können, ist das Abwasser über in die Grundstücksentwäs-
serungsanlage eingebaute Leichtfl üssigkeits- bzw. Fettabscheider abzuleiten. Die 
Abscheider sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten, 
zu betreiben und regelmäßig zu warten. Die Gemeinde kann den Nachweis der 
ordnungsgemäßen Eigenkontrolle, Wartung, Entleerung und Generalinspektion 
verlangen. Das Abscheidegut ist schadlos zu entsorgen.

§ 17
Untersuchung des Abwassers

(1) Die Gemeinde kann über die Art und Menge des eingeleiteten oder einzu-
leitenden Abwassers Aufschluss verlangen. Bevor erstmals Abwasser eingeleitet 
oder wenn Art oder Menge des eingeleiteten Abwassers geändert werden, ist der 
Gemeinde auf Verlangen nachzuweisen, dass das Abwasser keine Stoffe enthält, 
die unter das Verbot des § 15 fallen.
(2) Die Gemeinde kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch periodisch, unter-
suchen lassen. Auf die Überwachung wird in der Regel verzichtet, soweit für die 
Einleitung in die Sammelkanalisation eine wasserrechtliche Genehmigung der 
Kreisverwaltungsbehörde vorliegt, die dafür vorgeschriebenen Untersuchungen 
aus der Eigen- oder Selbstüberwachung ordnungsgemäß durchgeführt und die 
Ergebnisse der Gemeinde vorgelegt werden. Die Gemeinde kann verlangen, dass 
die nach § 12 Abs. 4 eingebauten Überwachungseinrichtungen ordnungsgemäß 
betrieben und die Messergebnisse vorgelegt werden.

§ 18
Haftung

(1) Die Gemeinde haftet unbeschadet Abs. 2 nicht für Schäden, die auf solchen 
Betriebsstörungen beruhen, die sich auch bei ordnungsgemäßer Planung, Aus-
führung und Unterhaltung der Entwässerungseinrichtung nicht vermeiden lassen. 
Satz 1 gilt insbesondere auch für Schäden, die durch Rückstau hervorgerufen 
werden.
(2) Die Gemeinde haftet für Schäden, die sich aus der Benutzung der Entwässe-
rungseinrichtung ergeben, nur dann, wenn einer Person, deren sich die Gemeinde 
zur Erfüllung ihrer Verpfl ichtungen bedient, Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last 
fällt.
(3) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer haben für die ordnungsgemä-
ße Benutzung der Entwässerungseinrichtung einschließlich des Grundstücksan-
schlusses zu sorgen.
(4) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sondervereinbarung zuwi-
derhandelt, haftet der Gemeinde für alle ihr dadurch entstehenden Schäden und 
Nachteile. Dasselbe gilt für Schäden und Nachteile, die durch den mangelhaften 
Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage oder des Grundstücksanschlus-
ses verursacht werden, soweit dieser nach § 8 vom Grundstückseigentümer her-
zustellen, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern und zu unterhalten sowie still-
zulegen und zu beseitigen ist. Mehrere Verpfl ichtete haften als Gesamtschuldner.

§ 19
Grundstücksbenutzung

(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen 
einschließlich Zubehör zur Ableitung von Abwasser über sein im Einrichtungs-
gebiet liegendes Grundstück sowie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich 
zuzulassen, wenn und soweit diese Maßnahmen für die örtliche Abwasserbeseiti-
gung erforderlich sind. Diese Pfl icht betrifft nur Grundstücke, die an die Entwässe-
rungseinrichtung angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer im 
wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss 
vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder für die die Möglichkeit der ört-
lichen Abwasserbeseitigung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Verpfl ichtung 
entfällt, soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in unzu-
mutbarer Weise belasten würde.
(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsich-
tigten Inanspruchnahme seines Grundstücks zu benachrichtigen.
(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Anlagen verlangen, wenn 
sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Ver-
legung hat die Gemeinde zu tragen, soweit die Einrichtung nicht ausschließlich der 
Entsorgung des Grundstücks dient.
(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsfl ächen 

sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen 
Verkehrswegen und Verkehrsfl ächen bestimmt sind.

§ 20
Betretungsrecht

(1) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des Grundstücks haben zu dul-
den, dass zur Überwachung ihrer satzungsmäßigen und gesetzlichen Pfl ichten die 
mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen der Gemeinde zu ange-
messener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen 
und Wohnräume im erforderlichen Umfang betreten; auf Verlangen haben sich 
diese Personen auszuweisen. Ihnen ist ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen 
zu gewähren und sind die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Der Grundstücks-
eigentümer und der Benutzer des Grundstücks werden nach Möglichkeit vorher 
verständigt; das gilt nicht für Probenahmen und Abwassermessungen.
(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Betretungs- und Überwachungs-
rechte bleiben unberührt.

§ 21
Ordnungswidrigkeiten

(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit Geldbuße belegt 
werden, wer vorsätzlich
 1. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 4 Sätze 1 und 3, § 12 Abs. 1 Satz 2 
 und Abs. 3, § 15 Abs. 9, § 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Sätze 2 und 3 sowie § 
 20 Abs. 1 Satz 2 festgelegten oder hierauf gestützten Anzeige-, Auskunfts-, 
 Nachweis- oder Vorlagepfl ichten verletzt,
 2. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung der Gemeinde mit der Herstel-
 lung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage beginnt,
 3. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 1 eine unrichtige Bestätigung 
 ausstellt oder entgegen § 11 Abs. 4 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 2 vorlegt,
 4. entgegen § 11 Abs. 3, Abs. 4 Sätze 1 und 3 vor Prüfung der Grundstücksent-
 wässerungsanlage durch einen fachlich geeigneten Unternehmer oder vor 
 Vorlage von dessen Bestätigung oder vor Prüfung durch die Gemeinde die 
 Leitungen verdeckt oder einer Untersagung der Gemeinde nach § 11 Abs. 4 
 Satz 2 zuwiderhandelt,
 5. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 die Grundstücksentwässerungsanlagen nicht 
 innerhalb der vorgegebenen Fristen überprüfen lässt,
 6. entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwasser oder sonstige Stoffe in 
 die Entwässerungseinrichtung einleitet oder einbringt,
 7. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 den mit dem Vollzug dieser Satzung beauftrag-
 ten Personen der Gemeinde nicht ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen 
 gewährt.
(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitentatbestän-
de bleiben unberührt.

§ 22
Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel

(1) Die Gemeinde kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Ver-
pfl ichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen.
(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, ei-
nes Duldens oder Unterlassens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwal-
tungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes.

§ 23
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 11. Dezember 1996 außer Kraft.

Weidenberg, 04. Dezember 2024
Reinhard Preißinger
Erster Bürgermeister
Gemeinde Seybothenreuth

Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung der Gemeinde 

Seybothenreuth - Wallenbrunn (BGS/EWS)
Vom 04. Dezember 2024

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemein-
de Seybothenreuth folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungs-
satzung:
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§ 1
Beitragserhebung

Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der Ent-
wässerungseinrichtung Wallenbrunn einen Beitrag.

§ 2
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich 
nutzbare Grundstücke erhoben sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die 
keine entsprechende Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsächlich 
Abwasser anfällt, wenn
 1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungseinrich-
 tung besteht oder
 2. sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Entwässerungsein-
 richtung tatsächlich angeschlossen sind.

§ 3
Entstehen der Beitragsschuld

(1) 1Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. 2Än-
dern sich die für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 
5 Abs. 2a KAG, entsteht die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der 
Maßnahme.
(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand 
vor dem Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit 
Inkrafttreten dieser Satzung.

§ 4
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigen-
tümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist.
 

§ 5
Beitragsmaßstab

(1) 1Der Beitrag wird nach der Grundstücksfl äche und der Geschossfl äche der 
vorhandenen Gebäude berechnet.
2Die beitragspfl ichtige Grundstücksfl äche wird bei Grundstücken von mindestens 
2000 m² Fläche (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten bei bebauten 
Grundstücken auf das 4-fache der beitragspfl ichtigen Geschossfl äche, mindes-
tens jedoch 2000 m², bei unbebauten Grundstücken auf 2000 m² begrenzt.
(2) 1Die Geschossfl äche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Ge-
schossen zu ermitteln. 2Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. 3Dach-
geschosse werden nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind.
4Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung kei-
nen Bedarf nach Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen oder die 
nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für 
Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die Schmutzwasserableitung an-
geschlossen sind. 5Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn 
und soweit sie über die Gebäudefl uchtlinie hinausragen.
(3) 1Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig 
ist, sowie bei sonstigen unbebauten Grundstücken wird als Geschossfl äche ein 
Viertel der Grundstücksfl äche in Ansatz gebracht. 2Grundstücke, bei denen die zu-
lässige oder die für die Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebauung 
im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten 
als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke im Sinn des Satzes 1.
(4) 1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die 
Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil er-
höht.
2Eine Beitragspfl icht entsteht insbesondere,
 –  im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, 
  soweit für diese bisher noch keine Beiträge geleistet wurden,
 –  im Falle der Geschossfl ächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen 
  Geschossfl ächen sowie im Falle des Abs. 1 Satz 2 für die sich aus ihrer 
  Vervielfachung errechnende zusätzliche Grundstücksfl äche,
 –  im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder 
  Gebäudeteils im Sinn des § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der Nutzungsän-
  derung die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit entfallen.
(5) 1Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Abs. 3 festgesetzt 
worden ist, später bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 be-
rücksichtigten Geschossfl ächen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grund-
stücksfl ächen neu berechnet. 2Dieser Betrag ist nachzuentrichten.
3Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossfl ächen, so ist für die Be-
rechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem 
der ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde.

 § 6
Beitragssatz

(1) Der Beitrag beträgt
 a) pro m² Grundstücksfl äche   5,35 €
 b) pro m² Geschossfl äche 57,95 €.
(2) 1Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden 
darf oder kann, wird der Grundstücksfl ächenbeitrag nicht erhoben. 2Fällt diese Be-
schränkung weg, wird der Grundstücksfl ächenbeitrag nacherhoben. 

§ 7
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.

§ 7a
Beitragsablösung

1Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspfl icht abgelöst werden. 2Der 
Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. 3Ein 
Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 8
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Ver-
änderung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüs-
se i. S. d. § 3 EWS ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen 
Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils 
tatsächlichen Höhe zu erstatten.
(2) 1Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. 
2Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigen-
tümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentü-
mer bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner. 3§ 7 gilt entsprechend.
(3) 1Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. 2Der 
Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsan-
spruchs. 3Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.
 

§ 9
Gebührenerhebung

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung Grundge-
bühren und Einleitungsgebühren.
 

§ 9a
Grundgebühr

(1) 1Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfl uss (Qn) bzw. Dauerdurchfl uss 
(Q3) der verwendeten Wasserzähler im Sinne von § 19 WAS berechnet. 2Befi nden 
sich auf dem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Hauptwasserzähler, 
so wird die Grundgebühr für jeden Hauptwasserzähler berechnet. 3Soweit Wasser-
zähler nicht eingebaut sind, wird der Dauerdurchfl uss geschätzt, der nötig wäre, 
um die mögliche Wasserentnahme messen zu können.
(2) 1Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauer-
durchfl uss

bis  4 m³/h   36,-- €/Jahr,
bis 10 m³/h   72,-- €/Jahr,
bis 16 m³/h 144,-- €/Jahr,
  
2Dies entspricht einem Nenndurchfl uss
bis  2,5 m³/h   36,-- €/Jahr,
bis  6 m³/h   72,-- €/Jahr,
bis 10 m³/h 144,-- €/Jahr,
 

§ 10
Einleitungsgebühr

(1) 1Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach 
der Menge der Abwässer berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den 
angeschlossenen Grundstücken zugeführt werden. 2Die Gebühr beträgt 4,64 € pro 
Kubikmeter Abwasser.
(2) 1Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungs-
einrichtung und aus der Eigengewinnungsanlage zugeführten Wassermengen 
abzüglich der nachweislich auf dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehal-
tenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht nach Abs. 4 ausgeschlossen ist.
2Die Wassermengen werden durch geeichten Wasserzähler ermittelt.
3Sie sind von der Gemeinde zu schätzen, wenn
 1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder
 2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, 
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 oder
 3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirkli-
 chen Wasserverbrauch bzw. die eingeleitete Abwassermenge nicht angibt.
4Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasserzähler erfasst, werden 
als dem Grundstück aus der Eigengewinnungsanlage zugeführte Wassermenge 
pauschal 15 m³ pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 30.06. mit Wohnsitz 
auf dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, neben der tatsächlich aus 
der öffentlichen Wasserversorgung abgenommenen angesetzt, insgesamt aber 
nicht weniger als 35 m³ pro Jahr und Einwohner. 5In begründeten Einzelfällen sind 
ergänzende höhere Schätzungen möglich. 6Es steht dem Gebührenpfl ichtigen frei, 
den Nachweis eines niedrigeren Wasserverbrauchs bzw. einer niedrigeren einge-
leiteten Abwassermenge zu führen; Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.
(3) 1Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermengen 
obliegt dem Gebührenpfl ichtigen. 2Er ist grundsätzlich durch geeichte und ver-
plombte Wasserzähler zu führen, die der Gebührenpfl ichtige auf eigene Kosten 
zu installieren hat. 3Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung gilt für jedes 
Stück Großvieh bzw. für jede Großvieheinheit eine Wassermenge von 20 m³/Jahr 
als nachgewiesen. 4Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene Vieh-
zahl. 5Der Nachweis der Viehzahl obliegt dem Gebührenpfl ichtigen; er kann durch 
Vorlage des Bescheids der Tierseuchenkasse erbracht werden.
(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen
 a) Wassermengen bis zu 12 m³ jährlich,
 b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und
 c) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser.
(5) 1Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch insoweit begrenzt, 
als der Wasserverbrauch 35 m³ pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 30.06. 
mit Wohnsitz auf dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, unterschreiten 
würde. 2In begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere betriebsbezogene 
Schätzungen möglich.
 

§ 10 a
Gebührenabschläge

Wird vor Einleitung der Abwässer im Sinn des § 10 dieser Satzung in die Entwäs-
serungsanlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf 
dem Grundstück verlangt, so ermäßigen sich die Einleitungsgebühren um 10 %. 
Das gilt nicht für Grundstücke mit gewerblichen oder sonstigen Betrieben, bei de-
nen die Vorklärung oder Vorbehandlung lediglich bewirkt, dass die Abwässer dem 
durchschnittlichen Verschmutzungsgrad oder der üblichen Verschmutzungsart der 
eingeleiteten Abwässer entsprechen. 

§ 11
Gebührenzuschläge

Für Abwässer im Sinn des § 10 dieser Satzung, deren Beseitigung Kosten verur-
sacht, die die durchschnittlichen Kosten der Beseitigung von Hausabwasser um 
mehr als 30 % übersteigen, wird ein Zuschlag bis zur Höhe des den Grenzwert 
übersteigenden Prozentsatzes des Kubikmeterpreises für die Einleitungsgebühr 
erhoben.

§ 12
Entstehen der Gebührenschuld

(1) Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Einleitung von Abwasser (in die Ent-
wässerungsanlage.
(2) 1Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 2Der Tag wird im erstmals 
ergehenden Bescheid bestimmt. 3Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem 
Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebüh-
renschuld neu.

§ 13
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld 
Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich 
berechtigt ist.
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befi ndli-
chen Betriebs.
(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemeinschaft.
(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.
(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegenüber den in den 
Abs. 1 bis 4 genannten Gebührenschuldnern festgesetzt worden sind, als öffent-
liche Last auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 
Abs. 7 KAG).

§ 14
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung

(1) 1Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. 2Die Grund- und die Einleitungsge-
bühr werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.
(2) 1Auf die Gebührenschuld sind zum 15. März, 15. Mai, 15. August und 15. 
November jedes Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Viertels des Jahresver-
brauchs der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. 2Fehlt eine solche Vor-
jahresabrechnung, so setzt die Gemeinde die Höhe der Vorauszahlungen unter 
Schätzung der Jahresgesamteinleitung fest.

§ 15
Pfl ichten der Beitrags- und Gebührenschuldner

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpfl ichtet, der Gemeinde für die Höhe 
der Abgabe maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den 
Umfang dieser Veränderungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechen-
der Unterlagen – Auskunft zu erteilen.

§ 16
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 10. Juli 2009 außer Kraft.

Weidenberg, 04. Dezember 2024
Reinhard Preißinger
Erster Bürgermeister
Gemeinde Seybothenreuth

Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung 
der Gemeinde Seybothenreuth 

(Entwässerungssatzung – EWS –) - Wallenbrunn
Vom 04. Dezember 2024

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und 3 der Gemein-
deordnung (GO) sowie Art. 34 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes 
(BayWG) erlässt die Gemeinde Seybothenreuth folgende Satzung:

§ 1
Öffentliche Einrichtung

(1) Die Gemeinde betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Abwasserbeseitigung 
(Entwässerungseinrichtung) für das Gebiet der Ortschaft Wallenbrunn. 
(2) Art und Umfang der Entwässerungseinrichtung bestimmt die Gemeinde.
(3) Zur Entwässerungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen Straßengrund 
liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse.
 

§ 2
Grundstücksbegriff, Verpfl ichtete

(1) Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende 
und einem gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentü-
mers, das eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um 
mehrere Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts 
handelt. Soweit rechtlich verbindliche planerische Vorgaben vorhanden sind, sind 
sie zu berücksichtigen.
(2) Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer erlassenen Vorschriften 
gelten auch für Teileigentümer, Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Woh-
nungserbbauberechtigte, Nießbraucher und sonstige zur Nutzung eines Grund-
stücks dinglich Berechtigte. Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berech-
tigt und verpfl ichtet; sie haften als Gesamtschuldner.

§ 3
Begriffsbestimmungen

Im Sinn dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung:
1. Abwasser
 ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen 
 Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trocken-
 wetter damit zusammen abfl ießende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von 
 Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen ge-
 sammelt abfl ießende Wasser (Niederschlagswasser).
 Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das in landwirtschaftlichen 
 Betrieben anfallende Abwasser (einschließlich Jauche und Gülle), das dazu 
 bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutz-

16



Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg Ausg. 01/2025

 te Böden aufgebracht zu werden; nicht zum Aufbringen bestimmt ist insbeson-
 dere das häusliche Abwasser.
2. Kanäle 
 sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder Regenwasserkanäle 
 einschließlich der Sonderbauwerke wie z. B. Schächte, Regenbecken, Pump-
 werke, Regenüberläufe.
3. Schmutzwasserkanäle
 dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Schmutzwasser.
4. Mischwasserkanäle
 sind zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlags- und Schmutzwasser 
 bestimmt.
5. Regenwasserkanäle
 dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Niederschlagswasser.
6. Sammelkläranlage
 ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanälen gesammelten Abwassers 
 einschließlich der Ableitung zum Gewässer.
7. Grundstücksanschlüsse
 sind
 – bei Freispiegelkanälen:
  die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht. Ist entgegen § 9 Abs. 3 
  Satz 1 EWS kein Kontrollschacht vorhanden, endet der Grundstücks-
  anschluss an der Grenze des öffentlichen Straßengrundes zu privaten 
  Grundstücjken.
 – bei Druckentwässerung:
  die Leitungen vom Kanal bis zum Abwassersammelschacht.
 – bei Unterdruckentwässerung:
  die Leitungen vom Kanal bis einschließlich des Hausanschlussschachts.
8. Grundstücksentwässerungsanlagen
 sind
 – bei Freispiegelkanälen:
  die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers 
  dienen, bis einschließlich des Kontrollschachts. Hierzu zählt auch die im 
  Bedarfsfall erforderliche Hebeanlage zur ordnungsgemäßen Entwässerung 
  eines Grundstücks (§ 9 Abs. 4). Ist entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 EWS kein 
  Kontrollschacht vorhanden, endet die Grundstücksentwässerungsanlage 
  an der Grenze privater Grundstücke zum öffentlichen Straßengrund.
 – bei Druckentwässerung:
  die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers 
  dienen, bis einschließlich des Abwassersammelschachts.
 – bei Unterdruckentwässerung:
  die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers 
  dienen, bis zum Hausanschlussschacht.
9. Kontrollschacht
 ist ein Übergabeschacht, der zur Kontrolle und Wartung der Anlage dient.
10. Abwassersammelschacht (bei Druckentwässerung)
 ist ein Schachtbauwerk mit Pumpen- und Steuerungsanlage.
11. Hausanschlussschacht (bei Unterdruckentwässerung)
 ist ein Schachtbauwerk mit einem als Vorlagebehälter dienenden Stauraum 
 sowie einer Absaugventileinheit.
12. Messschacht
 ist eine Einrichtung für die Messung des Abwasserabfl usses oder die Entnah-
 me von Abwasserproben.
13. Abwasserbehandlungsanlage
 ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schädlichkeit des Abwassers vor Ein-
 leitung in den Kanal zu vermindern oder zu beseitigen. Hierzu zählen insbe-
 sondere Kleinkläranlagen zur Reinigung häuslichen Abwassers sowie Anla-
 gen zur (Vor-) Behandlung gewerblichen oder industriellen Abwassers.
14. Fachlich geeigneter Unternehmer
 ist ein Unternehmer, der geeignet ist, Arbeiten an Grundstücksentwässe-
 rungsanlagen fachkundig auszuführen. Voraussetzungen für die fachliche 
 Eignung sind insbesondere
 – die ausreichende berufl iche Qualifi kation und Fachkunde der verantwortli-
  chen technischen Leitung,
 – die Sachkunde des eingesetzten Personals und dessen nachweisliche 
  Qualifi kation für die jeweiligen Arbeiten an Grundstücksentwässerungsan-
  lagen,
 – die Verfügbarkeit der benötigten Werkzeuge, Maschinen und Geräte,
 – die Verfügbarkeit und Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschrif-
  ten,
 – eine interne Qualitätssicherung (Weiterbildung, Kontrollen und Dokumenta-
  tion).

§ 4
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein Grundstück nach 
Maßgabe dieser Satzung an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird. 
Er ist berechtigt, nach Maßgabe der §§ 14 bis 17 das anfallende Abwasser in die 
Entwässerungseinrichtung einzuleiten.
(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstü-
cke, die durch einen Kanal erschlossen sind. Der Grundstückseigentümer kann 
unbeschadet weiter gehender bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften nicht 
verlangen, dass neue Kanäle hergestellt oder bestehende Kanäle geändert wer-
den. Welche Grundstücke durch einen Kanal erschlossen werden, bestimmt die 
Gemeinde.
(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht,
 1. wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht ohne Weiteres von 
  der Entwässerungseinrichtung übernommen werden kann und besser von 
  demjenigen behandelt wird, bei dem es anfällt oder
 2. solange eine Übernahme des Abwassers technisch oder wegen des unver-
  hältnismäßig hohen Aufwands nicht möglich ist.
(4) Die Gemeinde kann den Anschluss und die Benutzung versagen, wenn die 
gesonderte Behandlung des Abwassers wegen der Siedlungsstruktur das Wohl 
der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt.
(5) Unbeschadet des Abs. 4 besteht ein Benutzungsrecht nicht, soweit eine Ver-
sickerung oder anderweitige Beseitigung von Niederschlagswasser ordnungsge-
mäß möglich ist. Der Nachweis für die Voraussetzungen des Satzes 1 ist vom 
Grundstückseigentümer zu erbringen. Die Gemeinde kann hiervon Ausnahmen 
zulassen oder bestimmen, wenn die Einleitung von Niederschlagswasser aus be-
triebstechnischen Gründen erforderlich ist.

§ 5
Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpfl ichtet, bebaute Grundstücke an 
die Entwässerungseinrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). Ein Anschluss-
zwang besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist.
(2) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpfl ichtet, auch unbebaute Grund-
stücke an die Entwässerungseinrichtung anzuschließen, wenn Abwasser anfällt.
(3) Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anlagen, bei deren Be-
nutzung Abwasser anfallen kann, dauernd oder vorübergehend vorhanden sind.
(4) Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der Abwassereinleitung nach 
Menge oder Beschaffenheit zur Folge haben, muss der Anschluss vor dem Beginn 
der Benutzung des Baus hergestellt sein. In allen anderen Fällen ist der Anschluss 
nach schriftlicher Aufforderung durch die Gemeinde innerhalb der von ihr gesetz-
ten Frist herzustellen.
(5) Auf Grundstücken, die an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen sind, 
ist im Umfang des Benutzungsrechts alles Abwasser in die Entwässerungseinrich-
tung einzuleiten (Benutzungszwang). Verpfl ichtet sind der Grundstückseigentümer 
und alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Verlangen der Gemeinde die 
dafür erforderliche Überwachung zu dulden.
 

§ 6
Befreiung von Anschluss- oder Benutzungszwang

(1) Von der Verpfl ichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz 
oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen 
Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht 
zumutbar ist. Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei 
der Gemeinde einzureichen.
(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Aufl agen und Widerrufsvor-
behalt erteilt werden.

§ 7
Sondervereinbarungen

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss oder zur Benutzung be-
rechtigt oder verpfl ichtet, kann die Gemeinde durch Vereinbarung ein besonderes 
Benutzungsverhältnis begründen.
(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und 
der Beitrags- und Gebührensatzung entsprechend. Ausnahmsweise kann in der 
Sondervereinbarung Abweichendes bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist.

§ 8
Grundstücksanschluss

(1) Der Grundstücksanschluss wird, soweit er nicht nach § 1 Abs. 3 Bestandteil 
der Entwässerungseinrichtung ist, vom Grundstückseigentümer hergestellt, ver-
bessert, erneuert, geändert und unterhalten sowie stillgelegt und beseitigt; § 9 Abs. 
2 und 6 sowie §§ 10 bis 12 gelten entsprechend.
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(2) Die Gemeinde bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grundstücks-
anschlüsse. Sie bestimmt auch, wo und an welchen Kanal anzuschließen ist. Be-
gründete Wünsche des Grundstückseigentümers werden dabei nach Möglichkeit 
berücksichtigt. Soll auf Verlangen des Grundstückseigentümers ein zusätzlicher 
Grundstücks(teil)anschluss im öffentlichen Straßengrund hergestellt werden, kann 
die Gemeinde verlangen, dass die näheren Einzelheiten einschließlich der Kosten-
tragung vorher in einer gesonderten Vereinbarung geregelt werden.
(3) Jeder Grundstückseigentümer, dessen Grundstück an die Entwässerungsein-
richtung angeschlossen oder anzuschließen ist, muss die Verlegung von Grund-
stücksanschlüssen, den Einbau von Schächten, Schiebern, Messeinrichtungen 
und dergleichen und von Sonderbauwerken zulassen, ferner das Anbringen von 
Hinweisschildern dulden, soweit diese Maßnahmen für die ordnungsgemäße Be-
seitigung des auf seinem Grundstück anfallenden Abwassers erforderlich sind.

§ 9
Grundstücksentwässerungsanlage

(1) Jedes Grundstück, das an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird, 
ist vorher vom Grundstückseigentümer mit einer Grundstücksentwässerungsan-
lage zu versehen. Wird das Schmutzwasser über die Entwässerungseinrichtung 
abgeleitet, aber keiner Sammelkläranlage zugeführt, ist die Grundstücksentwäs-
serungsanlage mit einer Abwasserbehandlungsanlage auszustatten.
(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Abwasserbehandlungsanla-
ge im Sinn des Abs. 1 Satz 2 sind nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik herzustellen, zu betreiben, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern, zu 
unterhalten, stillzulegen oder zu beseitigen. Für die Reinigungsleistung der Ab-
wasserbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 ist darüber hinaus der Stand 
der Technik maßgeblich.
(3) Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein Kontrollschacht zu er-
richten. Die Gemeinde kann verlangen, dass anstelle oder zusätzlich zum Kont-
rollschacht ein Messschacht zu erstellen ist. Bei Druckentwässerung oder Unter-
druckentwässerung gelten Sätze 1 und 2 nicht, wenn die Kontrolle und Wartung 
der Grundstücksentwässerungsanlage über den Abwassersammelschacht oder 
den Hausanschlussschacht durchgeführt werden kann.
(4) Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, kann die Gemeinde vom 
Grundstückseigentümer den Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage zur Ent-
wässerung des Grundstücks verlangen, wenn ohne diese Anlage eine ordnungs-
gemäße Beseitigung des Abwassers bei einer den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik entsprechenden Planung und Ausführung des Kanalsystems für die 
Gemeinde nicht möglich oder nicht wirtschaftlich ist.
(5) Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Entwässerungseinrichtung hat 
sich jeder Anschlussnehmer selbst zu schützen.
(6) Die Gemeinde darf zur Entlastung der öffentlichen Einrichtung bestimmen, 
dass Niederschlagswasser nur mittels einer Oberfl ächenwasserrückhaltung ge-
drosselt eingeleitet wird.
(7) Die Grundstücksentwässerungsanlage sowie Arbeiten daran dürfen nur durch 
fachlich geeignete Unternehmer ausgeführt werden. Die Gemeinde kann den 
Nachweis der fachlichen Eignung verlangen.

§ 10
Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage

(1) Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt oder geändert wird, 
sind der Gemeinde folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen:
 a) Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im Maßstab 1:1000,
 b) Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, aus denen der Verlauf der 
 Leitungen und im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Abwasserbehandlungsanlage 
 ersichtlich sind,
 c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwässerungsgegenstän-
 de im Maßstab 1:100, bezogen auf Normal-Null (NN), aus denen insbeson-
 dere die Gelände- und Kanalsohlenhöhen, die maßgeblichen Kellersohlenhö-
 hen, Querschnitte und Gefälle der Kanäle, Schächte, höchste Grundwasser-
 oberfl äche zu ersehen sind,
 d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Be-
 schaffenheit erheblich vom Hausabwasser abweicht, zugeführt wird, ferner 
 Angaben über
 – Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner auf dem Grundstück, 
  wenn deren Abwasser miterfasst werden soll,
 – Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, der Erzeugnisse,
 – die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge,
 – Höchstzufl uss und Beschaffenheit des zum Einleiten bestimmten Abwas-
  sers,
 – die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehandlung des Abwassers 
  (Kühlung, Reinigung, Neutralisation, Dekontaminierung) mit Bemessungs-
  nachweisen.

 Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch den wasserwirtschaftlichen 
 Betriebsplan (Zufl uss, Verbrauch, Kreislauf, Abfl uss) und durch Pläne der zur 
 Vorbehandlung beabsichtigten Einrichtungen.
Die Pläne müssen den bei der Gemeinde aufl iegenden Planmustern entsprechen. 
Alle Unterlagen sind vom Grundstückseigentümer und dem Planfertiger zu unter-
schreiben. Die Gemeinde kann erforderlichenfalls weitere Unterlagen anfordern.
(2) Die Gemeinde prüft, ob die geplante Grundstücksentwässerungsanlage den 
Bestimmungen dieser Satzung entspricht. Ist das der Fall, erteilt die Gemeinde 
schriftlich ihre Zustimmung und gibt eine Fertigung der eingereichten Unterlagen 
mit Zustimmungsvermerk zurück; die Zustimmung kann unter Bedingungen und 
Aufl agen erteilt werden. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn die Gemeinde nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Zugang der vollständigen Planunterlagen ihre 
Zustimmung schriftlich verweigert. Entspricht die Grundstücksentwässerungsan-
lage nicht den Bestimmungen dieser Satzung, setzt die Gemeinde dem Grund-
stückseigentümer unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berich-
tigung und erneuten Einreichung der geänderten Unterlagen bei der Gemeinde; 
Satz 3 gilt entsprechend.
(3) Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage 
darf erst begonnen werden, wenn die Zustimmung nach Abs. 2 erteilt worden ist 
oder als erteilt gilt. Eine Genehmigungspfl icht nach sonstigen, insbesondere nach 
straßen-, bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung 
unberührt.
(4) Von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 kann die Gemeinde Ausnahmen zu-
lassen.

§ 11
Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage

(1) Der Grundstückseigentümer hat der Gemeinde den Beginn des Herstellens, 
des Änderns, des Ausführens größerer Unterhaltungsarbeiten oder des Beseiti-
gens spätestens drei Tage vorher schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig den Un-
ternehmer zu benennen. Muss wegen Gefahr im Verzug mit den Arbeiten sofort 
begonnen werden, ist der Beginn innerhalb von 24 Stunden schriftlich anzuzeigen.
(2) Die Gemeinde ist berechtigt, die Arbeiten zu überprüfen. Der Grundstücksei-
gentümer hat zu allen Überprüfungen Arbeitskräfte, Geräte und Werkstoffe bereit-
zustellen.
(3) Der Grundstückseigentümer hat die Grundstücksentwässerungsanlage vor 
Verdeckung der Leitungen auf satzungsgemäße Errichtung und vor ihrer Inbe-
triebnahme auf Mängelfreiheit durch einen nicht an der Bauausführung beteiligten 
fachlich geeigneten Unternehmer prüfen und das Ergebnis durch diesen bestä-
tigen zu lassen. Dies gilt nicht, soweit die Gemeinde die Prüfungen selbst vor-
nimmt; sie hat dies vorher anzukündigen. Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Werden 
die Leitungen vor Durchführung der Prüfung auf satzungsgemäße Errichtung der 
Grundstücksentwässerungsanlage verdeckt, sind sie auf Anordnung der Gemein-
de freizulegen.
(4) Soweit die Gemeinde die Prüfungen nicht selbst vornimmt, hat der Grund-
stückseigentümer der Gemeinde die Bestätigungen nach Abs. 3 vor Verdeckung 
der Leitungen und vor Inbetriebnahme der Grundstücksentwässerungsanlage 
unaufgefordert vorzulegen. Die Gemeinde kann die Verdeckung der Leitungen 
oder die Inbetriebnahme der Grundstücksentwässerungsanlage innerhalb eines 
Monats nach Vorlage der Bestätigungen oder unverzüglich nach Prüfung durch die 
Gemeinde schriftlich untersagen. In diesem Fall setzt die Gemeinde dem Grund-
stückseigentümer unter Angabe der Gründe für die Untersagung eine angemes-
sene Nachfrist für die Beseitigung der Mängel; Sätze 1 und 2 sowie Abs. 3 gelten 
entsprechend.
(5) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 2, die Bestätigungen des fachlich geeigneten 
Unternehmers oder die Prüfung durch die Gemeinde befreien den Grundstücksei-
gentümer, den ausführenden oder prüfenden Unternehmer sowie den Planfertiger 
nicht von der Verantwortung für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung und 
Ausführung der Anlage.
(6) Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestätigung eines privaten Sachverstän-
digen der Wasserwirtschaft über die ordnungsgemäße Errichtung der Abwasser-
behandlungsanlage gemäß den Richtlinien für Zuwendungen für Kleinkläranlagen 
vor, ersetzt diese in ihrem Umfange die Prüfung und Bestätigung nach Abs. 3 und 
Abs. 4.

§ 12
Überwachung

(1) Der Grundstückseigentümer hat die von ihm zu unterhaltenden Grundstücks-
anschlüsse, Messschächte und Grundstücksentwässerungsanlagen, die an 
Misch- oder Schmutzwasserkanäle angeschlossen sind, in Abständen von jeweils 
20 Jahren ab Inbetriebnahme auf eigene Kosten durch einen fachlich geeigneten 
Unternehmer auf Mängelfreiheit prüfen und das Ergebnis durch diesen bestätigen 
zu lassen. Für Anlagen in Wasserschutzgebieten gelten kürzere Abstände ent-
sprechend den Festlegungen in der jeweiligen Schutzgebietsverordnung; ist dort 
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nichts geregelt ist die Dichtheit wiederkehrend alle fünf Jahre durch Sichtprüfung 
und alle zehn Jahre durch Druckprobe oder ein anderes gleichwertiges Verfahren 
nachzuweisen. Festgestellte Mängel hat der Grundstückseigentümer unverzüglich 
beseitigen zu lassen. Bei erheblichen Mängeln ist innerhalb von sechs Monaten 
nach Ausstellung der Bestätigung eine Nachprüfung durchzuführen. Die Gemein-
de kann verlangen, dass die Bestätigung über die Mängelfreiheit und über die 
Nachprüfung bei festgestellten Mängeln vorgelegt werden.
(2) Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbehandlungsanlagen gelten 
die einschlägigen wasserrechtlichen Bestimmungen, insbesondere Art. 60 Abs. 1 
und 2 BayWG für Kleinkläranlagen.
(3) Der Grundstückseigentümer hat Störungen und Schäden an den Grund-
stücksanschlüssen, Messschächten, Grundstücksentwässerungsanlagen, Über-
wachungseinrichtungen und Abwasserbehandlungsanlagen unverzüglich der 
Gemeinde anzuzeigen.
(4) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaf-
fenheit erheblich vom Hausabwasser abweicht, der Entwässerungseinrichtung 
zugeführt, kann die Gemeinde den Einbau und den Betrieb von Überwachungs-
einrichtungen verlangen. Hierauf wird in der Regel verzichtet, soweit für die Ein-
leitung eine wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde vorliegt 
und die Ergebnisse der wasserrechtlich vorgeschriebenen Eigen- oder Selbstüber-
wachung der Gemeinde vorgelegt werden.
(5) Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 ist die Gemeinde befugt, die Grundstücksentwäs-
serungsanlagen jederzeit zu überprüfen, Abwasserproben zu entnehmen sowie 
Messungen und Untersuchungen durchzuführen. Dasselbe gilt für die Grund-
stücksanschlüsse und Messschächte, wenn sie die Gemeinde nicht selbst unter-
hält. Die Gemeinde kann jederzeit verlangen, dass die vom Grundstückseigentü-
mer zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand gebracht werden, der Störungen 
anderer Einleiter, Beeinträchtigungen der Entwässerungseinrichtung und Gewäs-
serverunreinigungen ausschließt. Führt die Gemeinde aufgrund der Sätze 1 oder 
2 eine Überprüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, der Messschächte 
oder der vom Grundstückseigentümer zu unterhaltenden Grundstücksanschlüsse 
auf Mängelfreiheit durch, beginnt die Frist nach Abs. 1 Satz 1 mit Abschluss der 
Prüfung durch die Gemeinde neu zu laufen.
(6) Die Verpfl ichtungen nach den Abs. 1 bis 5 gelten auch für den Benutzer des 
Grundstücks.

§ 13
Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück

Sobald ein Grundstück an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen ist, sind 
nicht der Ableitung zur Entwässerungseinrichtung dienende Grundstücksentwäs-
serungsanlagen sowie dazugehörige Abwasserbehandlungsanlagen in dem Um-
fang außer Betrieb zu setzen, in dem das Grundstück über die Entwässerungsein-
richtung entsorgt wird. § 9 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.

§ 14
Einleiten in die Kanäle

(1) In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, in Regenwasserkanäle 
nur Niederschlagswasser eingeleitet werden. In Mischwasserkanäle darf sowohl 
Schmutz- als auch Niederschlagswasser eingeleitet werden.
(2) Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet werden darf, bestimmt die 
Gemeinde.

§ 15
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen

(1) In die Entwässerungseinrichtung dürfen Stoffe nicht eingeleitet oder einge-
bracht werden, die
 – die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Gesundheit beein-
  trächtigen,
 – die Entwässerungseinrichtung oder die angeschlossenen Grundstücke ge-
  fährden oder beschädigen,
 – den Betrieb der Entwässerungseinrichtung erschweren, behindern oder 
  beeinträchtigen,
 – die landwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung des Klärschlamms 
  erschweren oder verhindern oder
 – sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, auswir-
  ken.
(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für
 1. feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin oder Öl,
 2. infektiöse Stoffe, Medikamente,
 3. radioaktive Stoffe,
 4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Abwassers in der 
 Sammelkläranlage oder des Gewässers führen, Lösemittel,
 5. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstungen, Gase oder

 Dämpfe verbreiten können,
 6. Grund- und Quellwasser, sowie Drainwasser,
 7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, Sand, Kies, Faser-
 stoffe, Zement, Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, Küchenabfälle, Schlachtab-
 fälle, Treber, Hefe, fl üssige Stoffe, die erhärten,
 8. Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, Gülle, Abwasser aus 
 Dunggruben und Tierhaltungen, Silagegärsaft, Blut aus Schlächtereien, Mol-
 ke,
 9. Absetzgut, Räumgut, Schlämme oder Suspensionen aus Abwasserbehand-
 lungsanlagen und Abortgruben unbeschadet gemeindlicher Regelungen zur 
 Beseitigung der Fäkalschlämme,
 10. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Langle-
 bigkeit, Anreicherungsfähigkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädi-
 genden oder erbgutverändernden Wirkung als gefährlich zu bewerten sind wie 
 Schwermetalle, Cyanide, halogenierte Kohlenwasserstoffe, Polycyclische 
 Aromaten, Phenole.
Ausgenommen sind
 – unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art und in der 
  Menge, wie sie auch im Abwasser aus Haushaltungen üblicherweise anzu-
  treffen sind;
 – Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsanlage zurückge-
  halten werden können und deren Einleitung die Gemeinde in den Einlei-
  tungsbedingungen nach Abs. 3 oder 4 zugelassen hat;
 – Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach § 58 des Wasserhaushalts-
  gesetzes eingeleitet werden dürfen.
 11. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben,
 – von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Behandlung in der Sam-
  melkläranlage nicht den Mindestanforderungen nach § 57 des Wasser-
  haushaltsgesetzes entsprechen wird,
 – das wärmer als +35 °C ist,
 – das einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 aufweist,
 – das aufschwimmende Öle und Fette enthält,
 – das als Kühlwasser benutzt worden ist.
 12. nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-Heizkesseln; das 
 gilt nicht für Ölbrennwertkessel bis 200 kW, die mit schwefelarmem Heizöl EL 
 betrieben werden,
 13. nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit 
 einer Nennwertleistung über 200 kW.
(3) Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Satz 2 zweiter Spiegelstrich 
werden gegenüber den einzelnen Anschlusspfl ichtigen oder im Rahmen einer 
Sondervereinbarung festgelegt.
(4) Über Abs. 3 hinaus kann die Gemeinde in Einleitungsbedingungen auch die 
Einleitung von Abwasser besonderer Art und Menge ausschließen oder von be-
sonderen Voraussetzungen abhängig machen, soweit dies zum Schutz des Be-
triebspersonals, der Entwässerungseinrichtung oder zur Erfüllung der für den 
Betrieb der Entwässerungseinrichtung geltenden Vorschriften, insbesondere der 
Bedingungen und Aufl agen des der Gemeinde erteilten wasserrechtlichen Be-
scheids, erforderlich ist.
(5) Die Gemeinde kann die Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 und 4 neu festle-
gen, wenn die Einleitung von Abwasser in die Entwässerungseinrichtung nicht nur 
vorübergehend nach Art oder Menge wesentlich geändert wird oder wenn sich die 
für den Betrieb der Entwässerungseinrichtung geltenden Gesetze oder Bescheide 
ändern. Die Gemeinde kann Fristen festlegen, innerhalb derer die zur Erfüllung 
der geänderten Anforderungen notwendigen Maßnahmen durchgeführt werden 
müssen.
(6) Die Gemeinde kann die Einleitung von Stoffen im Sinn der Abs. 1 und 2 zu-
lassen, wenn der Verpfl ichtete Vorkehrungen trifft, durch die die Stoffe ihre ge-
fährdende oder schädigende Wirkung verlieren oder der Betrieb der Entwässe-
rungseinrichtung nicht erschwert wird. In diesem Fall hat er der Gemeinde eine 
Beschreibung mit Plänen in doppelter Fertigung vorzulegen. Darüber hinaus kann 
die Gemeinde im Einzelfall, insbesondere aufgrund tatsächlicher Baugrundverhält-
nisse, die Einleitung von Grund- und Quellwasser sowie Drainwasser zulassen; 
die näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung sind in einer gesonder-
ten Vereinbarung zu regeln.
(7) Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-
Heizkesseln oder aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwert-
leistung über 200 kW in die Entwässerungseinrichtung ein, ist er verpfl ichtet, das 
Kondensat zu neutralisieren und der Gemeinde über die Funktionsfähigkeit der 
Neutralisationsanlage jährlich eine Bescheinigung eines Betriebes nach § 2 Abs. 
1 Satz 2 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz oder eines geeigneten Fachbetriebs 
vorzulegen.
(8) Besondere Vereinbarungen zwischen der Gemeinde und einem Verpfl ichteten, 
die das Einleiten von Stoffen im Sinn des Abs. 1 durch entsprechende Vorkehrun-
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gen an der Entwässerungseinrichtung ermöglichen, bleiben vorbehalten.
(9) Wenn Stoffe im Sinn des Abs. 1 in eine Grundstücksentwässerungsanlage oder 
in die Entwässerungseinrichtung gelangen, ist dies der Gemeinde sofort anzuzei-
gen.

§ 16
Abscheider

Sofern mit dem Abwasser Leichtfl üssigkeiten (z. B. Benzin, Öle oder Fette) mitab-
geschwemmt werden können, ist das Abwasser über in die Grundstücksentwäs-
serungsanlage eingebaute Leichtfl üssigkeits- bzw. Fettabscheider abzuleiten. Die 
Abscheider sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten, 
zu betreiben und regelmäßig zu warten. Die Gemeinde kann den Nachweis der 
ordnungsgemäßen Eigenkontrolle, Wartung, Entleerung und Generalinspektion 
verlangen. Das Abscheidegut ist schadlos zu entsorgen.

§ 17
Untersuchung des Abwassers

(1) Die Gemeinde kann über die Art und Menge des eingeleiteten oder einzu-
leitenden Abwassers Aufschluss verlangen. Bevor erstmals Abwasser eingeleitet 
oder wenn Art oder Menge des eingeleiteten Abwassers geändert werden, ist der 
Gemeinde auf Verlangen nachzuweisen, dass das Abwasser keine Stoffe enthält, 
die unter das Verbot des § 15 fallen.
(2) Die Gemeinde kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch periodisch, unter-
suchen lassen. Auf die Überwachung wird in der Regel verzichtet, soweit für die 
Einleitung in die Sammelkanalisation eine wasserrechtliche Genehmigung der 
Kreisverwaltungsbehörde vorliegt, die dafür vorgeschriebenen Untersuchungen 
aus der Eigen- oder Selbstüberwachung ordnungsgemäß durchgeführt und die 
Ergebnisse der Gemeinde vorgelegt werden. Die Gemeinde kann verlangen, dass 
die nach § 12 Abs. 4 eingebauten Überwachungseinrichtungen ordnungsgemäß 
betrieben und die Messergebnisse vorgelegt werden.

§ 18
Haftung

(1) Die Gemeinde haftet unbeschadet Abs. 2 nicht für Schäden, die auf solchen 
Betriebsstörungen beruhen, die sich auch bei ordnungsgemäßer Planung, Aus-
führung und Unterhaltung der Entwässerungseinrichtung nicht vermeiden lassen. 
Satz 1 gilt insbesondere auch für Schäden, die durch Rückstau hervorgerufen 
werden.
(2) Die Gemeinde haftet für Schäden, die sich aus der Benutzung der Entwässe-
rungseinrichtung ergeben, nur dann, wenn einer Person, deren sich die Gemeinde 
zur Erfüllung ihrer Verpfl ichtungen bedient, Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last 
fällt.
(3) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer haben für die ordnungsgemä-
ße Benutzung der Entwässerungseinrichtung einschließlich des Grundstücksan-
schlusses zu sorgen.
(4) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sondervereinbarung zuwi-
derhandelt, haftet der Gemeinde für alle ihr dadurch entstehenden Schäden und 
Nachteile. Dasselbe gilt für Schäden und Nachteile, die durch den mangelhaften 
Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage oder des Grundstücksanschlus-
ses verursacht werden, soweit dieser nach § 8 vom Grundstückseigentümer her-
zustellen, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern und zu unterhalten sowie still-
zulegen und zu beseitigen ist. Mehrere Verpfl ichtete haften als Gesamtschuldner.

§ 19
Grundstücksbenutzung

(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen 
einschließlich Zubehör zur Ableitung von Abwasser über sein im Einrichtungs-
gebiet liegendes Grundstück sowie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich 
zuzulassen, wenn und soweit diese Maßnahmen für die örtliche Abwasserbeseiti-
gung erforderlich sind. Diese Pfl icht betrifft nur Grundstücke, die an die Entwässe-
rungseinrichtung angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer im 
wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss 
vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder für die die Möglichkeit der ört-
lichen Abwasserbeseitigung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Verpfl ichtung 
entfällt, soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in unzu-
mutbarer Weise belasten würde.
(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsich-
tigten Inanspruchnahme seines Grundstücks zu benachrichtigen.
(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Anlagen verlangen, wenn 
sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Ver-
legung hat die Gemeinde zu tragen, soweit die Einrichtung nicht ausschließlich der 
Entsorgung des Grundstücks dient.
(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsfl ächen 

sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen 
Verkehrswegen und Verkehrsfl ächen bestimmt sind.

§ 20
Betretungsrecht

(1) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des Grundstücks haben zu dul-
den, dass zur Überwachung ihrer satzungsmäßigen und gesetzlichen Pfl ichten die 
mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen der Gemeinde zu ange-
messener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen 
und Wohnräume im erforderlichen Umfang betreten; auf Verlangen haben sich 
diese Personen auszuweisen. Ihnen ist ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen 
zu gewähren und sind die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Der Grundstücks-
eigentümer und der Benutzer des Grundstücks werden nach Möglichkeit vorher 
verständigt; das gilt nicht für Probenahmen und Abwassermessungen.
(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Betretungs- und Überwachungs-
rechte bleiben unberührt.

§ 21
Ordnungswidrigkeiten

(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit Geldbuße belegt 
werden, wer vorsätzlich
 1. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 4 Sätze 1 und 3, § 12 Abs. 1 Satz 2 
 und Abs. 3, § 15 Abs. 9, § 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Sätze 2 und 3 sowie § 
 20 Abs. 1 Satz 2 festgelegten oder hierauf gestützten Anzeige-, Auskunfts-, 
 Nachweis- oder Vorlagepfl ichten verletzt,
 2. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung der Gemeinde mit der Herstel-
 lung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage beginnt,
 3. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 1 eine unrichtige Bestätigung 
 ausstellt oder entgegen § 11 Abs. 4 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 2 vorlegt,
 4. entgegen § 11 Abs. 3, Abs. 4 Sätze 1 und 3 vor Prüfung der Grundstücksent-
 wässerungsanlage durch einen fachlich geeigneten Unternehmer oder vor 
 Vorlage von dessen Bestätigung oder vor Prüfung durch die Gemeinde die 
 Leitungen verdeckt oder einer Untersagung der Gemeinde nach § 11 Abs. 4 
 Satz 2 zuwiderhandelt,
 5. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 die Grundstücksentwässerungsanlagen nicht 
 innerhalb der vorgegebenen Fristen überprüfen lässt,
 6. entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwasser oder sonstige Stoffe in 
 die Entwässerungseinrichtung einleitet oder einbringt,
 7. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 den mit dem Vollzug dieser Satzung beauftrag-
 ten Personen der Gemeinde nicht ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen 
 gewährt.
(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitentatbestän-
de bleiben unberührt.

§ 22
Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel

(1) Die Gemeinde kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Ver-
pfl ichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen.
(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, ei-
nes Duldens oder Unterlassens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwal-
tungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes.

§ 23
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 10. Juli 2009 außer Kraft.

Weidenberg, 04. Dezember 2024
Reinhard Preißinger
Erster Bürgermeister
Gemeinde Seybothenreuth
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MARKT WEIDENBERG

Abstimmungsbekanntmachung
für den Bürgerentscheid Entwicklung Gewerbegebiet Lehen

am 23. Februar 2025

1. Die Abstimmung dauert von 8 Uhr bis 18 Uhr.

2. Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt werden:

2.1 Im Abstimmungsraum:

2.1.1 Die Gemeinde ist in 5 allgemeine Stimmbezirke eingeteilt:

Stimmbezirk Abstimmungsraum

Nr. Bezeichnung Bezeichnung barrierefrei
ja / nein

0401 Grund- und Mittelschule 
Weidenberg, Raum A Schulstraße 2 ja

0402 Grund- und Mittelschule 
Weidenberg, Raum B Schulstraße 2 ja

0403 Grund- und Mittelschule 
Weidenberg, Raum C Schulstraße 2 ja

0404 Feuerwehrgerätehaus 
Görschnitz Görschnitz 56 ja

0405
Gemeindezentrum 
Neunkirchen a.Main, 
Mehrzweckhalle

Wacholderich 1 ja

In den Abstimmungsbenachrichtigungen, die den Stimmberechtigten bis spätes-
tens 02.02.2025 übersandt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Abstim-
mungsraum angegeben, in dem die Stimmberechtigten abstimmen können. Sie 
enthalten einen Hinweis, ob der Abstimmungsraum barrierefrei ist.

Die Gemeinde hat keine Sonderstimmbezirke eingerichtet.

2.1.2 Stimmberechtigte können, wenn sie keinen Abstimmungsschein besit-
zen, nur in dem Abstimmungsraum des Stimmbezirks abstimmen, in dessen Bür-
gerverzeichnis sie eingetragen sind.

2.1.3 Wer einen Abstimmungsschein besitzt, kann das Stimmrecht in jedem 
Abstimmungsraum der Gemeinde ausüben.

2.1.4 Die Abstimmenden haben ihre Benachrichtigung oder ihren Abstimmungs-
schein und ihren Personalausweis, ausländische Unionsbürgerinnen/Unionsbür-
ger einen Identitätsausweis, oder ihren Reisepass zur Abstimmung mitzubringen. 

2.1.5 Die Stimmzettel werden den Abstimmenden beim Betreten des Abstim-
mungsraums ausgehändigt. Sie müssen von den Stimmberechtigten allein in einer 
Abstimmungskabine des Abstimmungsraums gekennzeichnet werden.

2.1.6 Die Durchführung der Abstimmung und die Feststellung des Abstimmungs-
ergebnisses sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung der Abstimmung möglich ist.

2.2 Durch Briefabstimmung:

2.2.1 Wer durch Briefabstimmung wählen will, muss dies beim Wahlamt des 
Marktes Weidenberg beantragen und erhält dann folgende Unterlagen:
 -  Einen Stimmzettel,
 - einen Stimmzettelumschlag,
 -  einen Briefumschlag für den Abstimmungsschein und den Stimmzettelum-
 schlag mit der Anschrift der Behörde, an die der Abstimmungsbrief zu über-
 senden ist,
 - ein Merkblatt für die Briefabstimmung.
 Nähere Hinweise darüber, wie die Briefabstimmung auszuüben ist, ergeben 

 sich aus dem Merkblatt für die Briefabstimmung.

2.2.2 Bei der Briefabstimmung sorgen die Stimmberechtigten dafür, dass der 
Abstimmungsbrief mit den Stimmzetteln und dem Abstimmungsschein am Abstim-
mungstag bis zum Ablauf der Abstimmungszeit bei der Gemeinde eingeht. 

3.  Die Briefabstimmungsvorstände treten zur Ermittlung des Ergebnisses der 
Briefabstimmung um 15 Uhr in folgenden Räumlichkeiten zusammen:

Nr. Bezeichnung/Anschrift des Auszählungsraums barrierefrei
ja / nein

0411 Briefstimmbezirk Weidenberg (Dreifachturnhalle 
Weidenberg, Schulstraße 3, 95466 Weidenberg) ja

0412 Briefstimmbezirk Weidenberg (Dreifachturnhalle 
Weidenberg, Schulstraße 3, 95466 Weidenberg) ja

0413 Briefstimmbezirk Weidenberg (Dreifachturnhalle 
Weidenberg, Schulstraße 3, 95466 Weidenberg) ja

0414 Briefstimmbezirk Weidenberg (Dreifachturnhalle 
Weidenberg, Schulstraße 3, 95466 Weidenberg) ja

0415 Briefstimmbezirk Weidenberg (Dreifachturnhalle 
Weidenberg, Schulstraße 3, 95466 Weidenberg) ja

4. Grundsätze für die Kennzeichnung der Stimmzettel:

Gewählt wird mit amtlich hergestelltem Stimmzettel. 

Der Bürgerentscheid besteht aus folgender Fragestellung, die mit einem Kreuz bei 
Ja oder Nein beantwortet wird:

Sind Sie dafür, dass der Markt Weidenberg die Entwicklung eines Gewerbe-
gebiets in Lehen zur Schaffung von wirtschaftlicher und fi nanzieller Wert-
schöpfung und von Arbeitsplätzen im Rahmen der Bauleitplanung „Lehen 
Nr. 3“ fortführt?

Die gekennzeichneten Stimmzettel sind mehrfach so zu falten, dass der Inhalt 
verdeckt ist.

5. Jeder Stimmberechtigte kann sein Stimmrecht nur einmal und nur persön-
lich ausüben. Eine Ausübung des Stimmrechts durch einen Vertreter anstelle des 
Stimmberechtigten ist unzulässig (Art. 3 Abs. 4 Satz 2 des Gemeinde- und Land-
kreiswahlgesetzes). Ein Stimmberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu 
der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer vom Stimmberechtigten selbst getroffenen und geäußer-
ten Abstimmungsentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einfl ussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Stimmberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonfl ikt der Hilfsperson besteht (Art. 3 Abs. 5 des Gemeinde- und Land-
kreiswahlgesetzes).

Wer unbefugt abstimmt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Abstimmung 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt stimmt auch ab, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Entscheidung des Stimmberechtigten oder ohne eine ge-
äußerte Entscheidung des Stimmberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 StGB).

12. Dezember 2024
Hans Wittauer
Erster Bürgermeister
Markt Weidenberg
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Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das Abstimmungsverzeichnis

und die Erteilung von Abstimmungsscheinen

für den Bürgerentscheid Entwicklung Gewerbegebiet Lehen
am 23. Februar 2025

1. Das Abstimmungsverzeichnis für den Markt Weidenberg wird an den Werkta-
gen während der allgemeinen Dienststunden in der Zeit vom 03.02.2025 bis zum 
07.02.2025

von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
zusätzlich Mittwoch, 05.02.2025 in der Zeit von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr

im Wahlamt des Marktes Weidenberg, Rathausplatz 9, 95466 Weidenberg.

für Stimmberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Jeder Stimmberechtigte kann 
die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der zu seiner Person im Abstimmungsver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Stimmberechtigter die Rich-
tigkeit oder die Vollständigkeit der Daten von anderen im Abstimmungsverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, 
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder eine Unvollständigkeit des Abstimmungs-
verzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsicht-
lich der Daten von Stimmberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunfts-
sperre nach dem Meldegesetz eingetragen ist.

2. Das Stimmrecht kann nur ausüben, wer in ein Abstimmungsverzeichnis ein-
getragen ist oder einen Abstimmungsschein hat.

Wer das Abstimmungsverzeichnis für unrichtig oder für unvollständig hält, kann in-
nerhalb der oben genannten Einsichtsfrist Beschwerde einlegen. Die Beschwer-
de kann schriftlich oder zur Niederschrift im Wahlamt des Marktes Weidenberg 
eingelegt werden.

3. Stimmberechtigte, die in einem Abstimmungsverzeichnis eingetragen sind, er-
halten spätestens am 02.02.2025 eine Benachrichtigung mit einem Vordruck für ei-
nen Antrag auf Erteilung eines Abstimmungsscheins. Wer keine Benachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, abstimmungsberechtigt zu sein, muss Be-schwerde ge-
gen das Abstimmungsverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass 
er sein Stimm-recht nicht ausüben kann.

4. Wer in einem Abstimmungsverzeichnis eingetragen ist und keinen Abstim-
mungsschein besitzt, kann nur in dem Abstimmungsraum des Stimmbezirks ab-
stimmen, in dessen Abstimmungsverzeichnis er geführt wird.

5. Wer einen Abstimmungsschein besitzt, kann das Stimmrecht in jedem Abstim-
mungsraum des Marktes Weidenberg oder durch Briefabstimmung ausüben.

6. Einen Abstimmungsschein erhalten auf Antrag

6.1 Stimmberechtigte, die in einem Abstimmungsverzeichnis eingetragen sind.

6.2 Stimmberechtigte, die in einem Abstimmungsverzeichnis nicht eingetragen 
sind, wenn

6.2.1 sie nachweisen, dass sie ohne Verschulden die Antragsfrist für die Eintra-
gung in das Abstimmungsverzeichnis oder die Frist für die Beschwerde wegen 
der Richtigkeit und der Vollständigkeit des Abstimmungsverzeichnisses versäumt 
haben, oder

6.2.2 ihr Stimmrecht erst nach Ablauf der in Nr. 6.2.1 genannten Antrags- oder 
Beschwerdefristen entstanden ist, oder

6.2.3 ihr Stimmrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie 
nicht in einem Abstimmungsverzeichnis eingetragen wurden.

7. Der Abstimmungsschein kann bis zum 21.02.2025, 15 Uhr, 

beim Wahlamt des Marktes Weidenberg, Rathausplatz 9, 95466 Weidenberg

schriftlich oder mündlich, nicht aber fernmündlich, beantragt werden. Die Schrift-
form gilt durch Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung 

in elektronischer Form gewahrt. Der mit der Benachrichtigung übersandte Vor-
druck kann verwendet werden. 

In den Fällen der Nr. 6.2 können Abstimmungsscheine noch bis zum Abstim-
mungstag, 15 Uhr, beantragt werden. Gleiches gilt, wenn bei nachgewiesener 
plötzlicher Erkrankung der Abstimmungsraum nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten aufgesucht werden kann.

8. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftli-
chen gesonderten Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Kann eine 
stimmberechtigte Person infolge einer Behinderung weder den Abstimmungs-
schein selbst beantragen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich 
der Unterstützung einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter Anga-
be ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass die Antragstellung dem Willen der 
stimmberechtigten Person entspricht.

9. Die Stimmberechtigten erhalten mit dem Abstimmungsschein
 - einen Stimmzettel,
 - einen Stimmzettelumschlag,
 - einen Briefumschlag für den Abstimmungsschein und den Stimmzettelum-
 schlag mit der Anschrift der Ge-meinde,
 -  ein Merkblatt für die Briefabstimmung.

10. Der Abstimmungsschein, die Stimmzettel und die Briefabstimmungsunterla-
gen werden den Stimmberechtigten zugesandt. Sie können auch an die Stimm-
berechtigten persönlich ausgehändigt werden. Anderen Personen als den 
Stimmberechtigten dürfen der Abstimmungsschein, die Stimmzettel und die Brie-
fabstimmungsunterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zum 
Empfang durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Von der 
Vollmacht darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Stimmberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor der 
Aushändigung der Unterlagen schriftlich zu versichern. Die bevollmächtigte Per-
son muss bei Abholung der Unterlagen das 16. Lebensjahr vollendet haben; auf 
Verlangen hat sie sich auszuweisen. Kann eine stimmberechtigte Person infolge 
einer Behinderung weder die Unterlagen selbst abholen noch einem Dritten eine 
Vollmacht erteilen, darf sie sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens bedienen. 
Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass sie entspre-
chend dem Willen der stimmberechtigten Person handelt.

11. Verlorene Abstimmungsscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine stimm-
berechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Abstimmungsschein nicht 
zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor der Abstimmung, 12 Uhr, ein neuer Ab-
stimmungsschein erteilt werden.

12. Ein Stimmberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behin-
derung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe 
der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebens-
jahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer vom Stimmberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Entscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfl uss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Stimm-
berechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonfl ikt der Hilfsper-
son besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpfl ichtet, die 
sie bei der Hilfeleistung von der Abstimmung einer anderen Person erlangt hat.

13. Bei der Briefabstimmung müssen die Stimmberechtigten den Abstimmungs-
brief mit den Stimmzetteln und dem Abstimmungsschein so rechtzeitig an den 
Markt Weidenberg einsenden, dass der Abstimmungsbrief dort spätestens am 
Abstimmungstag bis 18 Uhr eingeht. Er kann dort auch abgegeben werden.

Nähere Hinweise darüber, wie die Briefabstimmung auszuüben ist, ergeben sich 
aus dem Merkblatt für die Briefabstimmung.

12. Dezember 2024
Hans Wittauer
Erster Bürgermeister
Markt Weidenberg

22



Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg Ausg. 01/2025

Aufhebung des Bebauungsplans
„Bebauungsplan Nr. 1 Ortschaft Waizenreuth – Tränkbühl“ sowie 
der 1. Änderung und der 1. und 2. Erweiterung; Bekanntmachung 

der Öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Der Gemeinderat Weidenberg hat in seiner Sitzung am 02.12.2024 die Stellung-
nahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Bürger 
aus der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 2 BauGB abgewogen 
und den Entwurf der Aufhebungssatzung zum  Bebauungsplan „Bebauungsplan 
Nr. 1 Ortschaft Waizenreuth – Tränkbühl“ sowie der 1. Änderung und der 1. und 2. 
Erweiterung in der Fassung vom 02.12.2024 gebilligt.

Der gebilligte und zur Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB bestimmten Entwür-
fe der Aufhebungssatzung sowie deren Begründung, jeweils in der Fassung vom 
02.12.2024, sind im Zeitraum

vom 08. Januar 2025 bis einschließlich 07. Februar 2025

auf der Internetseite des Marktes Weidenberg unter Adresse 
www.markt-weidenberg.de unter der Rubrik „Leben und Wohnen“ --> „Planen und 
Bauen“ --> „Aktuelle Informationen“ eingestellt und können eingesehen und abge-
rufen werden. Ebenfalls können die Unterlagen über das zentrale Landesportal für 
die Bauleitplanung Bayern unter: 
https://geoportal.bayern.de/bauleitplanungsportal/index.html eingesehen werden.

Des Weiteren sind die Planunterlagen, gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, in der 
Bauverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg (Rathausplatz 2, 95466 
Weidenberg, 1. OG Zimmer 19), während der allgemeinen Dienststunden, 
Montag - Freitag 08:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch  13:30 – 16:00 Uhr

öffentlich einzusehen. Zusätzlich ist eine Terminvereinbarung außerhalb der Öff-
nungszeiten möglich.

Während der Auslegungsfrist können Anregungen zur Bauleitplanung vorgebracht 
werden. Diese sollen elektronisch übermittelt werden (per E-Mail an stefan.lau-
terbach@weidenberg.de oder vg.poststelle@weidenberg.de). Bei Bedarf können 
die Stellungnahmen jedoch auch auf anderem Wege abgegeben werden (z.B. 
schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift). Außerhalb der Öff-
nungszeiten kann der Briefkasten des Rathauses der Verwaltungsgemeinschaft 
Weidenberg, Rathausplatz 1, 95466 Weidenberg, genutzt werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über die Bebauungsplanänderung sowie die Änderung des Flächennutzungspla-
nes unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Bebau-
ungsplanänderung sowie die Änderung des Flächennutzungsplans nicht von Be-
deutung ist (§ 3 Abs. 2 Satz 4 Nr. 3 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 5 BauGB).

Folgende umweltrelevante Informationen sind verfügbar:
Informationen zu den Umweltauswirkungen sind in der Begründung unter Nr. 4 
enthalten. Umweltrelevante Stellungnahmen wurden bisher nicht vorgebracht.

Hinweis zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 
Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie 
Ihre Stellung¬nahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mittei-
lung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 
dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspfl ichten im Bauleitplanverfah-
ren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Hinweis bezüglich des Verbandsklagerechts von Umweltverbänden:
Es wird weiterhin gem. § 3 Abs. 3 BauGB darauf hingewiesen, dass eine Vereini-
gung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in 
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgeset-
zes gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Ein-
wendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder 
nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.

Weidenberg, den 13. Dezember 2024
Hans Wittauer
Erster Bürgermeister
Markt Weidenberg

Grundsteuer 2025
Am 10. April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die 
Grundsteuer wegen veralteter Einheitswerte nicht mehr verfassungsgemäß ist.

Das Bayerische Grundsteuergesetz wurde daraufhin vom Landtag am 23. Novem-
ber 2021 beschlossen. 

Grundlage für die zu zahlende Grundsteuer sind die Feststellungsbescheide über 
den Grundsteuermessbetrag der Finanzämter. Diese Grundlagenbescheide sind 
für die Grundsteuerfestsetzung bindend.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Fragen zum zugrunde gelegten 
Grundsteuermessbetrag oder den Grundsteueräquivalenzbeträgen bzw. 
dem Grundsteuerwert nicht von der Gemeinde beantwortet werden können.

Um kostenpfl ichtige Widerspruchsentscheidungen zu vermeiden, wenden Sie sich 
in diesen Fällen bei Fragen bitte schriftlich an Ihr zuständiges Finanzamt, oder die 
Informations-Hotline zur Bayerischen Grundsteuer unter der Telefonnummer 089 
30700077.

Weidenberg, 12. Dezember 2024
Hans Wittauer
Erster Bürgermeister

Anmeldung Kindertageseinrichtungen Weidenberg
Anmeldungen zum Besuch der Kindertageseinrichtungen des Marktes Weiden-
berg ab dem Kindergartenjahr 2025/2026 sind online über das Bürgerserviceportal 
der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg möglich. Bitte melden Sie sich im Portal 
an und senden Sie uns Ihre Bedarfsanmeldung online zu. Ihre Bedarfsanmeldung
bitten wir bis spätestens 28. Februar 2025 bei uns einzureichen. Auch wenn die 
Aufnahme erst im laufenden Kindergartenjahr 2025/2026 gewünscht ist, melden 
Sie sich bitte bis spätestens 28. Februar 2025 über das Bürgerserviceportal an. 
Änderungen der Buchungszeiten sind bitte mit den in den Einrichtungen auslie-
genden Buchungs- und Beitragsvereinbarungen rechtzeitig zu beantragen. Vor-
drucke fi nden Sie auch im Internet.
Informationen über die Kindertageseinrichtungen erhalten Sie auf den Internetsei-
ten des Marktes Weidenberg. 

Gern können Sie auch im Rahmen eines persönlichen Termins die Einrichtungen 
näher kennen lernen. Setzen Sie sich bitte mit der jeweiligen Einrichtung in Ver-
bindung.
Kindertageseinrichtung In der Au 21 (0 92 78) 77 40 69 10
Kindertageseinrichtung In der Au 22 (0 92 78) 77 40 69 30
Kindertageseinrichtung Neunkirchen am Main (0 92 09) 14 76

Bei Problemen sind wir Ihnen gern behilfl ich.
Ansprechpartner:
  Frau Mayer (0 92 78) 9 77-48
  Frau Schober (0 92 78) 9 77-82
  Frau Trautner (0 92 78) 9 77-23

Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken
Dorferneuerung Neunkirchen a. Main
Markt Weidenberg, Landkreis Bayreuth
Gz. L-A 7566-1022

Schlussfeststellung

Das Verfahren Neunkirchen a. Main wird abgeschlossen (§ 149 Flurbereinigungs-
gesetz).

Die Ausführung nach dem Flurbereinigungsplan ist bewirkt. Den Beteiligten stehen 
keine Ansprüche mehr zu, die im Flurbereinigungsverfahren hätten berücksichtigt 
werden müssen.
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WASSERZWECKVERBAND

Haushaltssatzung des Zweckverbands zur 
Wasserversorgung der Seybothenreuther Gruppe 

für das Haushaltsjahr 2024

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Seybothenreuther Gruppe hat die 
Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2024 beschlossen. Die Haushaltssat-
zung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft. Der Haushaltsplan 2024 liegt vom 
Tage nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an eine Woche, die Haus-
haltssatzung während des ganzen Jahres in der Geschäftsstelle der Verwaltungs-
gemeinschaft Weidenberg, Gurtstein 5, 95466 Weidenberg, innerhalb der allge-
meinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit. Das Landratsamt Bayreuth hat als 
Rechtsaufsichtsbehörde die erforderlichen Genehmigungen mit Schreiben vom 
23.10.2024 Nr. 20-941/59 erteilt. 

Die Haushaltssatzung wurde auch im Amtsblatt des Landkreises Bayreuth Nr. 30 
vom 25.11.2024 öffentlich bekannt gemacht. 

Reinhard Preißinger 
Verbandsvorsitzender

Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft Neunkirchen a. M. sind abgeschlos-
sen. Die Teilnehmergemeinschaft erlischt mit der Zustellung der unanfechtbar ge-
wordenen Schlussfeststellung.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach dem ersten Tag 
der öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch beim

Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken
Nonnenbrücke 7a, 96047 Bamberg

(Postanschrift: Postfach 11 01 64, 96029 Bamberg)

eingelegt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Einlegung des Widerspruchs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elek-tronisch 
in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung ei-
nes Widerspruchs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine
rechtlichen Wirkungen! 

Hinweis:
Diese Schlussfeststellung kann innerhalb von vier Monaten nach dem Zeitpunkt 
dieser öffentlichen Bekanntmachung auch auf der Internetseite des Amtes für 
Ländliche Entwicklung Oberfranken auf der Seite Projekte in Oberfranken unter 
„Öffentliche Bekanntmachungen in Flurneuordnungen und Dorferneuerungen“ 
eingesehen werden. (https://www.ale-oberfranken.bayern.de/137278/index.php)

Bamberg, 06.11.2024
gez. Dipl.-Ing. Winkler
Ltd. Baudirektor

AUS DEN SITZUNGEN

Sitzung Gemeinderat Seybothenreuth
am 03.12.2024

Beratung und Beschluss über die Finanzierung der 
Verbesserungsmaßnahme Abwasserentsorgung 
Beschluss:
Sämtliche umlegungsfähige Kosten werden vollständig (100%) über Verbesse-
rungsbeiträge abgerechnet.

Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung der Gemeinde 
Seybothenreuth (Entwässerungssatzung - EWS -); Satzungsbeschluss 
Beschluss:
Vorliegender Entwurf einer Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung 
der Gemeinde Seybothenreuth (Entwässerungssatzung – EWS -) wird als Satzung 
beschlossen. Er ist Bestandteil des Beschlusses. Der Entwurf der Satzung war 
Gegenstand der Beratung und wird dem Beschlussbuch beigeheftet.

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Gemeinde Seybothenreuth (BGS/EWS); Satzungsbeschluss 
Beschluss:
Vorliegender Entwurf einer Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungs-
satzung der Gemeinde Seybothenreuth (BGS/EWS) wird als Satzung beschlos-
sen. Er ist Bestandteil des Beschlusses. Der Entwurf der Satzung war Gegenstand 
der Beratung und wird dem Beschlussbuch beigeheftet.

Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung der Gemeinde 
Seybothenreuth (Entwässerungssatzung - EWS -) Wallenbrunn; 
Satzungsbeschluss  
Beschluss:
Vorliegender Entwurf einer Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung 
der Gemeinde Seybothenreuth (Entwässerungssatzung – EWS -) Wallenbrunn 
wird als Satzung beschlossen. Er ist Bestandteil des Beschlusses. Der Entwurf der 
Satzung war Gegenstand der Beratung und wird dem Beschlussbuch beigeheftet.

SEYBOTHENREUTH
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TOP 6
Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Seybothenreuth - 
Wallenbrunn (BGS/EWS); Satzungsbeschluss 
Beschluss:
Vorliegender Entwurf einer Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungs-
satzung der Gemeinde Seybothenreuth – Wallenbrunn (BGS/EWS) wird als Sat-
zung beschlossen. Er ist Bestandteil des Beschlusses. Der Entwurf der Satzung 
war Gegenstand der Beratung und wird dem Beschlussbuch beigeheftet.

Stromausschreibung für die Lieferjahre 2026 und 2027 
Beschluss:
Der Bürgermeister wird ermächtigt, die Verwaltung mit der Stromausschreibung 
für die Lieferjahre 2026 und 2027 zu beauftragen und das günstigste Angebot 
anzunehmen.
Weiterhin wird der Dienstleistungsvertrag mit der KUBUS GmbH gekündigt.

Allgemeine Zuschüsse an die Vereine der Gemeinde Seybothenreuth 
Beschluss:
Die Freigabe der Haushaltsmittel für die allgemeinen Zuschussleistungen sowie 
Bezuschussung für die Volkshochschule Weidenberg und Umgebung wird erteilt. 
Die Verwaltung wird ermächtigt, die Zuschussleistung 2024 auszuzahlen.

Sitzung Marktgemeinderat Weidenberg
am 02.12.2024

Bekanntgabe von freigegebenen Tagesordnungspunkten aus 
nichtöffentlichen Sitzungen 
Aus nichtöffentlicher Sitzung am 21.10.2024 wurde der folgende Tagesordnungs-
punkt freigegeben:
Vergabe Baumeisterarbeiten und Innere Erschließung,
Neubau Feuerwehrhaus in Untersteinach 
Beschluss:
Der Auftrag wird an den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma Mickan General- Bau 
Gesellschaft aus Amberg, vergeben.

TOP 3
Vollzug der Gemeindeordnung (GO) und des Gemeinde- und Landkreiswahl-
gesetzes (GLKrWG); Gemeinsame Durchführung eines Bürgerentscheids 
und der Bundestagswahl 2025 im Markt Weidenberg 
Beschluss:
Vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung durch das Bayer. Staatsministerium des 
Innern, für Sport und Integration, wird der Abstimmungstermin für den Bürgerent-
scheid „Weiterentwicklung des Gewerbegebiets Lehen“ auf den voraussichtlichen 
Wahltermin der vorgezogenen Bundestagswahl am 23.02.2025 gelegt.
Sollte die vorgezogene Bundestagswahl nicht am 23.02.2025 stattfi nden, verbleibt 
es beim Abstimmungstermin für den Bürgerentscheid „Weiterentwicklung des Ge-
werbegebiets Lehen“ beim 23.02.2025. Insoweit wird der Beschluss Nr. 3 vom 
21.10.2024 bezüglich der Terminierung für die Abstimmung zum Bürgerentscheid 
auf den 09.02.2025 aufgehoben.
Sollte eine Zustimmung für den 23.02.2025 durch das Ministerium nicht erteilt wer-
den, obwohl die Bundestagswahl am 23.02.2025 stattfi ndet, wird der Erste Bürger-
meister ermächtigt, einen neuen Termin für die Abstimmung zum Bürgerentscheid 
festzulegen.

Kaufmännischer Jahresabschluss der Wasserversorgung 
Weidenberg für das Jahr 2023  
Beschluss:
Der Jahresabschluss 2023 des Marktes Weidenberg wird wie folgt festgestellt:
Bilanzsumme in Aktiva und Passiva:   5.230.394,75 €
Jahresgewinn 2023           95.095,75 €
Der Jahresgewinn 2023 wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.   
Zukünftige Gewinne der Wasserversorgung der Marktgemeinde Weidenberg wer-
den bis auf Weiteres stets der Allgemeinen Rücklage zugeführt. 
Der Jahresgewinn 2016 in Höhe von 164.824,53 € wird der Allgemeinen Rücklage 
zugeführt.

Aufhebung des Bebauungsplans „Bebauungsplan Nr. 1 Ortschaft Waizen-
reuth - Tränkbühl“ sowie der 1. Änderung und der 1. und 2. Erweiterung; 
Behandlung der eingegangenen Stellungnahme; Auslegungsbeschluss 
Beschluss:
Mit der Erörterungs-Vorlage zu den eingegangenen Stellungnahmen besteht in 
ihrer Gesamtheit Einverständnis. Der Marktgemeinderat Weidenberg billigt den 

Entwurf der Aufhebungssatzung vom 22.11.2024. Die Verwaltung wird beauftragt, 
die öffentliche Auslegung sowie die Anhörung der betroffenen Träger öffentlicher 
Belange durchzuführen.

Bebauungsplan „Freifl ächen-PV-Anlage am Höhenweg“ mit gleichzeitiger 
Änderung des Flächennutzungsplans; Abwägungsbeschluss, Feststellungs- 
und Satzungsbeschluss  
Beschluss zur Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gemäß § 1 
Abs. 7 und § 1a Abs. 2 Satz 3 BauGB:
Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs zum Bebauungsplan „Frei-
fl ächen-Photovoltaikanlage am Höhenweg“ sowie zur gleichzeitigen Änderung 
des Flächennutzungsplanes vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat der Gemeinde-
rat geprüft und mit dem aus der Abwägungsvorlage der Verwaltung ersichtlichen 
Ergebnis nach vorheriger Erörterung gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen. Die Abwägungsvorlage der Verwaltung wird hiermit in Gesamtheit 
gebilligt. Die Verwaltung wird beauftragt, die Öffentlichkeit sowie die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, die Stellungnahmen erhoben haben, von 
diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.
Feststellungsbeschluss Flächennutzungsplan:
Der Gemeinderat beschließt die Änderung des Flächennutzungsplans im Be-
reich der Fl. Nrn. 211, sowie Teilfl ächen der Fl. Nrn. 235, 208, 203 und 202, alle 
Gemarkung Lankendorf, in der Fassung vom 02.12.2024. Die Begründung zum 
Flächennutzungsplan wird gebilligt. Die Verwaltung wird beauftragt, den geänder-
ten Flächennutzungsplan nach Erteilung der Genehmigung ortsüblich bekannt zu 
machen. Dabei ist auch anzugeben, wo der Flächennutzungsplan mit Begründung 
sowie die zusammenfassende Erklärung gemäß § 6 a BauGB während der Dienst-
stunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.
Satzungsbeschluss Bebauungsplan:
Der Gemeinderat beschließt den Bebauungsplan „Freifl ächen-Photovoltaikanlage 
am Höhenweg“ in der Fassung vom 02.12.2024 gemäß § 10 BauGB als Satzung.
Die Verwaltung wird beauftragt, den Bebauungsplan ortsüblich bekannt zu ma-
chen. Dabei ist auch anzugeben, wo der Bebauungsplan mit Begründung, Umwelt-
bericht und zusammenfassender Erklärung während der Dienststunden eingese-
hen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 
des Marktes Weidenberg am 02.12.2024

Bauantrag Fl. Nr. 759/2, Gemarkung Weidenberg; Einhausung einer 
neuen Betonverteileranlage als Anbau an die Bestandshalle 

Bauvoranfrage Fl. Nr. 513/3, Gemarkung Weidenberg; Nutzungsänderung 

MARKT WEIDENBERG
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VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT

Uwe Will, ein Urgestein der Verwaltung

Der Beschäftigte Uwe Will, der bereits seit nahezu 50 Jahren seinen Dienst als 
Verwaltungsfachangestellter im Rathaus Weidenberg versieht, wurde zum Ende 
des Jahres 2024 in den Ruhestand verabschiedet. Am 01.09.1975 begann Herr 
Will seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten beim Markt Weidenberg 
und wurde mit Gründung der Verwaltungsgemeinschaft ab 01.05.1978 bei der 
VGem. Weidenberg weiterbeschäftigt. Seitdem hat er verschiedene Fachbereiche 
der Verwaltungstätigkeit abgedeckt und war insbesondere in den letzten 42 Jahren 
äußerst fachkundiger wie beliebter Ansprechpartner der Bürgerinnen und Bürger 
für die Belange des Einwohnermeldewesens. Seine verbindliche und vertrauens-
volle Arbeit als Personalrat über 34 Jahre hinweg ist besonders hervorzuheben. 

Herr Will bleibt der VGem. Weidenberg dankenswerterweise mit seiner hohen 
Fachkompetenz und jahrzehntelangen Erfahrung noch eine Zeit lang als geringfü-
gig Beschäftigter erhalten.

Geschäftsstellenleiter Bauer, Bürgermeister Brauner, Bürgermeister Preißinger 
und Bürgermeister Herrmannsdörfer (von links) dankten Uwe Will für seinen Ein-
satz im Namen der Geschäftsleitung und der VG-Mitgliedsgemeinden.

AKTUELLES
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Fundsachen

Folgende Gegenstände wurden gefunden und können in der Geschäftsstelle der 
Verwaltungsgemeinschaft, Fundbüro, Gurtstein 11, abgeholt werden.

Fundsachen Weidenberg:
1 Brille, rosé, Fundort -Wertstoff-Container Untersteinach
1 Sonnenbrille, Frankenapotheke Weidenberg
1 Jeansjacke, Fundort 800-Jahr Feier Markt Weidenberg, Dreifachturnhalle

1 Regenjacke, blau, Gr. 140, Fundort Ferienprogramm FF Haus Görschnitz
1 Sweatjacke, grau, Gr. 134/40, Fundort Ferienprogramm Bürgerhaus
1 Taschenmesser mit Gravur, Fundort Spielplatz, AWO Seniorenheim

Fundsachen Kirchenpingarten
1 Schlüsselbund am Karabiner, Fundort zwischen Tressau und Kirchenpingarten
1 Schlüssel mit Schlüsselband, bunt, Fundort zwischen Tressau und Tauritzmühle

SiSoNetz informiert

Mit Agilis nach Weiden,
das klingt jetzt gar nicht einmal so vielversprechend, doch daraus wurde eine wun-
derbare Unternehmung für die Seniorinnen und Senioren des SiSoNetzes Wei-
denberg. Die Zugfahrt beinhaltete nicht nur die Fahrt, sondern auch einen Besuch 
des Weidener Christkindlmarktes. Eine tolle Unternehmung, um gemeinsame Zeit 
zu verbringen bot bereits die Zugfahrt. Anschließend übernahm die festliche Atmo-
sphäre des Marktes diesen Teil und wer wollte durfte auch die Platzreservierung 
des in der Nähe liegenden Café-Centers zur Stärkung in Anspruch nehmen, bevor 
sich die Gruppe von 43 Personen langsam wieder dem Bahnhof zuwandte, um 
die Geschehnisse des Tages auf der Heimfahrt noch einmal „Revue“ passieren 
zu lassen. Ein großer Dank gebührt dem Team von SiSoNetz und da vor allem 
der Koordinatorin Elisabeth Dietzel und natürlich auch allen, die zum Gelingen 
beigetragen haben.

(wm)

Unser nächster Nachmittag für Senioren, ein Spielenachmittag, fi nden am 28. 
Januar 2025, 14:00 Uhr im Schloss im Garten, Alte Bayreuther Str. 5 in Wei-
denberg statt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Abholdienst nach Voranmeldung 
kann unter den Telefonnummern 09278-3133025 oder 09209-221256 organisiert 
werden!    

SiSoNetz Weidenberg – Bürger helfen Bürgern
Tel.: 09278 313 30 25

Homepage: www.sisonetz.de • E-Mail: info@sisonetz.de
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Der BBV informiert:

* Möglichkeiten der Wohnungsanpassung 
- sicher und barrierearm 
Fachgebiet: Gesundheitsbildung, Hauswirt-
schaft und Ernährung.
Datum: Mo 20.01.25 - Beginn: 14:00 Uhr
Ort: Lehen, Gasthaus Rauh
Karin Böhm - Landratsamt Bayreuth 
Inhalte: Möglichst lange in der eigenen Wohnung bleiben zu können, ist der 
Wunsch und das Ziel der meisten älteren Menschen. Eine altersgerechte Woh-
nungsanpassung erhöht die Sicherheit und trägt zur Vermeidung von Stürzen 
bei. Kleine Ausstattungsänderungen, sinnvolle Hilfsmittel und manchmal auch ein 
Umbau helfen dabei, das gewünschte Ziel zu erreichen. Sie erhalten Tipps und 
Anregungen, wie Sie sich Ihr zuhause richten können, um Stürze zu vermeiden.

* Hanf - Droge oder Heilpfl anze?
Fachgebiet: Gesundheitsbildung, Hauswirtschaft und Ernährung.
Datum: Mi 29.01.25 - Beginn: 14:00 Uhr
Ort: Seybothenreuth, Gasthaus „Zum edlen Hirschen“
Matthias Rausch
Inhalte: Seit der Legalisierung von Cannabis (Hanfpfl anze) im Frühjahr 2024 wird 
hierüber häufi g diskutiert. In diesem Vortrag erhalten Sie einen ersten Überblick 
über die Pfl anze, deren Inhaltsstoffe und die Wirkungsweise. Sie erfahren in dem 
Vortrag, ob Sie Hanf als Heilmittel einsetzen können und mit welchen Risiken Sie 
rechnen müssen.

Sprechtag der Versichertenberaterin 
(Versichertenältesten)

Der Sprechtag der Versichertenberaterin, Frau Maria-Anna Link, fi ndet 

am Mittwoch, 8. Januar 2025 von 14:00 bis 17:00 Uhr
im kleinen Besprechungszimmer, 1. Stock des Rathauses 

in Weidenberg, statt.

Nächste Termine: 5. Februar, 5. März, 2. April

Die Versichertenberaterin gibt Rat und Auskunft in Renten- und Versicherungsan-
gelegenheiten im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung. Sie leistet Hilfe bei 
der Beschaffung fehlender Unterlagen, nimmt Rentenanträge auf und hilft bei der 
Klärung des Beitragskontos. Sie führt das Meldeverfahren zur Krankenversiche-
rung der Rentner durch.
Die persönliche Beratung durch die Versichertenberaterin kann ausschließlich 
nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter der Tel. Nr. 09209 / 608 
erfolgen.
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EMTMANNSBERG

Weihnachtsferien Kindertageseinrichtung 
in Emtmannsberg

Die Kindertageseinrichtung der Gemeinde Emtmannsberg ist am Donnerstag, 9. 
Dezember ganztägig geschlossen. Außerdem bleibt die Kita in der Zeit von Sams-
tag, 21. Dezember 2024 bis einschließlich Donnerstag, 2. Januar 2025 geschlos-
sen. 

KiGa Förderverein unterstützt 
Kindertagesstätte der Gemeinde

Seit 2006 unterstützt der Förderverein die KiTa Emtmannsberg mit jährlichen 
Spenden für die Mittagsbetreuung und Praktikanten sowie viele materielle Dinge 
und Ausfl üge, die im regulären Budget nicht fi nanzierbar sind. 

Der Erlös aus den Aktivitäten 2024 war wieder besonders erfreulich. 5.000€ über-
reichten Mirjam Keller, Bettina Dressendörfer, Manuela Möckl und Marina Rieger 
vom Förderverein Bürgermeister Gerhard Herrmannsdörfer anlässlich der Weih-
nachtsfeier.

Gerne können auch Sie den Förderverein mit einer Spende auf das Konto IBAN: 
DE29 7806 0502 0382 00 unterstützen. Herzlichen Dank an alle Mitglieder, Unter-
stützer und ehrenamtliche Helfer. 

Kita Emtmannsberg

Am 06.12.24 war es wieder soweit, der Bischof Nikolaus hat die Kinder der Kin-
dertageseinrichtung Emtmannsberg besucht. Dieses Jahr hatte er einen ganz be-
sonderen Helfer dabei. 1. Bürgermeister Gerhard Herrmannsdörfer unterstützte 
ihn beim Austeilen der befüllten Nikolaussocken. Mit einem großen Sack gingen 
sie von Gruppe zu Gruppe, in welchen sie bei Kerzenschein von den Kindern er-
wartet wurden. Die Kinder hatten dem Nikolaus Lieder vorbereitet und lauschten 
gespannt seinen Worten. Als Vorbereitung für diesen besonderen Tag erarbeiteten 
die Erzieherinnen die Geschichte des Bischof Nikolaus mithilfe von Büchern und 
dem Erzähltheater Kamishibai. Ein besonderes Erlebnis ist der Adventskalender, 
welcher in diesem Jahr die Geschichte des Esel Elias auf dem Weg zur Krippe 
erzählt. 
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KIRCHENPINGARTEN

Einladung zum Neujahrsempfang 
der Gemeinde Kirchenpingarten

am 17. Januar 2025 um 19:30 Uhr im Pfarrsaal

Die Gemeinde Kirchenpingarten lädt alle Bürgerinnen und Bürger zum Neujahrs-
empfang 2025 ein. Auch in diesem Jahr werden mehrere Ehrungen für besonderes 
Engagement in der Gemeinde erfolgen.

Programm:
• Begrüßung 
• Ehrung Feuerwehrdienstleistende
• Ehrung für besonderes Engagement
• Eventuell musikalische Begleitung 

Nach dem Festakt sind alle Bürger zu einem Stehimbiss eingeladen.

Kirchenpingarten, 12. Dezember 2024
Markus Brauner
Erster Bürgermeister

Weihnachtsferien Kindertageseinrichtung 
Kirchenpingarten

Die Kindertageseinrichtung der Gemeinde Kirchenpingarten bleibt in der Zeit von 
Samstag, 21. Dezember 2024 bis einschließlich Montag, 6. Januar 2025 geschlos-
sen.

Neues aus der KiTa in Kirchenpingarten

Die ruhige Zeit im Jahr - in der KiTa Kirchenpingarten ist das anders
Ende November war wieder die Egautaler Puppenbühne bei unseren KiTa Kindern 
zu Gast. Sie spielten das Stück „Karius und Backtus“. Ein schönes Puppenspiel, 
bei dem man noch etwas lernen konnte.

Auch unsere Krippenkinder bekamen wieder Besuch von zwei Mamas als Hand-
puppenspielerinnen. Die Kleinsten in der KiTa waren gespannt und lauschten den 
Geschichten. 

Zum Bundesweiten Vorlesetag kam wieder unsere Kathrin in die KiTa und las uns 
spannende und interessante Geschichten vor. In die Krippe kam diesmal unser 
Bürgermeister persönlich und las den Kleinen vor. Sie hörten gespannt zu und 
freuten sich über den Besuch. Vielen Dank Euch beiden. 

Am 06.12. besuchte der Nikolaus die KiTa. Die Kinder waren schon am Morgen 
richtig aufgeregt. Mit Liedern wurde der Nikolaus begrüßt und verabschiedet. Na-
türlich hatte er auch Geschenke dabei. Der Elternbeirat backte uns leckere Waffeln 
mit Obstsalat. Das freute uns sehr. Danke an alle, die zum Gelingen des Vormit-
tags beigetragen haben.

Kurz vor Weihnachten konnten wir der AWO in Weidenberg selbst gebackene 
Plätzchen und gebastelte Sterne übergeben. Wir wollten den Bewohnern eine 
Freude machen. Leider haben viele keine Familien. Die Freude war sehr groß, als 
die Sachen in der KiTa abgeholt wurden.

Wir wünschen allen Familien einen guten Start ins neue Jahr und wir sehen 
uns nach den Weihnachtsferien hoffentlich gesund und munter wieder.
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SEYBOTHENREUTH

Weihnachtsferien Kindertageseinrichtung 
Seybothenreuth

Die Kindertageseinrichtung der Gemeinde Seybothenreuth bleibt in der Zeit 
von Samstag, 21. Dezember 2024 bis einschließlich Dienstag, 7. Januar 2025 
geschlossen.

Kita Wichtelstübchen im Dezember

Im Dezember war viel los in der Kita in Seybothenreuth. Begonnen hat die Ad-
ventszeit mit den Vorbereitungen für den Adventsmarkt. Die Kinder gestalteten 
Kerzenständer und Bruchschokolade, die mit vielen anderen Dingen am Advents-
markt vom Elternbeirat verkauft wurde. Der Erlös kam hier der Kita zu gute. 
Viele Dank dafür. 

Die Adventszeit in der Kita ist eine magische und besinnliche Zeit, die sowohl für 
die Kinder, als auch für die Erzieher eine besondere Bedeutung hat.Jeden Morgen 
beginnen wir gemeinsam miz den Kindern aus der Krippe und aus dem Kinder-
garten mit einem Adventsstündchen. Wir singen zusammen und lauschen jeden 
Tag gespannt einem Teil der Geschichte „Rica auf dem Weg zur Krippe“, die die 
Kinder in die Weihnachtsgeschichte einführt. Jeden Tag dürfen andere Kinder ein 
Adventsglas mit nach Hause nehmen. Darin befi ndet sich eine kleine Aktion, die 
die ganze Familie zuhause erleben kann. 

Als Highligth fand zum Abschluss des Kita Jahres eine kleine Weihnachtsfeier ge-
meinsam mit Herrn Pfarrer Öffner in der Turnhalle statt. Diese wurde mit einem 
gemütlichen gemeinsamen Frühstück abgerundet. Danke an die Eltern, die viele 
verschiedene Sachen für unser Buffett mitgebracht haben. Auch das Christkind hat 
ein paar Kleinigkeiten im Kindergarten gelassen. Vielen lieben Dank. 
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Spatenstich für das 
Feuerwehrgerätehaus Untersteinach

Mit dem offi ziellen Spatenstich für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in 
Untersteinach ist der Beginn für ein modernes und zukunftsfähiges Zuhause der 
neugegründeten Feuerwehr Steinachtal gemacht.

In dem Gebäude mit 5 Fahrzeugen-Stellplätzen wird Platz für die über 100 aktiven 
Feuerwehrdienstleistenden der zuvor selbständigen Wehren Döhlau-Görau, Gör-
schnitz und Untersteinach geschaffen. Neben Umkleide, Schulungsraum, kleinem 
Büro und Küche ist auch ein Raum für die Jugend- und Kinderfeuerwehr vorge-
sehen. Auf dem Dach wird eine PV-Anlage installiert und zudem eine stationäre 
Notstromversorgung des Gebäudes vorgesehen. Im Katastrophenfall soll das Ge-
bäude als Anlaufstelle für die Bevölkerung dienen.
Die Kosten für das Gebäude belaufen sich gemäß der Kostenberechnung auf 3,8 
Mio. Euro, welchen eine Förderung der Regierung von Oberfranken von 725.000 
Euro entgegensteht. Für die (innere) Erschließung des Areals (Feuerwehrgerä-
tehaus und Gewerbegebiet) entstehen zudem Kosten in Höhe von 1,3 Mio.

Die beauftragte Firma Mickan-Bau aus Amberg wird bis Ende 2025 die innere Er-
schließung sowie die Baumeisterarbeiten inkl. einzelner Gewerke des Feuerwehr-
hauses fertigstellen. 

Weihnachtsferien Kindertageseinrichtungen in 
Weidenberg und Neunkirchen am Main

Die Kindertageseinrichtungen des Marktes Weidenberg, Kita Steinachwichtel, In 
der Au 22, und die Kita in Neunkirchen am Main bleiben in der Zeit von Samstag, 
21. Dezember 2024 bis einschließlich Dienstag, 7. Januar 2025 geschlossen.

Die Kindertageseinrichtung des Marktes Weidenberg, Kita Auenzwerge, In der Au 
21, bleibt in der Zeit von Samstag, 21. Dezember 2024 bis einschließlich Montag, 
6. Januar 2025 geschlossen.

Weihnachtszauber in der Kita Auenzwerge

In der Kita Auenzwerge wurde die Adventszeit mit viel Freude und Kreativität gefei-
ert. Besonders begeistert waren die Kinder des Kindergartens beim Herstellen von 
Bruchschokolade. Mit bunten Streuseln, Nüssen und anderen Leckereien haben 
sie ihre Schokoladentafeln liebevoll verziert. Diese kleinen Kunstwerke wurden auf 
dem Andreasmarkt verkauft – organisiert vom Elternbeirat. Die Kinder waren stolz, 
ihre selbstgemachten Köstlichkeiten präsentieren zu können und hatten großen 
Spaß dabei.

Ein weiteres Highlight waren die Advents- und Weihnachtsfeiern Anfang Dezem-
ber. Jede Gruppe hatte Lieder, Gedichte und kleine Aufführungen vorbereitet, die 
sie den Eltern und Geschwistern präsentierten. Die Stimmung war fröhlich und bei 
Plätzchen, Punsch und anderen Leckereien wurde die Adventszeit gemeinsam 
eingeläutet.

MARKT WEIDENBERG
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Mit so vielen schönen Momenten sind wir nun voller Vorfreude auf das Weih-
nachtsfest.

Die gemeinsame Adventsfeier der Krippenkinder fand am 09.12.24 in der großen 
Turnhalle der Einrichtung statt. In den Wochen vorher wurden fl eißig ein Sternen-
tanz und das Lied: „Weihnachten ist nicht mehr weit“ eingeübt. Die Kinder wa-
ren bei den Proben mit großer Freude und Begeisterung dabei. Nun war der Tag 
gekommen und alle Familie bewunderten den festlich geschmückten Raum. Die 
Eltern haben sich für ein breitgefächertes Buffet viele tolle Sachen einfallen lassen. 
Vielen Dank! 

Nachdem die Sternentänzer voller Stolz ihren Tanz vorgeführt haben, sangen wir 
miteinander unser Weihnachtslied, bei dem uns alle Gäste tatkräftig unterstützt 
haben. Danach ging es in den gemütlichen Teil über, mit leckerem Essen und Spiel 
und schönen Gesprächen.

Ein herzlicher Dank geht an das Christkind, das uns mit einem tollen Weihnachts-
geschenk überrascht hat. Das gesamte Kita-Team freut sich über die Unterstüt-
zung und die gute Zusammenarbeit.

Die Kita Auenzwerge wünscht allen Familien eine besinnliche Weihnachts-
zeit und schöne Ferien und freut sich auf ein weiteres spannendes Jahr mit 
den Kindern!

Kinderhaus Steinachwichtel

Bundesweiter Vorlesetag am 15. November 2024 – Vorlesen schafft Zukunft 
und wir sind dabei
Am Freitag, den 15. November fand der Bundesweite Vorlesetag statt. In vielen 
Städten und Gemeinden wurden spannende Aktionen umgesetzt. Für unser Kin-
derhaus Steinachwichtel konnten wir viele Mamas und einen Opa zum Vorlesen 
aus spannenden und empfehlenswerten Büchern gewinnen. Alle Krippen- und 
Kindergartenkinder lauschten in kleinen Gruppen – bei gemütlicher Atmosphäre- 
den unterschiedlichsten Geschichten. Für die Krippenkinder wählten wir ein Ka-
mishibai „Die Maus sucht einen Freund“ oder „Lotta entdeckt die Welt im Herbst“ 
und „Guck mal unter die Erde“. Die Kindergartenkinder fanden u.a. folgende Bü-
cher sehr ansprechend und interessant: „Ida und der fl iegende Wal“, „Der Bücher-
fresser“, „Elli, die kleinste von allen“ und viele weitere. In unserer Kita, die auch 
zugleich „Sprachkita“ ist, legen wir sehr viel Wert auf die Bedeutung von Büchern. 
Wir möchten von Anfang an das Interesse dafür - bei Klein und Groß – wecken. 
In unserer tollen Kinderbibliothek haben alle Kinder im Haus die Möglichkeit sich 
regelmäßig Bücher für zu Hause auszuleihen. Lesen schafft Zukunft. Lesen ver-
bindet. Lesen erweitert den Wortschatz und das Verständnis für Textinhalte. Kon-
zentration, Ausdauer, die Ausdrucksfähigkeit uvm. werden ganz neben gefördert, 
indem Kinder in spannende Geschichten mit Fantasie und Abenteuern einzutau-
chen. Ein großer Mehrwert – für das ganze Leben. Eine reichhaltiger Büchertisch 
der Buchhandlung im Kircheneck, Bayreuth bereicherte unseren Büchermonat 
November.
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Weiter geht‘ s in eine sinnliche Advents- und Vorweihnachtszeit
In vielen Krippengruppen und in unserem Kinderrestaurant duftet es derzeit herr-
lich nach köstlichen Plätzchen, Weihnachtskuchen und leckeren Mandarinen. Die 
Weihnachtszeit ist einfach eine besonders herrliche Zeit für unsere Kinder. Ein 
wunderschöner Adventskranz leuchtet zum Morgenkreis und die Kinder hören 
eine kleine Adventsgeschichte, singen Nikolaus- und Weihnachtslieder und unsere 
Vorschulkinder lernten ein großartiges Nikolausgedicht als Überraschung für den 
Nikolausbesuch. Das Lied „Dicke rote Kerzen, Tannenzweigenduft und ein Hauch 
von Heimlichkeiten liegt jetzt in der Luft…“ ertönt es im Kindergarten. Nebenbei 
wird eine weihnachtliche Klanggeschichte für unsere Weihnachtsfeier mit Kindern 
vorbereitet. Viele farbenfrohe und weihnachtliche Bastelarbeiten fi nden sich in und 
vor allen Gruppen. Es ist wahrlich weihnachtlich bei uns geschmückt. Vor unserem 
Kinderhaus erstrahlt ein bunter Weihnachtsbaum und nun freuen wir uns unwahr-
scheinlich auf das lichterfüllte Weihnachtsfest.
Auch Ihnen wünschen wir ein wunderschönes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Fa-
milie. Für das neue Jahr von Herzen Gesundheit, Glück, Solidarität und Hoffnung 
auf ein friedvolles 2025. Seien wir die Vorbilder für unsere Kinder, die diese Welt 
braucht.
Zum Jahresende möchten wir uns herzlich bei allen bedanken, die uns im vergan-
genen Jahr tatkräftig zur Seite standen. Ein besonderer Dank gilt unserem Träger, 
der Gemeinde Weidenberg, für die verlässliche Zusammenarbeit, die durchge-
hende Begleitung die es uns ermöglicht hat, die bestmögliche Betreuung für die 
Kinder sicherzustellen, ob durch fi nanzielle Mittel, organisatorische Unterstützung 
oder wertvolle Impulse. Dem Bauhof für die schnelle Hilfe bei Reparaturen und 
Pfl egearbeiten sowie den Eltern, die durch Engagement und Unterstützung das 
Kita-Jahr bereichert haben. Gemeinsam wurde viel erreicht. Wir freuen uns auf ein 
weiteres erfolgreiches Jahr.
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Umwelttheater „McTrash packt aus“

Was gehört in die gelbe Tonne? Was gehört in die blaue Tonne?
Warum ist Mülltrennung wichtig?
Der Umweltdetektiv McTrash ermittelt am Tatort in all den Müllbergen und benötig-
te dafür die Hilfe unserer Schüler. Mit Tipps zur Mülltrennung, wurde in Teamarbeit 
Papier, Glas, Plastik, Metall, Restmüll und Bioabfälle sortiert.
Nachdem das ganze Durcheinander beseitigt und der Müll in den richtigen Tonnen 
gelandet war, hält uns McTrash den Spiegel vor: „Die größten Müllverursacher, die 
ihr kennt, seid ihr selbst!“
Jeder produziert jeden Tag Abfall und hat aber auch die Möglichkeit, den Müll zu 
reduzieren, korrekt zu entsorgen und somit die Belastung für die Umwelt möglichst 
gering zu halten. Getreu dem Motto „ Aufpassen und besser machen.“
Vielen Dank an das Umwelttheater des Landkreises Bayreuth, das uns an der 
Schule besuchte.

Oberfränkische Mathemeisterschaft

Im Oktober nahmen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 an der jährlichen 
Oberfränkischen Mathemeisterschaft teil.
Innerhalb von 60 Minuten galt es zum Teil kniffelige Knobelaufgaben zu lösen.
Als Schulsieger durften Luisa Glanz und Jonas Legath im November in Creußen in 
der 2. Runde beim Landkreisentscheid unsere Grundschule vertreten. Wir gratulie-
ren beiden herzlich zur erfolgreichen Teilnahme und sind stolz auf euch!

Weihnachtspäckchen-Aktion „Kinder helfen Kindern“

Vor Weihnachten unterstützte unsere Schule wieder die Weihnachtspäckchen-Ak-
tion „Kinder helfen Kindern“ von Round Table. Die Kinder konnten z. B. eines ihrer 
gut erhaltenen Spielsachen, ergänzt mit einem selbstgemalten Bild, Süßigkeiten 
und anderen Aufmerksamkeiten, an ein Kind weiterschenken, das selbst keine 
Geschenke zu Weihnachten erhalten würde. Zahlreiche Päckchen machten sich 
mit dem Weihnachtskonvoi auf die Reise z. B. nach Rumänien. Vielen Dank an alle 
Beteiligten fürs fl eißige Päckchenpacken!

Waldtag mit Andacht
        

Am 3. Dezember machten sich alle Kinder unserer Schule warmeingepackt wieder 
Richtung Wald auf, um unser Waldprojekt fortzuführen.
Bei der Stüblaskapelle suchten wir Moos, herabgefallene Äste und Zapfen. Aus 
diesen Materialen entstand in Teamarbeit ein wunderschöner Waldweihnachts-
baum. Außerdem übten wir unsere Lieder für die Weihnachtsfeier. Vielleicht hat 
uns ja ein Hase oder Reh zugehört.

In der Pause wurden wir mit wärmendem Punsch und leckeren Lebkuchen über-
rascht. Vielen Dank an Frau Busch für die Organisation!
Weiter ging es zu unserem Horst. Dort las uns unsere Religionslehrerin die Ge-
schichte „Ein Esel geht nach Bethlehem“ vor. Der Esel hat auf seinem Weg oft 
hören müssen, dass er zu klein ist und zu unwichtig sei. Am Ende der Geschichte 
erkennt der Esel, dass niemand zu klein ist und Jesus, jeden willkommen heißt. 
Jeder ist auf dieser Welt willkommen! 

An unserem Horst möchten wir ganz viele Vögel willkommen heißen. Gemeinsam 
haben wir an den Bäumen Futterknödel, natürlich ohne Plastiknetz, aufgehängt.
Es war wieder ein sehr schöner und erfahrungsreicher Tag!

GRUNDSCHULE KIRCHENPINGARTEN
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GRUND- UND MITTELSCHULE WEIDENBERG
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GRUND– UND MITTELSCHULVERBAND WEIDENBERG

Kinder-, Jugend- und Gemeindebücherei 
in der Grund- und Mittelschule Weidenberg

Die Bücherei des Marktes Weidenberg hat ab 1. Januar 2025 folgende neue
Öffnungszeiten:

Für Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschule Weidenberg jeden Mitt-
woch von 7.30 Uhr bis 8.00 Uhr (außer in den Schulferien).

Für Kinder, Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger jeden Freitag von 14.00 Uhr bis 
15.30 Uhr (außer in den Schulferien).

44



Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg Ausg. 01/2025

45



Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft WeidenbergAusg. 01/2025

15. Netzwerktreffen der ILE-Manager aus Oberfranken

Auf Einladung des Amtes für Ländliche Entwicklung trafen sich die oberfränkischen 
ILE-Manager im November in der ILE Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz.

Bereits der Tagungsort war ein Beleg für die Leistungsfähigkeit der Ländlichen 
Entwicklung in Oberfranken. Bürgermeister Robert Pensel begrüßte das Netzwerk 
in der Haager Kulturscheune, die im Rahmen der Dorferneuerung mit rd. 1.000 
ehrenamtlichen Arbeitsstunden gebaut wurde. Nach einem Rundgang begrüßte 
Wolfgang Nierhoff führte als Vorsitzender der ILE Wirtschaftsband A9 Fränkische 
Schweiz kurz in die aktuellen Themen der interkommunalen Zusammenarbeit ein. 
Danach präsentierte Michael Breitenfelder, Umsetzungsbegleiter der gastgeben-
den ILE, die Vielfalt an Vorhaben, die seit der Gründung der Initiative im Jahr 2006 
bearbeitet wurden. Andrea Maußner rundete den Vortrag mit einer Präsentation 
der Öko-Modellregion Fränkische Schweiz ab. Anschließend berichtete Tobias Alt, 
ILE-Koordinator am ALE, über Neuerungen im Bereich der Ländlichen Entwick-
lung und stellte neue Kolleginnen sowohl am Amt als auch in verschiedenen ILE-
Initiativen Oberfrankens vor. 

Das seit Jahren beliebte Regionalbudget zur Förderung von Kleinprojekten und 
Neuerungen im Förderverfahren waren genauso Themen wie die bayernweite 
Ausschreibung zu so genannten Schwammregionen und die guten Beispiele inter-
kommunaler Zusammenarbeit aus anderen Regierungsbezirken. Zum Abschluss 
des Vormittags gab Nicole Backer vom ALE Oberfranken einen Impuls zum Thema 
Baukultur. Anhand gelungener Beispiele zeigte die Architektin, wie Sanierungen im 
Bestand oder Errichtungen neuer Gebäude im ländlichen Raum sinn- und maßvoll 
umgesetzt werden können. 

ILE-FRANKENPFALZ
Nach der Mittagspause in der urigen Brotzeitstube am Culmberg ging es auf Ex-
kursion zur Texas Longhorn Ranch nach Altencreußen in der Gemeinde Prebitz. 
Der Betrieb mit Rinderhaltung und eigener Destillerie beliefert unter anderem den 
Dorfl aden in Emtmannsberg, ist aktiv in der Öko-Modellregion Fränkische Schweiz 
vernetzt und wurde von Anne Leichtenstern präsentiert. 

Abschließend besuchte das oberfränkische Netzwerk den Hofl aden im Super-
center von Thomas Schneider in Bayreuth. Heimatentwicklerin Marion Deinlein 
initiierte, installierte und begleitete zusammen mit dem Marktleiter dieses Shop-in-
Shop-Konzept mit Produkten des Produzentennetzwerkes Bayreuther Land e.V., 
zu dem auch die Streuobstinitiative Apfel-Grips gehört.
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UNSERE GESUNDHEIT

Teampraxis Weidenberg
Roider & Angerer-Daum

Birkenstraße 15 • 95466 Weidenberg
Tel.: 09278 / 260 • Fax: 09278 / 985552

Unsere Praxis bleibt vom 30.12.2024 bis 03.01.2025 wegen Urlaub geschlossen.

Vertretungen in dieser Zeit haben:
Drs. Müller/Hülper, Weidenberg Tel.: 98455

Außerhalb der Sprechzeiten wenden Sie sich bitte direkt an den ärztlichen Bereit-
schaftsdienst unter Tel. 116 117.

Notrufnummern
Kassenärztlicher Notfalldienst
(Vertretung vom Hausarzt) Wochenende
Fr., 18.00 Uhr bis Mo., 7.00 Uhr und Mi., 13.00 Uhr bis Do., 7.00 Uhr • Tel: 116 117

Integrierte Leitstelle ILS
Feuerwehr und Rettungsdienst, Tel. 112

Notdienstbereitschaft der Apotheken
Die Notdienstbereitschaft der Apotheke in Bayern fi nden Sie jetzt online 
unter folgenden Link: https://www.blak.de/notdienstsuche

Auf diesem Notdienstportal können Sie schnell und einfach in Erfahrung bringen, 
welche öffentlichen Apotheken in Ihrer Nähe zum Notdienst eingeteilt sind und wo 
Sie sich im Notfall mit Arzneimitteln versorgen können.

Die Telefonnummern der Apotheken:
Franken-Apotheke, 95466 Weidenberg, Bahnhofstr. 14 a, 09278 / 9760
Apotheke-Speichersdorf, 95469 Speichersdorf, Hauptstr. 17, 09275 / 9830
Turm-Apotheke Kemnath, 95478 Kemnath, Stadtplatz 46, 09642 / 2611
Stadt-Apotheke Kemnath, 95478 Kemnath, Stadtplatz 21, 09642 / 92290
Vorstadt-Apotheke Kemnath, 95478 Kemnath, Seeleite 4, 09642 / 7037050
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GEBURTSTAGE

Emtmannsberg
07.01.2025 Rosemarie Lepski 78
09.01.2025 Waltraud Kurzac 77
10.01.2025 Dr. Gerda Rost 76
13.01.2025 Dr. Egbert Matzner 70
16.01.2025 Wolfgang Zwing 73
17.01.2025 Reiner Böhringer 73
18.01.2025 Betty Dressendörfer 72
18.01.2025 Lisbeth Schwenk 73
24.01.2025 Hans Friedrich Ochs 78
24.01.2025 Siegfried Wolz 86
25.01.2025 Martina Waidmann 76
26.01.2025 Friedrich Rupprecht 86
28.01.2025 Hans Bauer 85
30.01.2025 Klaus-Dieter Gebhardt 73
31.01.2025 Rudolf Fritzsche 76

Kirchenpingarten
03.01.2025 Michael Bauer 75
04.01.2025 Ingeborg Schmidt 85
10.01.2025 Maria Buchbinder 84
11.01.2025 Josef Busch 81
13.01.2025 Luise Haberkorn 94
16.01.2025 Josef Bauer 71
17.01.2025 Anna-Maria Legath 76
17.01.2025 Rosa Langsteiner 86
20.01.2025 Siegfried Gottsmann 77
21.01.2025 Ludwig Hader 74
24.01.2025 Erich Buchbinder 72
26.01.2025 Roswitha Scherm 72

Seybothenreuth
06.01.2025 Wilfried Hacker 76
08.01.2025 Edmund Raps 74
08.01.2025 Johanna Peter 79
09.01.2025 Bernhard Reichl 71
09.01.2025 Dieter Zaumseil 78
09.01.2025 Ferdinand Potzel 83
10.01.2025 Luise Böhner 85
12.01.2025 Eva Maria Meyer 71
12.01.2025 Kurt Prüfer 96
17.01.2025 Anatol Waigel 72
21.01.2025 Gisela Probst 74
24.01.2025 Zdravko Demkovic 77
29.01.2025 Anna Engelbrecht 75
30.01.2025 Wolfgang Herrmann 75

Weidenberg
01.01.2025 Alfred Wunderlich 85
01.01.2025 Christel Arzberger 89
02.01.2025 Lotte Fischer 91
03.01.2025 Gerhard Schmidt 72
03.01.2025 Herbert Körber 74
03.01.2025 Hans Schöffel 86
04.01.2025 Elisabeth Keller 73
04.01.2025 Robert Angerer 84
05.01.2025 Bernhard Schaer 77
07.01.2025 Ralph Weigend 72
07.01.2025 Elisabeth Ehmann 76
07.01.2025 Dieter Köhler 80
08.01.2025 Helene Rauh 81
09.01.2025 Doris Höll 72
10.01.2025 Brigitte Hadlich 72
10.01.2025 Heidi Tost 82

11.01.2025 Ludwig Weiß 96
12.01.2025 Christa Greger 71
12.01.2025 Gerhard Schmidt 87
13.01.2025 Karl Strömsdörfer 82
13.01.2025 Maria Waller 87
14.01.2025 Lorenz Keller 74
15.01.2025 Gisela Geschke 73
15.01.2025 Kurt Zappe 73
15.01.2025 Hildegard Knopf 76
15.01.2025 Monika Kauer 82
15.01.2025 Ruth Siebenhüner 96
16.01.2025 Marga Altmann 72
17.01.2025 Gerhard Neuß 70
17.01.2025 Peter Bauernfeind 72
17.01.2025 Erwin Holzbeierlein 85
17.01.2025 Karl-Heinz Wunderlich 86
18.01.2025 Ursula Bingart 72
19.01.2025 Wilfried Fucke 77
19.01.2025 Barbara Schlesak 77
19.01.2025 Werner Füßmann 81
19.01.2025 Heinrich Wopperer 89
19.01.2025 Betty Rabenstein 95
20.01.2025 Horst Künne 82
21.01.2025 Michael Waller 70
21.01.2025 Sylvia Reiß 71
21.01.2025 Erna Kölbl 72
21.01.2025 Günther Breitholz 81
21.01.2025 Brigitta Will 88
21.01.2025 Dieter Rindfl eisch 90
22.01.2025 Angelika Kalb 74
22.01.2025 Wolfgang Nützel 76
22.01.2025 Martin Förster 83
24.01.2025 Werner Hübsch 78
24.01.2025 Kuno Will 84
25.01.2025 Elisabeth Dietzel 72
25.01.2025 Helga Schamel 85
25.01.2025 Johanna Schulze 91
26.01.2025 Herbert Hammon 70
26.01.2025 Veronika Schlesak 72
26.01.2025 Magda Regber 74
26.01.2025 Christa Kuckuk 84
27.01.2025 Theodora Gubitz 80
27.01.2025 Anneliese Meyer 88
28.01.2025 Hans Hammon 78
29.01.2025 Gertraud Heinz 71
29.01.2025 Dora Raab 78
29.01.2025 Annemarie Zechmann 83
29.01.2025 Babette Löwel 85
30.01.2025 Vera Dörfl er 72
30.01.2025 Helga Schamel 83
31.01.2025 Siegfried Alisch 72
31.01.2025 Hans Hörath 76
31.01.2025 Hansi Will 85

WIR GRATULIEREN
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde Emtmannsberg

Gottesdienste u.a. im Januar 2025
So., 05.01. Gottesdienst zu Epiphanias mit Prädikantin Maron   09.00 Uhr
Mo., 06.01. Kein Gottesdienst  
Epiphanias  
So., 12.01. Kein Gottesdienst 
So., 19.01. Gottesdienst mit Pfarrerin Teschke 09.00 Uhr
So., 26.01. Gottesdienst mit Pfarrerin Teschke 09.00 Uhr

Kindererlebnisvormittag:
Samstag, den 18. Januar, in der Alten Schule in Emtmannsberg 
von 09.30 bis 11.30 Uhr

Seniorennachmittag:
Montag, 13. Januar, in der Alten Schule in Emtmannsberg um 14.30 Uhr;
Thema: „Demenz“, mit dem Seniorenbeauftragten Wolfgang Zwing.

Aktuelle Änderungen entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
www.kirche-emtmannsberg.de unter Veranstaltungen.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Neunkirchen a. Main und Stockau

Gottesdienste u.a. im Januar 2025
Mi., 01.01. Stockau - Gottesdienst mit  Abendmahl   19.00 Uhr
Neujahrstag mit Pfarrerin  Teschke
So., 05.01. Neunkirchen - Gottesdienst zu Epiphanias mit 10.15 Uhr
  Prädikantin Maron
Mo., 06.01. Neunkirchen - Stockau Kein Gottesdienst 
So., 12.01. Neunkirchen/Stockau Kein Gottesdienst
So., 19.01. Stockau - Gottesdienst mit Pfarrerin Teschke 10.15 Uhr
So., 26.01. Neunkirchen - Gottesdienst mit Pfarrerin Teschke 10.15 Uhr

Bibelstunde in Stockau:
Dienstag, den 22. Januar, um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus Stockau;
Thema: zu Römer 8, mit Pfarrer i. R. von Knobelsdorff

Aktuelle Änderungen der Termine entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
www.emtmannsberg-evangelisch.de unter Veranstaltungen.

KIRCHENGEMEINDEN

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Nemmersdorf

Kirchliche Termine u. Gottesdienste – Januar 2025
So., 29.12. Gottesdienst (Diakon Wagner) 09.30 Uhr
Di., 31.12. Gottesdienst am Altjahresabend (Pfarrer Taxis) 15.00 Uhr
 mit dem Posaunenchor
Mi., 01.01.25 Gottesdienst an Neujahr (Dekan i. R. Gregori) 15.00 Uhr
So., 05.01. Gottesdienst (Lektor Geißler) 09.30 Uhr
Mo., 06.01. Musikalischer Gottesdienst in der Stadtkirche  18.00 Uhr
 in Goldkronach - KEIN Gottesdienst in Nemmersdorf!
So., 12.01. Langschläfergottesdienst (Pfarrerin Luding) 11.00 Uhr
 gleichzeitig Kindergottesdienst
Mo., 13.01. Abendgottesdienst in Untersteinach (Pfarrerin Luding) 19.30 Uhr
So., 19.01. Gottesdienst (Diakon Wagner) 09.30 Uhr
So., 26.01. Gottesdienst (Pfarrerin Luding) 09.30 Uhr
 gleichzeitig Kindergottesdienst

Jahreslosung 2025
„Prüft alles und behaltet das Gute!“
(Thessalonicher 5,21)

Evang.-Luth. Pfarramt Nemmersdorf
Tel.: 09208 / 8401, E-Mail: pfarramt.nemmersdorf@elkb.de

Katholische Kirche Rosenhammer
Gottesdienste im Januar 2025
Mi, 01.01. hl. Messe  09:15 Uhr
So, 05.01. hl. Messe  09:15 Uhr
Mo, 06.01. hl. Messe  09:15 Uhr
Do, 09.01. Schülermesse  18:00 Uhr
So, 12.01. hl. Messe  09:15 Uhr
Do, 16.01. Schülermesse  18:00 Uhr
So, 19.01. hl. Messe  09:15 Uhr
 ökumenischer Gottesdienst 17:00 Uhr
Do, 23.01. Schülermesse  18:00 Uhr
So, 26.01. hl. Messe   09:15 Uhr
 Orgelkonzert  17:00 Uhr
Do, 30.01. Schülermesse  18:00 Uhr
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Kirchengemeinde St. Veronika und St. Jakobus 
Birk-Seybothenreuth

Gottesdienste u.a. im Dezember 2024
Mi., 01.01. Gottesdienst zur Jahreslosung mit Pfr. Öffner in der  20:00 Uhr
 St. Jakobus-Kapelle Seybothenreuth
So., 05.01. Segnungsgottesdienst mit Gisela Schleifer,  10:00 Uhr
 Iris Reichstein und Team in der St. Jakobus-Kirche Creußen;
 anschließend Kirchenkaffee im Gemeindehaus
Mo., 06.01. Gründungsgottesdienst Dekanat Bayreuth in der  14:00 Uhr
 Bartholomäuskirche Pegnitz
So., 12.01. Gottesdienst mit Pfr. Öffner in der St. Jakobus-Kapelle  16:00 Uhr
 Seybothenreuth
So., 19.01. Predigtgottesdienst mit Pfrin. Peter im Pfarrsaal Birk 10:00 Uhr
So.,  26.01. Taizé-Gebet mit Pfr. Öffner und Frauensingkreis in der 18:00 Uhr
 St. Jakobus-Kapelle Seybothenreuth

Am 3. Januar 2025 (Seidwitz) und 4. Januar 2025 (Birk-Seybothenreuth) ist wieder 
die Ökumenische Sternsinger-Aktion mit Bitte um Anmeldung im Pfarramt (09209-
1210), im Pfarrbüro (09270-216) oder in den ausliegenden Listen

Der Instrumentalkreis, Frauensingkreis, Männergesangverein und Posau-
nenchor treffen sich nach Vereinbarung zu den Proben.

Evang. Kirchengemeinde Weidenberg

Kirchliche Termine u. Gottesdienste – Januar 2025
Gottesdienste in St. Michael
(wenn nicht anders angegeben) Abendmahl immer mit Traubensaft
Kindergottesdienst und Bambinigottesdienst immer im Pimmlerhaus

Mi., 01.01. GOTTESDIENST - in fränkischer Mundart 11.00 Uhr
Neujahr Pfrin. Lauterbach, Pfr. Koch
So., 05.01. Kein Gottesdienst in St. Michael. 09.30 Uhr
2. So. n.  GOTTESDIENST in Nemmersdorf - Pfrin. Luding 09.30 Uhr
Weihnachten  GOTTESDIENST in Fichtelberg - Pfrin Lauterbach  10.00 Uhr
Mo., 06.01. ANDACHT - in St. Michael mit Vikarin Sr. Elise 17.00 Uhr
Epiphanias Mit Segnungsangebot

 Ab hier Winterkirche im Gemeindezentrum Pimmlerhaus
(wenn nicht anders angegeben)

12.01.  GOTTESDIENST - Pfr. Daum 09.30 Uhr
1. So. n. Epiph. KINDERGOTTESDIENST  09.30 Uhr
19.01. Kein Gottesdienst in St. Michael 09.30 Uhr
2. So. n.  ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST -  17.00 Uhr
Epiph. zur Woche der Einheit der Christen in der Röm.-Kath. Kirche
 St. Michael in Rosenhammer mit den drei Konfessionen
 KINDERGOTTESDIENST   09.30 Uhr
26.01. GOTTESDIENST - Pfrin. Lauterbach 09.30 Uhr
3. So. n.  KINDERGOTTESDIENST  09.30 Uhr
Epiph. 

53



Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft WeidenbergAusg. 01/2025

Frauenkreis – einmal im Monat donnerstags 14.00 - 16.00 Uhr im Cafe Sonnen-
schein im AWO-Seniorenzentrum. Wir treffen uns zu einer gemütlichen Kaffeestunde 
mit geistlichen Impulsen. Der nächste Termin: 16.01.2025

Begegnungsgruppe Weidenberg 
- für Suchtkranke und deren Angehörige - Blaues Kreuz Bayreuth 
Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat um 19.00 Uhr. Leitung und Kontakt: Stefan 
Bittner (Tel. 09278 7757883 – 0176 24324048, Norbert Sack (Suchtkrankenhelfer) 
09278 770650
 
Frauenstammtisch - Jeden 3. Dienstag im Monat um 18:30 Uhr
Kontakt: Ingrid Büttner (Tel. 1838), Rita Leupold (Tel. 416) 

Die Kreuzschnäbel -  Gesprächskreis über Glauben, Bibel und Leben
Kontakt: Ute Steininger (Tel. 8011), Udo Hammerschmidt (Tel. 77100) 
Die nächsten Termine:    16.01.2025, 30.01.2025

Besuchen sie uns doch auch auf unserer Homepage unter www.weidenberg-
evangelisch.de dort fi nden sie alle aktuellen Termine und Bilder unserer Ver-
anstaltungen.
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UNSERE FEUERWEHR INFORMIERT

Spendenaktion – Incantis GmbH

Überglücklich nahmen wir Kenntnis, dass wir mit unseren Löschzwergen bei der 
Incantis GmbH Spendenaktion gezogen wurden. Somit konnten wir am 25. Ok-
tober 2024 einen Betrag von 500,-€ in Empfang nehmen. Wir werden für unsere 
Zwerge neue T-Shirts für ein einheitliches Auftreten bei Aktion wie der „Kinderfeu-
erwehr-Olympiade“ oder zur Abnahme der „Kinderfl amme“ beschaffen.

Im Namen der Kids, des Löschzwergen-Teams und der kompletten Vorstandschaft 
möchten wir ein herzliches Dankeschön an die Incantis GmbH aussprechen.

Vielen lieben Dank für diese super Aktion!
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UNSERE UMWELT

Der Apfelbaum! 
Eine Sprichwortgeschichte

Als ich noch ein kleiner Junge war, ungefähr 6 oder 
7 Jahre alt, habe ich im Garten meiner Eltern einen 
Apfelbaum gepfl anzt. Erst wollte der Baum nicht richtig 
angehen. Doch ich habe mich sehr gut um ihn geküm-
mert. “Weißt du Hans,” sagte mein Vater. Aller Anfang… ist schwer.”

Und tatsächlich: Die Mühe hat sich ausgezahlt. Durch meine Liebe und meine 
Pfl ege gedieh der Baum prächtig. Da sagte meine Mutter: “Was lange währt… 
wird endlich gut.”

Er wuchs Jahr um Jahr und schon im dritten Jahr hatten wir eine hervorragende 
Apfelernte. Wir ernteten von den Zweigen und hoben auch einige Äpfel vom Boden 
auf. Dafür mussten wir nicht weit laufen, denn man weiß schließlich: „Der Apfel 
fällt… nicht weit vom Stamm!”

Ich liebte, und liebe bis heute, Apfelmus. Also kochte meine Mutter aus den Äpfeln 
Apfelmus. Und ich musste helfen. Ich musste die Äpfel schälen und entkernen. 
Dazu hatte ich eigentlich keine Lust. Doch meine Mutter sagte: “Erst die Arbeit… 
dann das Vergnügen.”

Während sie das Apfelmus kochte, fragte ich mindestens 50 Mal: “Mama, wann ist 
das Apfelmus fertig?” Geduldig antwortete meine Mutter: “Abwarten und… Tee 
trinken.”

Irgendwann war das köstliche Apfelmus fertig. Das Apfelmus meiner Mutter war 
das beste Apfelmus auf der ganzen Welt. Wenn ich das Apfelmus aß, wusste ich, 
dass meine Mutter mich liebte. Schließlich weiß jeder: “Liebe geht… durch den 
Magen.”

Vor einem Jahr habe ich das Haus meiner Eltern geerbt. Der Apfelbaum steht 
immer noch im Garten. Das Haus zu verkaufen kam für mich nicht in Frage. Dann 
hätte ich ja auch meinen Apfelbaum verkaufen müssen. Denn mitnehmen kann 
man einen alten Baum nicht. Das weiß auch der Volksmund: “Einen alten Baum… 
verpfl anzt man nicht.”

Als mein Freund Theodor uns das erste Mal besuchte, saßen wir im Garten. “Was 
ist denn mit dem knorrigen alten Baum?” fragte er “wollt ihr den fällen?” Empört 
antwortete ich “Natürlich nicht!” und fuhr fort: “Alter geht vor… Schönheit!”
Dann servierte ich Theodor eine Schale von dem Apfelmus der aktuellen Apfel-
ernte. Das Apfelmus war zwar nicht ganz so gut wie von meiner Mutter. Ein Gau-
menschmaus war es aber trotzdem. Auch Theodor war begeistert. Er entschuldigte 
sich für seine Frage und betonte, dass man einen Baum, der solch köstliche Äpfel 
trug, auf gar keinen Fall fällen darf. Seinen vorherigen Kommentar entschuldigend 
sagte er: “Hinterher ist man… schlauer!”

Frohes Neues Jahr!

Das Team vom Landschaftspfl egeverband Weidenberg und Umgebung e.V. mit 
der Streuobstinitiative Apfel-Grips bedankt sich bei allen Helfern und Unterstützern 
und wünscht ein gesundes, zufriedenes, erfolgreiches NEUES JAHR 2025!

Ansprechpartnerin: Karin Benker
LPV Weidenberg, Rathausplatz 1, 95466 Weidenberg
Tel. 09278/977-36 (vormittags, Mo, Di, Do); Email: lpv-weidenberg@gmx.de
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VEREINE, VERBÄNDE UND SONSTIGES

EMTMANNSBERG

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Am 05. Januar 2025 fi ndet um 19.30 Uhr die Jahreshauptversammlung der Freiwil-
ligen Feuerwehr Hauendorf im Feuerwehrhaus in Troschenreuth statt.

Gesangverein „Liederhort Emtmannsberg e.V.“

Mittwoch, 22.01.2025, 19:30 Uhr, Chorprobe im FW-Haus Schamelsberg

Veranstaltungen Januar 2025

Datum Zeit Veranstalter Art der Veranstaltung Ort der Veranstaltung
So., 05.01. 18:00 FF Emtmannsberg Jahreshauptversammlung Schloß Emtmannsberg
So., 05.01. 19:30 FF Hauendorf Jahreshauptversammlung FF Haus Troschenreuth
Mo., 06.01. 13:00 FF Birk, Unter- u. Oberölschnitz Jahreshauptversammlung FF Haus
Sa., 18.01. 18:30 FF Schamelsberg Jahreshauptversammlung FF Haus Schamelsberg
Sa., 18.01. 09:30 KiVo-Team Kindererlebnisvormittag Alte Schule Emtmannsberg
Mo., 20.01. 14:30 Kichengemeinde Emtmannsberg Seniorennachmittag Alte Schule Emtmannsberg
Sa., 25.01. 14:00 Jugendbeauftragte Jugendsprechstunde Gemeindezentrum Emtmannsberg
Sa., 25.01. 14:00 Jugendbeauftragte Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Turnier Gemeindezentrum Emtmannsberg
Mo., 27.01. 17:00 Dorfl aden Emtmannsberg Feierabendtreff Schlosshof Emtmannsberg
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SEYBOTHENREUTH

CSU-Ortsverband Seybothenreuth

Einladung zum Preisschafkopf am Freitag, den 10. Januar 2025 um 19:30 Uhr im 
Foyer der Mehrzweckhalle in Seybothenreuth. 
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Anzeige im Anzeigenteil.
Auf Ihr Kommen freut sich der CSU-Ortsverband Seybothenreuth.

OGV Seybothenreuth

Am 06.01.2025 ab 18.00 Uhr fi ndet im OGV-Vereinsheim in Seybothenreuth wie-
der unser Stärkeantrinken statt und dazu sei herzlich eingeladen.
Wir wollen in gemütlicher Runde auf das neue Jahr anstoßen. 

Veranstaltungen Januar 2025

Datum Zeit Veranstalter Art der Veranstaltung Ort der Veranstaltung
So., 05.01. 19:30 FF Seybothenreuth Jahreshauptvesammlung Zum edlen Hirsch
Mo., 06.01. 18:00 OGV Seybothenreuth Stärke antrinken OGV Heim
Fr., 10.01. 19:30 CSU Seybothenreuth Preisschafkopf Foyer 
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Jahreshauptversammlung der 
Freiwilligen Feuerwehr Weidenberg

Hiermit ergeht die Einladung an alle Feuerwehrdienstleistenden der Freiwilligen 
Feuerwehr Weidenberg zur Jahreshauptversammlung. 

Diese fi ndet 
am Montag, 06.01.2025 um 09:30 Uhr
im Feuerwehrgerätehaus Weidenberg

statt. 

Die Tagesordnung wird am Tag der Sitzung ausliegen. Die jährliche Hauptver-
sammlung fi ndet für alle aktiven Feuerwehrdienstleistenden in Dienstkleidung 
statt.

Jahreshauptversammlung der FFW Mengersreuth

Am 05.01.2025 um 20:00 Uhr fi ndet die Jahreshauptversammlung der FFW Men-
gersreuth im Gerätehaus statt.

Seniorenstammtisch Weidenberg / Seybothenreuth

Der Seniorenstammtisch Weidenberg / Seybothenreuth trifft sich jeweils ab 14 Uhr 
am 8. Januar 2025 in Lehen im Gasthof Rauh und am 22. Januar in Untersteinach 
im Gasthaus „Zur Linde“.

Wir hoffen, dass Sie alle gut ins Neue Jahr gekommen sind und freuen uns auf 
ein Wiedersehen.

Unser Jahresmotto lautet: Gute Freunde sind wie Sterne in der Nacht – auch wenn 
sie manchmal hinter den Wolken sind, weißt du, sie sind da! (Anne Stuart). – Aus-
künfte zum Stammtisch über Frau Prüfer: Telefon 09275 / 91065.
Im Neuen Jahr übernimmt Frau Anita Heckel die Leitung des Seniorenkreises. 
Frau Prüfer hat ihr am 11.Dezember „das Zepter“ überreicht.

MARKT WEIDENBERG

Veranstaltungen Januar 2025

Datum Zeit Veranstalter Art der Veranstaltung Ort der Veranstaltung
Dienstags 15:30 - 17:30 BVSV Weidenberg Hallenboccia Dreifachturnhalle
Mittwochs 16:00 - 18:00 BVSV Weidenberg Wassergymnastik Rehasport Schwimmhalle Weidenberg
Mo., 06.01.   SV Weidenberg Abteilung Ski Stärke antrinken Ski Hütte Kattersreuth
Mo., 06.01. 09:30 FF Weidenberg Jahreshauptversmmlung FF Haus
Mo., 06.01. 11:00 FGV Weidenberg Stärke antrinken Scherzenmühle
Mo., 06.01. 14:00 FF Döhlau-Görau Jahreshauptversammlung Gaststätte Raps Görau
Do., 09.01. 19:30 FF Lankendorf-Ützdorf Jahreshauptversammlung Gerätehaus Lankendorf
Sa., 11.01. 19:00 - 22:00 CSU Weidenberg Chstbaumsammelabholfeier Fa. Wachs Industriestraße
Do., 16.01. 12:00 Bürgerverein Frohsinn Döhlau Schlachtfest Vereinsheim Döhlau
Fr., 17.01. 17:00 Bürgerverein Frohsinn Döhlau Schlachtfest Vereinsheim Döhlau
Fr., 17.01. 20:00 FF Neunkirchen am Main Dienstversammlung der Aktiven Gerätehaus Neunkirchen am Main
Sa., 25.01.   SV Weidenberg Brez`n Sportheim Weidenberg
So., 26.01. 14:00 Frauenunion Weidenberg Kinderfasching Aula Verbandsschule
Mo., 27.01.   SV Weidenberg Brez`n Sportheim Weidenberg
Di., 28.01. 14:00 SiSo Netz Spielenachmittag Schloss im Garten
Di., 28.01.   SV Weidenberg Brez`n Sportheim Weidenberg
Mi., 29.01.   SV Weidenberg Brez`n Sportheim Weidenberg
Do., 30.01.   SV Weidenberg Brez`n Sportheim Weidenberg
Fr., 31.01.   SV Weidenberg Brez`n Sportheim Weidenberg
Fr., 31.01. 19:00 Feuerwehrverein Sophienthal Jahreshauptversammlung Zum Fichtelgebirge Sophienthal
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Weidenberger Musikanten e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Zur Jahreshauptversammlung 2025 der Weidenberger Musikanten e. V. für das 
Vereinsjahr 2024 laden wir hiermit herzlich ein.

Ort:      Dorfhaus, Heßlach
Zeit:     Samstag, 18.01.2025, 17:00 Uhr

Hinweis:
Anträge zur Jahreshauptversammlung müssen spätestens 7 Tage vor der Veran-
staltung schriftlich beim 1. Vorstand eingereicht werden.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Tassilo Heimberg
1.Vorstand

GPV-Weidenberg

Einladung zur Jahreshauptversammlung am 24.01.2025

Liebe Vereinsmitglieder, 
Satzungsgemäß hält der Gemeinde Partnerschaftsverein e.V. alljährlich eine Jah-
reshauptversammlung ab. Wir laden Sie/Dich sehr herzlich zu unserer Jahres-
hauptversammlung 2025 für das Vereinsjahr 2024 ein. 

Ort: Kegelbahn Weidenberg, Lindenstraße 14, 95466 Weidenberg
Zeit: Freitag, 24.01.2025, 19:30 Uhr

Hinweis:
Anträge zur Jahreshauptversammlung müssen spätestens 7 Tage vor der Veran-
staltung schriftlich beim 1. Vorstand eingereicht werden.

Wir freuen uns auf Ihr/Dein kommen.

Mit freundlichen Grüßen
Gez.   Gez.
Stefan Trumpf  Tassilo Heimberg
2.Vorstand   1.Vorstand

Dorfgemeinschaft Heßlach

Freitag,  3.1.2025  - ab 19 Uhr, Stammtisch im Dorfhaus, geöffnet für Jedermann
Freitag, 17.1.2025 - ab 19 Uhr, Stammtisch im Dorfhaus, geöffnet für Jedermann

Imkerverein Weidenberg vermittelt 
Grundlagen der Imkerei

Der Imkerverein Weidenberg u. Umgebung e.V. hält einen „Einführungskurs in 
die Imkerei“ für Anfängerinnen und Anfänger ohne oder mit wenig Vorkenntnissen 
über die Bienenhaltung. 
Alle, die sich für die Bienenhaltung interessieren sind hierzu recht herzlich eingela-
den, unabhängig von einer Vereins- oder Verbandszugehörigkeit.
Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich und sie wird auch bestätigt.

Einführung in die Imkerei Teil 1:
„Grundkenntnisse in der Bienenhaltung“
Samstag, 25. Januar 2025 von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Einführung in die Imkerei Teil 2:
„Die Biologie der Honigbiene“
am Samstag, 01.Februar 2025 von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Schulungsort: Gasthaus „Zur Heide“ in Görschnitz 14 - Weidenberg
Referent: Fachwart Herbert Lux

Anmeldung an:  imkerlux@t-online.de
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KLEINANZEIGENMARKT

Garage im Königsheidering oder Umgebung 
ab sofort zu mieten oder kaufen gesucht. 
Tel.: 0163 / 6868673

Suche: angefangene Knüpf- und Sticksachen
Zu verschenken: Zwei Hundekörbchen (ein kleineres 
und ein größeres) Tel. 09278 / 313171

Sehr gemütliche, moderne Dachgeschoss-Woh-
nung mit Einbauküche (im 2. Stock, 64 m²) in der Wei-
denberger Ortsmitte ab 1. März 2025 zu vermieten. 
Nähere Infos unter Telefon 09278 / 7741020

Vermiete

Suche
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